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Diese Woche als Beilage
in dieser Ausgabe

EP:Wenner

Heegbach Apotheke

Tagesordnung:

1.   Begrüßung mit Totenehrung
2.   Beschluss der Tagesordnung
3.   Protokoll und Geschäftsberichte
      a) Geschäftsbericht allgemein / Überblick
      b) Geschäftsbericht Bereitschaft
      c) Geschäftsbericht Sozialarbeit
      d) Geschäftsbericht JRK
      e) Kassenbericht
4.   Bericht der Kassenprüfer
5.   Entlastung des Vorstandes
6.   Satzungsänderung: Anpassung an die Mustersatzung
      hier: Wegfall des Mindestalters  für Mitglieder
7.   Vorstellung und Beschluss des Haushaltsplans
8.   Wahl der Vertreter/innen für die Kreisdelegiertenversammlung
9.   Wahl einer Kassenprüferin / eines Kassenprüfers
10. Anträge
11. Hinweise auf Veranstaltungen, Mitteilungen und Verschiedenes
12. Ehrung langjähriger Mitglieder

Anträge sind vor der Versammlung beim Vorsitzenden Klaus Süllow,
Kranichsteiner Str. 11, 64390 Erzhausen schriftlich einzureichen.

Klaus Süllow
Vorsitzender der Ortsvereinigung

DRK-Ortsvereinigung
Erzhausen

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Freitag, den 15. März 2024, um 19:30 Uhr 

im kleinen Saal (K3) des Bürgerhauses Erzhausen, 
Rodenseestraße 5, 64390 Erzhausen

2. Jahrestag des russischen Überfalls
Erzhausen demonstriert für die Ukraine

Erzhausen (gw). bei der we-
gen starkregens in das Innere 
der evangelischen Kirche ver-
legten Mahnwache zum zwei-
ten Jahrestages des russischen 
Überfalls auf die ukraine be-
wiesen die erzhäuser bürger 
eine großartige geschlossen-
heit und demonstrierten in 
der bis auf den letzten Platz 
voll besetzten erzhäuser Kir-
che in beeindruckender Weise 
ihre klare und entschiedene 
einstellung für Demokratie 
und Freiheit!

am zweiten Jahrestag des 
russischen Überfalls auf die 
ukraine haben bundesweit 
zahlreiche Menschen an 
solidaritätsbekundungen 
teilgenommen. In der Haupt-
stadt und in vielen anderen 
städten Deutschlands wur-
den aus anlass des Jahrestags 
zahlreiche Demonstrationen 
angemeldet. Die zentrale 
solidaritäts-Demonstration 
in berlin stand unter dem 
Motto „Das ungeheuerliche 
nicht hinnehmen“. auch rund 
um den globus waren weite-
re gedenkveranstaltungen, 
Demonstrationen und politi-

sche gespräche geplant. am
24. Februar 2022 hatte die 
russische armee auf befehl 
von staatschef Putin die uk-
raine angegriffen, nachdem 
sie 2014 schon die Halbinsel 
Krim völkerrechtswidrig an-
nektiert hatte. auch in erz-
hausen hatte man deshalb 
zu einer Mahnwache vor der 
evangelischen Kirche an die-
sen Jahrestag eingeladen. 
Mit dabei: Markus boulanger 
(Vorsitzender Vergiss-Mein-
nicht e.V.), Claudia Lange 
(bürgermeisterin erzhausen), 
Maximilian schimmel (Land-
tagsabgeordneter in Hes-
sen), torsten Leveringhaus 
(Landtagsabgeordneter in 
Hessen) und Heike Hofmann 
(Ministerin in Hessen für 
arbeit, Integration, Jugend 
und soziales). Veranstalter: 
Vergiss-Mein-nicht e.V., Part-
nerschaftsverein erzhausen 
e.V. und gemeinde erzhausen.

erzhausen ist seit einigen 
Jahren mit der stadt Ivany-
chi in der Westukraine ver-
schwistert. gemeinsam mit 
der gemeinde erzhausen, der 
evangelischen Kirche, dem 

Partnerschaftsverein und der 
Freiwilligen Feuerwehr un-
terstützt der „Verein Vergiss-
Mein-nicht e.V.“ unsere Part-
nerstadt Ivanychi mehrmals 
im Jahr mit Kleidung, Lebens-
mitteln, Haushaltsgeräten, 
Hygieneartikel, medizinischen 
geräten, schuhen, tierfutter, 
Feuerwehrgerätschaften und 
vieles mehr. In diesem Zu-
sammenhang weilten gerade 
jetzt Inna und Igor Kilkovez 
von der gemeindeverwaltung 
Ivanychi in erzhausen, und so 
nahmen auch diese beiden an 
der gedenkveranstaltung teil. 
In einer nicht eingeplanten, 
aber umso bewegenderen 
rede machte Inna Kilkovez 
ihre große Dankbarkeit für die 
fortwährende unterstützung 
durch die erzhäuser deutlich.
Markus boulanger, Vorsit-
zender des Vereins „Vergiss-
Mein-nicht e.V.“, eröffnete 
die Veranstaltung, begrüßte 
die anwesenden und hielt 
eine engagierte ansprache, in 
der er deutlich machte, dass 
wir alle auch weiterhin klar 
und entschieden hinter unse-
ren Freunden in der ukraine 

und in Ivanychi stehen und in 
unserer unterstützung nicht 
nachlassen werden. auch bür-
germeisterin Claudia Lange, 
Ministerin Heike Hofmann 
und die Landtagsabgeordne-
ten Maximilian schimmel und 
torsten Leveringhaus hielten 
jeweils eine eindrucksvolle 
rede. besonders herausra-
gend war die rede von bür-
germeisterin Claudia Lange, 
die mit ihrer klaren stimme 
und ihrem aufrichtigen en-
gagement die Zuhörer tief 
berührte. Ihre Worte unter-
strichen die bedeutung von 
solidarität und dem einsatz 
für Frieden und Freiheit. Die 
anwesenheit und redebei-
träge dieser Persönlichkeiten 
verstärkten die botschaft 
der Mahnwache und ver-
deutlichten das gemeinsame 
engagement für demokrati-
sche Werte und den schutz 
der Menschenrechte. Den 
abschluss der Mahnwache 
bildete eine schweigeminute, 
während der alle anwesenden 
innehielten und gemeinsam 
der schrecklichen ereignisse 
in der ukraine gedachten.

Bürgermeisterin Claudia Lange bei ihrer Rede in der vollbe-
setzten Kirche.

Die Ukrainerin Inna Kilkovez bei ihrer sehr bewegenden An-
sprache.

WAS IST LOS IN ERZHAUSEN?
MONTAG
04.3., 19h

CYBERCRIME BERATUNG
Der Cybercrime-Spezialist des Polizeipräsidiums Süd-
hessen, Herr Rühl, berät ca. 2 Std. zu verschiedenen 
Themen. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich per 
E-Mail unter: evi.wesp@t-online.de
Wo: Bürgerhaus Erzhausen                                   (S. 2)

FREITAG
08.3., 19h

KONZERT MIT EUGEN DRABYNKA
Einlass: 18.30h
Tickets zum Preis von 12 € können per E-Mail reserviert 
werden unter: kukerzhausen@gmx.de
Wo: Bücherbahnhof

SONNTAG
10.3., 17h

FRÜHJAHRSKONZERT DES BLASORCHESTER 
EGELSBACH - ERZHAUSEN
Wo: Sportheim Erzhausen                                   (S. 12)

ÜBER DEN TELLERRAND HINAUS

ARHEILGEN

SAMSTAG
09.3., 11–18h

MARKT DER SCHÖNEN DINGE – OSTERMARKT
Ort: Zum Goldnen Löwen, Darmstadt-Arheilgen
Weitere Infos: www.apavi.de                                (S. 7)

WEITERSTADT

OSTER-
MONTAG 
01.4., 11–17h

OSTERFEST AUF DER KELLER-RANCH
- Info- und Verkaufsstände
- Besichtigung des Tiergeländes
- Mitmachaktionen für Besucherkinder
- Eiersuche und -lauf (jedes Kind erhält für die Teilnahme 
ein Geschenk)
Ort: Keller-Ranch, Im Wasserlauf 3, 64331 Weiterstadt

GRIESHEIM

SAMSTAG 
26.10., 19.30h

SONNTAG
27.10., 17h

ES WAR EINMAL... – DAS NEUE POP-MUSICAL 
DES TSC DARMSTADT 2000 E.V.
Der TSC Darmstadt 2000 e.V. stellt die Geschichte von 
Romeo & Julia auf den Kopf!
Eintritt: 22,00 Euro
Ort: Hegelsberghalle, 64347 Griesheim
Vorverkauf: karten@tsc-darmstadt-2000.de
Tel.: 0160-96 77 29 35

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

ERZHAUSEN
JAHRGANG 1936/37
Wir treffen uns am Donnerstag, 
29.02., um 12 Uhr im Bürgerhaus 
Erzhausen.

JAHRGÄNGE

Menschen füreinander einste-
hen wurde betont. Meine hier 
separat abgedruckte anspra-
che richtete sich primär an un-
sere Freunde in unserer Part-
nerstadt Ivanychi, an unsere 
ukrainischen gäste hier im 
Land und die Menschen in der 
ukraine. Inna und Igor Moroz 
aus Ivanychi waren zufällig für 
zwei tage in Deutschland, und 
Inna sprach in der Kirche sehr 
bewegend über ihr Leben in 
einem Land im Krieg, wie die 
Menschen dort zurechtkom-
men und über den Willen 
der bevölkerung, aus diesem 
Krieg als freie gesellschaft 
und souveräner staat heraus-
zukommen. Ich dankte allen 
herzlich, die sich für die uk-
raine engagieren und helfen.
 
an diesem Wochenende war 
viel los in erzhausen – die 
jährliche große Kick-box-Ver-
anstaltung von senaid salkice-
vic und die gleichzeitig statt-
findende Vorführung einer 
eindrucksvollen reise durch 
Island von stefan seibold zeig-
ten selbst den weitläufigen 
Parkplatzflächen am sportge-

Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,
eine sehr gut besuchte und be-
wegende Mahnwache hatten 
wir am vergangenen samstag. 
Die Mahnwache zum zwei-
ten Jahrestag des russischen 
Überfalls auf die ukraine fand 
witterungsbedingt in der 
evangelischen Kirche statt, die 
freundlicherweise ihre Pfor-
ten öffnete. Die anwesenden 
Landespolitiker, die Ministerin 
Heike Hofmann (sPD) und die 
Landtagsabgeordneten Ma-
ximilian schimmel (CDu) und 
torsten Leveringhaus (b90/Die 
grünen) hielten engagierte 
ansprachen und sprachen sich 
für die deutsche unterstüt-
zung der ukraine aus. In ihren 
reden machten sie deutlich, 
dass die europäische union 
ein wichtiger Faktor für den 
Frieden in europa war und 
ist und an bedeutung stark 
zugenommen hat. Für uns 
alle und unsere sicherheit ist 
es wichtig, dass europa aus 
den Wahlen im Juni gestärkt 
hervorgeht. auch die Wich-
tigkeit einer gesellschaft, die 
zusammenhält und in der die 

Claudia Lange

Die Bürgermeisterin informiert

lände die grenzen auf. beide 
Veranstaltungen waren sehr 
gut besucht, die gäste hatten 
eine unterhaltsame Zeit. 

Das kann man auch von der 
Lesung unseres lokalen buch-
autors andy breidert aus sei-
nem buch „Das letzte gericht“ 
bei leckeren italienischen 
spezialitäten am Donnerstag 
abend im Pan e Vin sagen. 
Der gastraum war ausge-
bucht, und es war ein abend 
zum ankommen, Lauschen, 
genießen und unterhalten. 
eine über den erwartungen 
liegende resonanz hatte das 
zweite angebot der Heeg-
bach apotheke an Frauen zu 
gesundheitsthemen, und die 
anwesenden wurden nicht 
enttäuscht.
 
Kurz vor redaktionsschluss 
erreichte mich die nachricht, 
dass unser 4er Kunstrad-team 
erzhausen/Mörfelden am 
Wochenende die Hessischen 
Meisterschaften gewonnen 
hat. Herzlichen glückwunsch!

Ihre Claudia Lange

MITTWOCHS ONLINE UNTER... ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE 

Jahrgang 1939
Einladung zur 70-Jahrfeier unserer Konfirmation
Erzhausen (eh). einladung 

zur 70-Jahrfeier unserer Kon-
firmation, auch für Partner 
ohne Jahrgang 1939, egal 
welcher Konfession.

Vor 70 Jahren war unsere 
Konfirmation, dieser wollen 
wir gedenken am 14.04.2024 
mit einer Feier in der ev. 

Kirche um 10.30 uhr und an-
schließendem Mittagessen im 
bürgerhaus erzhausen.

Wer Interesse hat an beiden 
Veranstaltungen oder nur 
an einer Veranstaltung teil-
zunehmen bitte schnellstens 
rückmelden bei Irene bormet, 
telefon: 06150-82541.

dmsg
hessen

„Ich setze mich für MS-Kranke 
ein. Bitte helfen Sie auch mit!“

Tel.: 069 405898-0
dmsg@dmsg-hessen.de

Spendenkonto:  
Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE74 5502 0500 0007 6052 00
BIC: BFSWDE33MNZ

www.dmsg-hessen.de

Deutsche 
Multiple Sklerose 

Gesellschaft
Landesverband 

Hessen e. V.

Petra Gerster
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Apotheken-
NOTDIENSTFINDER
22 8 33
Auskunft über alle Apotheken in der Nähe,
ob per Website, Anruf oder SMS

Sie sind krank und Ihre 
Praxis hat zu?

116 117
DIE NUMMER, DIE 

HILFT! BUNDESWEIT.
Ärztlicher Bereitschafts-

dienst der KBV

Ärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer für
Wochenenden und Feiertage

116 117
Gelände des Klinikums DA,
Grafenstraße 9, mit Eingang 
über Bismarckstraße

Zahnärztlicher
Notdienst
Zu erfragen: Brand- und
Katastrophenschutz OF –
Notdienst d. Westkreises OF
Tel.: 0 18 05 60 70 11

Pflegedienst
Diakoniestation:
Tel.: 0 61 50 18 99 18

Psychiatrischer
Notdienst
für den Landkreis DA-DI,
Tel.: 0 61 51 1 59 49 00
erreichbar Freitag, Samstag, 
Sonntag und an Feiertagen 
von 18 bis 23 Uhr

NOTDIENSTE

Satzung über die Bildung und Aufgaben von
Elternversammlung und Elternbeirat sowie

Gemeindeelternvertretung für die
Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund der §§ 27, 27a des Hessischen Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzbuchs (HKJGB) vom18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698) zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2023 (GVBl. S. 607 und 
der §§ 5, 19, 20, 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert am 
16.02.2023 GVBl. S. 90 ) hat die Gemeindevertretung der Gemein-
de Erzhausen in ihrer Sitzung am 19. Februar 2024 nachstehende 
Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlung 
und Elternbeirat sowie Gemeindeelternvertretung für die Tagesein-
richtungen für Kinder in der Gemeinde Erzhausen erlassen:
 

§ 1 Allgemeines

(1) Die Tageseinrichtung für Kinder hat nach § 26 HKJGB einen 
eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Die Umsetzung 
dieses Bildungs- und Erziehungsauftrages erfolgt unter Mitwirkung 
der Erziehungsberechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung für 
Kinder besuchen. 

(2) Die Erziehungsberechtigten der Kinder in der Tageseinrichtung 
sind vor Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der 
Bildung, Erziehung und Betreuung zu unterrichten und angemes-
sen zu beteiligen. Die Erziehungsberechtigten der Kinder und die 
pädagogischen Fachkräfte der Tageseinrichtung für Kinder bilden 
gemäß § 26 HKJGB eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 
Die pädagogischen Fachkräfte sollen im Rahmen der Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft auf einen regelmäßigen und umfassenden 
Austausch mit den Erziehungsberechtigten über die Bildung, Erzie-
hung und Betreuung der Kinder hinwirken.

(3) Im Übrigen erfolgt die Beteiligung der Erziehungsberechtigten 
der Kinder, die die Tageseinrichtung für Kinder besuchen, ergän-
zend zu §§ 27, 27a HKJGB nach den Bestimmungen dieser Satzung.
 

§ 2 Elternversammlung und Elternbeirat

(1) Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung 
für Kinder besuchen, bilden die Elternversammlung. 

(1.1) Erziehungsberechtigte im Sinne dieser Satzung sind die Eltern 
bzw. Personensorgeberechtigten oder Personen, die an Stelle der 
Eltern für die Personensorge (§§ 1626 ff. BGB) für ein Kind verant-
wortlich sind. 

(1.2) Der Elternbeirat der Tageseinrichtung für Kinder setzt sich zu-
sammen aus den gewählten Elternbeiräten der einzelnen Betreu-
ungsgruppen der Tageseinrichtung für Kinder. 

(1.3) Elternbeiräte sind die für jede Betreuungsgruppe der Tagesein-
richtung für Kinder in den jeweiligen Betreuungsgruppen gewähl-
ten Vertreter der Elternschaft. 

(2) Die Erziehungsberechtigten eines Kindes haben zusammen nur 
eine Stimme pro Kind (Stimmberechtigung). Dabei handelt es sich 
um die Stimmberechtigten.

(3) Wahlberechtigt sind alle geschäftsfähigen Erziehungsberechtig-
ten, die Stimmberechtigte sind, deren Kinder die Tageseinrichtung 
für Kinder besuchen. 

(4) Wählbar sind alle Wahlberechtigten. Nicht wählbar ist, wer in-
folge Richterspruchs die Fähigkeit öffentliche Ämter zu bekleiden 
nicht besitzt. Mitglieder des Magistrates/ Gemeindevorstands der 
Gemeinde Erzhausen sowie Mitarbeiter der Tageseinrichtung für 
Kinder sind in der Tageseinrichtung für Kinder, in der sie tätig sind, 
nicht wählbar. 

(5) Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, auf Verlangen eines 
Fünftels der anwesenden Stimmberechtigten jedoch geheim.

(6) Die Beschlüsse der Elternversammlung und des Elternbeirates 
werden mit den Stimmen der Mehrheit der anwesenden Stimmbe-
rechtigen gefasst. 

(7) Die Beschlussfähigkeit der Elternversammlung und des Eltern-
beirates ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Stimmbe-
rechtigten gegeben.

§ 3 Einberufung der Elternversammlung

(1) Die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder soll mindestens 
einmal im Jahr eine Elternversammlung einberufen. Sie ist einzube-
rufen, wenn die Erziehungsberechtigten dies fordern. Die Leitung 
der Tageseinrichtung für Kinder hat einmal im Kindergartenjahr 
eine EIternversammlung zwecks Wahl eines Elternbeirates einzu-
berufen, und zwar bis spätestens 31. Oktober eines jeden Jahres. 
Unabhängig davon ist eine Elternversammlung einzuberufen, wenn 
dies von mindestens der Hälfte der wahl- und stimmberechtigten 
Erziehungsberechtigten schriftlich gefordert wird.

 (2) Die Elternversammlung wird für die Wahl der Elternbeiräte der 
einzelnen Betreuungsgruppen in die einzelnen Betreuungsgruppen 
der in der Tageseinrichtung betreuten Kinder aufgeteilt. Für jede 
Betreuungsgruppe wird ein Wahlausschuss gebildet und eine Wahl 
für eine/n Elternbeirat/rätin durchgeführt. 

(3) Die Einberufung erfolgt mindestens 14 Tage vor dem Tag der 
Elternversammlung schriftlich. Die Einberufung ist zusätzlich durch 
Aushang in der Tageseinrichtung für Kinder bekanntzumachen. 

§ 4 Wahl und Zusammensetzung des Elternbeirats

(1) Der Elternbeirat der Tageseinrichtung für Kinder besteht aus den 
gewählten Elternbeiräten der einzelnen Betreuungsgruppen.

(2) Die Elternbeiräte werden für die Dauer eines Kindergartenjahres 
bzw. bis zur Neuwahl eines neuen Elternbeirates gewählt. 

(3) Der Elternbeirat besteht aus einem/einer wählbaren Erziehungs-
berechtigten (Stimmberechtigten) und einem/einer entsprechenden 
Stellvertreter/-in für jede in der Tageseinrichtung für Kinder beste-
henden Betreuungsgruppe. Jede Betreuungsgruppe wählt getrennt 
für sich einen Elternbeirat. Aus der Mitte dieser gewählten Eltern-
beiräte der einzelnen Gruppen wird sodann ein/e Vorsitzende/r 
des Elternbeirates der Tageseinrichtung für Kinder und ein/e 
Stellvertrete/r/in gewählt. Diese/r ist als Vertreter/in der Elternschaft 
bzw. Erziehungsberechtigten der Kindertageseinrichtung Ansprech-
partner des Trägers und der Leitung der Tageseinrichtung für Kin-
der.

(4) Wahlberechtigte können ihr Stimmrecht nur persönlich ausüben. 
Abwesende Wahlberechtigte sind nur dann wählbar, wenn sie sich 
zuvor schriftlich zur Annahme der Wahl bereit erklärt haben. Wahl-
berechtigte, die für die Wahl zum Elternbeirat kandidieren oder dem 
zur Durchführung der Wahl gebildeten Wahlausschuss angehören, 
sind ebenfalls stimmberechtigt. 

(5) Der Wahlausschuss besteht aus dem/der Wahlleiter/in und 
dem/der Schriftführer/in. Die Bestellung der Mitglieder des Wahl-
ausschusses erfolgt durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden 
Stimmberechtigten. Erziehungsberechtigte, die für die Wahl zum 
Elternbeirat kandidieren, können jedoch nicht Mitglied des Wahl-
ausschusses sein. 

(6) Der Wahlausschuss hat die Wahlberechtigung der Wähler und 
Wählerinnen und die Wählbarkeit der Kandidaten/Kandidatinnen 
gemäß der vom Träger der Tageseinrichtung für Kinder erstellten 
Liste der Erziehungsberechtigten der in der Tageseinrichtung be-
treuten Kinder festzustellen. Dies kann z.B. durch Abgleich mit einer 
mit Unterschrift abgezeichneten Anwesenheitsliste geschehen.

(7) Jede/r Wahlberechtigte kann Wahlvorschläge unterbreiten. Für 
jede in der Tageseinrichtung für Kinder bestehende Betreuungs-
gruppe sind wählbare Erziehungsberechtigte als Kandidaten für den 
Elternbeirat zu nominieren. 

(8) Der/die Wahlleiter/in gibt die Wahlvorschläge in alphabetischer 
Reihenfolge bekannt und stellt fest, ob die Vorgeschlagenen bereit 
sind die Kandidatur anzunehmen. Vor der Wahl erhalten die Kandi-
daten/Kandidatinnen Gelegenheit zur Vorstellung und die Wahlbe-
rechtigten zur Befragung der Kandidaten/Kandidatinnen.

(9) Die Wahlen für die Elternbeiräte und deren Stellvertreter erfolgen 
jeweils in getrennten Wahlgängen. Die Wahl kann, wenn niemand 
widerspricht, durch Handzeichen erfolgen. Geheime Wahlen erfol-
gen durch Abgabe eines von dem Träger vorgehaltenen in Form 
und Farbe gleich aussehenden Stimmzettels. Für jeden Wahlgang 
dürfen nur einheitliche Stimmzettel verwendet werden. Gewählt ist, 
wer die meisten gültigen Stimmen erhalten hat. Stimmzettel ohne 
Benennung einer/s Kandidatin/ten gelten als Stimmenthaltung. Al-
le Stimmzettel, die unklar sind, die einen Vorbehalt oder Vermerk 
enthalten oder mit einem Kennzeichen versehen sind, sind ungültig.

(10) Bei Stimmengleichheit wird zusätzlich eine Stichwahl durchge-
führt. Bei erneuter Stimmengleichheit, entscheidet das von dem/der 
Wahlleiter/in vorbereitete und den Kandidaten jeweils zur Ziehung 
vorgelegte Los. 

(11) Die Stimmzettel werden vom/von der Wahlleiter/in unverzüg-
lich ausgezählt und das Ergebnis der Auszählung bekannt gegeben. 
Die Gewählten werden sodann vom/von der Wahlleiter/in gefragt, 
ob sie das Amt annehmen.

(12) Über das Ergebnis der Wahl ist eine Niederschrift anzufertigen. 

Diese muss enthalten: 

1. die Bezeichnung der Wahl, 

2. Ort und Zeit der Wahl, 

3. die Anzahl aller Wahlberechtigten, 

4. die Namen der anwesenden Wahlberechtigten,

5. die Anzahl der verteilten Stimmzettel, 

6. die Anzahl der für jeden/jede Bewerber/in abgegebenen gültigen 
Stimmen, 

7. die Anzahl der ungültigen Stimmen, 

8. die Anzahl der Stimmenthaltungen, 

9. die Reihenfolge der stellvertretenden Elternbeiratsmitglieder. 

Die Wahlniederschrift ist von dem/der Wahlleiter/in und dem/der 
Schriftführer/in zu unterzeichnen. Der Wahlausschuss teilt der Lei-
tung der Tageseinrichtung für Kinder unverzüglich das Ergebnis der 
Wahl schriftlich mit. Damit wird die Wahl der Elternbeiräte verbind-
lich festgestellt und abgeschlossen. Sie kann von jedem/jeder Wahl-
berechtigten innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach der Wahl 
eingesehen werden. 

(13) Wahlunterlagen, wie Stimmzettel, Wahlniederschriften, sind 
von der Leitung der Tageseinrichtung für Kinder aufzubewahren. 
Die Wahlunterlagen sind nach der nächsten Wahl der gleichen Art 
zu vernichten.

§ 5 Stellung der Mitglieder des Elternbeirats

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Elternbeirats beginnt mit ihrer 
Wahl. Sie endet mit der Neuwahl eines neuen Elternbeirates oder 
mit der Beendigung der Betreuung des Kindes in der jeweiligen 
Tageseinrichtung für Kinder. Ferner scheidet aus dem Elternbeirat 
aus, wer die Wählbarkeit für sein Amt verliert, von seinem Amt zu-
rücktritt oder ausgeschlossen wird. 

(2) Die Mitglieder des Elternbeirates sind ehrenamtlich tätig. Die 
Elternbeiräte der Kindertageseinrichtungen führen Ihre Tätigkei-
ten ehrenamtlich, überparteilich und ohne Ansehen von Stellung, 
Konfession und politischer Zugehörigkeit aus. Sie sollen im Rahmen 
der Erziehungspartnerschaft aller Beteiligten an der geistigen, seeli-
schen und körperlichen Entwicklung der Kinder mitwirken, die Ge-
meinschaftsfähigkeit der Kinder fördern und dazu beitragen allen 
Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben (§ 26 HKJGB).

(3) Dem Elternbeirat sind für seine Sitzungen und Veranstaltungen 
vom Träger der Tageseinrichtung für Kinder Räume kostenlos zur 
Verfügung zu stellen, sofern nicht dringende betriebliche Belange 
entgegenstehen. Die für die Arbeit des Elternbeirates erforderlichen 
Sachkosten übernimmt der Träger. 

(4) Die Mitglieder des Elternbeirats haben über die ihnen bei ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten 
auch nach Beendigung ihrer Amtszeit Verschwiegenheit zu bewah-
ren. Ausgenommen davon sind nur offenkundige Tatsachen und 
Angelegenheiten, die schon allgemein bekannt sind und ihrer Be-
deutung nach keiner vertraulichen Behandlung bedürfen. Persön-
lichkeitsrechte und Datenschutz sind jedoch stets zu beachten.

(5) Aufsichts- und Weisungsbefugnisse gegenüber dem Träger und 
dem Personal der Tageseinrichtung für Kinder stehen dem Eltern-
beirat nicht zu. Die Rechte und Pflichten des Trägers und des Perso-
nals der Tageseinrichtung für Kinder bleiben unberührt.

§ 6 Ausschluss von Mitgliedern des Elternbeirats

Der Ausschluss aus dem Elternbeirat ist bei Pflichtverstößen oder bei 
Vertrauensverlust auf Antrag möglich.

(1) Bei Pflichtverstößen kann ein Mitglied des Elternbeirates aus dem 
Elternbeirat ausgeschlossen werden. Solche Pflichtverstöße können 
sein:
- Gesetzesverstöße, wie z.B. gegen Datenschutzrechte, Persön-
lichkeits-rechte, Geheimhaltungsregelungen, Satzungsregelungen 
usw.,
- Amtspflichtverletzungen wie z.B. Rücksichtnahmepflichten, Ver-
schwiegenheitspflichten, Interessenkollisionen, Eigennutz usw.,
- Vertrauensmissbrauch, wiederholte Störungen usw.,
- Sonstige Pflichtverstöße. 

(2) Der Ausschluss kann ebenso erfolgen, wenn das Vertrauen ge-
genüber einem Mitglied des Elternbeirats aus berechtigten oder 
schwerwiegenden Gründen nicht mehr gegeben ist. Der Ausschluss 
erfolgt auf Antrag
- von einem Drittel der wahlberechtigten Erziehungsberechtigten 
der betreffenden Betreuungsgruppe, die dieses Elternbeiratsmit-
glied gewählt haben,
- der Hälfte aller wahlberechtigten Erziehungsberechtigten der Ta-
geseinrichtung für Kinder,
- der Hälfte der übrigen Elternbeiratsmitglieder, des Trägers der Ta-
geseinrichtung für Kinder, durch Mehrheitsbeschluss des Elternbei-
rates ohne Beteiligung des betroffenen Elternbeiratsmitgliedes. Mit 
einem solchen Beschluss endet die Elternbeiratsfunktion. 

§ 7 Geschäftsführung des Elternbeirats

(1) Der Elternbeirat, der aus mehreren Personen besteht, fasst sei-
ne Beschlüsse mit den Stimmen der Mehrheit der Anwesenden. Er 
wählt aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit eine/n Vorsitzende/n. 
Der/Die Vorsitzende vertritt den Elternbeirat gegenüber dem Trä-
ger und hat die vom Elternbeirat gefassten Beschlüsse auszuführen. 
Ferner hat der/die Vorsitzende des Elternbeirates den Elternbeirat 
über Gespräche mit dem Träger sowie andere erhaltene Informa-
tionen über Angelegenheiten der Tageseinrichtung für Kinder zu 
informieren. 

(2) Der Elternbeirat tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen 
des Elternbeirats beraumt der/die Vorsitzende an, er/sie setzt die 
Tagesordnung fest und leitet die Sitzung. Er/Sie hat die Mitglieder 
des Elternbeirats zu den Sitzungen rechtzeitig zu laden und ihnen 
die Tagesordnung mitzuteilen. Die Sitzungen des Elternbeirats sind 
nicht öffentlich. Vertreter des Trägers und/oder die Leitung sowie 
das Fachpersonal der Tageseinrichtung für Kinder, Mitglieder des 
Gemeindevorstandes/Magistrates können bei Bedarf zu der Sitzung 
des Elternbeirates eingeladen werden. 

(3) Über jede Sitzung des Elternbeirates ist ein Protokoll zu erstellen.

§ 8 Aufgaben des Elternbeirats

(1) Der Elternbeirat ist zur Vertretung der Belange der Erziehungs-
berechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung für Kinder besu-
chen, zuständig. Der Elternbeirat hat im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen alle Angelegenheiten, die die Tageseinrichtung für 
Kinder betreffen, zu erörtern und zu beraten. Er kann Vorschläge 
unterbreiten und, sofern Anhörungsrechte bestehen, Stellungnah-
men abgeben. 

(2) Der Elternbeirat ist vor Entscheidungen in wesentlichen Ange-
legenheiten der Bildung, Erziehung und Betreuung anzuhören. Er 
kann von dem Träger und den in der Tageseinrichtung tätigen Fach-
kräften Auskunft über die Einrichtung betreffende Fragen verlangen 
und Vorschläge unterbreiten. 

(3) Der Elternbeirat ist zu folgenden Angelegenheiten anzuhören 
und muss Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnah-
me erhalten:

1. Festlegung, Änderung oder Ergänzung der pädagogischen 
Grundsätze (Konzeption) der Tageseinrichtung für Kinder sowie bei 
wesentlichen Angelegenheiten der Bildung, Erziehung und Betreu-
ung der Kinder,

2. Festlegung, Änderung oder Ergänzung der Kriterien für die Auf-
nahme der Kinder unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelun-
gen für besondere Betreuungsbedarfe sowie sozialer und pädagogi-
scher Belange nach Maßgabe der Satzung über die Betreuung von 
Kindern in den/der Tageseinrichtung/en für Kinder in der Stadt/Ge-
meinde, sowie von Eingewöhnungszeiten und -maßnahmen,

3.  Festlegung oder Änderung der Öffnungszeiten bzw. Betreuungs-
zeiten unter Berücksichtigung der entsprechenden gesetzlichen Re-
gelungen des HKJGB und der arbeitsvertraglichen Regelungen des 
Fachpersonals und des Haushalts- und Stellenplans, 

4. Festlegung der Regelung der Ferientermine und der Schließungs-
zeiten für den Betrieb der Tageseinrichtung für Kinder, 

5. wesentlichen Satzungsänderungen, z.B. Änderung der Kosten-
beiträge, 

6. Aufstellung eines Notfallplanes bei Personalmangel,

7. Maßnahmen zur Änderung der Betreuungsstrukturen bzw. Be-
treuungskonzeption oder zur Aufstellung und Änderung einer 
Hausordnung z.B. für Bringen und Abholen der Kinder, 

8. bei Festlegung von Veranstaltungsterminen; Festlegung und Be-
teiligung bei Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung für Kinder 
und Eltern, 

9. bei der Verwendung von Spenden, die der Kindertageseinrich-
tung zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden.

(4) Der Elternbeirat kann bei besonderem Anlass von dem Träger 
und der Leitung der Tageseinrichtung für Kinder Auskunft über 
Angelegenheiten der Tageseinrichtung für Kinder und Gespräche 
verlangen. Der Elternbeirat kann unter Berücksichtigung des beste-
henden Anhörungsrechtes schriftlich Vorschläge unterbreiten. 

§ 9 Zusammenarbeit zwischen Träger, Leitung und Elternbeirat

(1) Zum Wohle der betreuten Kinder sollen Träger, Leitung und El-
ternbeirat zusammenarbeiten. Der Träger und die Leitung der Ta-
geseinrichtung für Kinder haben gegenüber dem Elternbeirat zur 
Wahrung von dessen Anhörungsrechten die Pflicht zur frühzeitigen 
und umfassenden Information. Soweit der Elternbeirat eine andere 
Auffassung als der Träger vertritt, ist dem zuständigen Beschluss-
gremium der Stadt/Gemeinde die Stellungnahme des Elternbeirats 
rechtzeitig in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben. 

(2) Bei der Gestaltung von Veranstaltungen der Tageseinrichtung 
für Kinder ist zwischen dem Träger, der Leitung und dem Elternbei-
rat Einvernehmen anzustreben. 

§ 10 Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat)

Nach § 27a Abs. 1 HKJGB kann aus allen Elternbeiräten im Ortsge-
biet und den Tagespflegepersonen im Ortsgebiet ein Gemeindeel-
ternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) gebildet werden. Dieser setzt 
sich zusammen aus den/der Vorsitzenden des Elternbeirates der Ta-
geseinrichtungen für Kinder und den Vertretern der in Tagespflege 
betreuten Kinder im Ortsgebiet. Sie sind die Vertreter/innen der ein-
zelnen Tageseinrichtungen für Kinder im Ortsgebiet einschließlich 
der Vertretung der Tagespflegepersonen. Der Gemeindeelternbei-
rat (oder Gesamtelternbeirat) wählt aus den Reihen der Vertreter/
innen der einzelnen Tageseinrichtungen für Kinder im Ortsgebiet 
ein-schließlich der Vertretung der Tagespflegepersonen einen Vor-
stand bzw. ein/e/en Vorsitzende/n und gibt sich eine Geschäftsord-
nung. Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) ist von 
den örtlich zuständigen Stellen über alle wesentlichen Angelegen-
heiten, die die Erziehung, Bildung und Betreuung von allen Kindern 
in der Kindertagesbetreuung im Ortsgebiet betreffen zu informieren 
und anzuhören. Die Angelegenheiten einzelner Tageseinrichtungen 
gehören nicht zur Zuständigkeit des Gemeindeelternbeirat (oder 
Gesamtelternbeirat) der Gemeindeelternvertretung, sondern fallen 
in die Zuständigkeit der jeweiligen Elternbeiräte der betreffenden 
Tageseinrichtung für Kinder. Soweit die Geschäftsordnung des 
Gemeindeelternbeirats (oder Gesamtelternbeirat) Gemeindeeltern-
vertretung keine anderen Regelungen enthält, gelten vorstehende 
Regelungen für Elternbeiräte für den Gemeindeelternbeirat (oder 
Gesamtelternbeirat) Gemeindeelternvertretung und dessen Vertre-
ter/innen entsprechend. Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtel-
ternbeirat) Gemeindeelternvertretung kann Angelegenheiten nach 
§ 8 Abs. 3, die alle Kinder im Ortsgebiet betreffen übernehmen. 
Ferner können Anregungen und Vorschläge unterbreitet werden. 
Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) Gemeindeel-
ternvertretung steht auch ein Auskunfts- und Informationsrecht 
über Angelegenheiten in seinem Zuständigkeitsbereich zu. Der Ge-
meindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) Gemeindeelternver-
tretung kann aber nicht die Vertretung der Elternbeiräte oder der 
El-ternschaft einzelner Tageseinrichtungen für Kinder oder nur einer 
bestimmten Anzahl von Tageseinrichtungen für Kinder überneh-
men. Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) Gemein-
deelternvertretung informiert die einzelnen Tageseinrichtungen für 
Kinder über seine Arbeit, Verhandlungen und Ergebnisse, allgemei-
ne Entwicklungen im Bereich der Kinderbetreuung und kann auch 
Empfehlungen weitergeben. 

§ 11 Unterrichtung der Elternversammlung

Der Elternbeirat informiert die Elternversammlung über seine Arbeit 
und deren Ergebnisse im Rahmen der nach § 3 Abs. 1 stattfinden-
den Elternversammlung. 

§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 04. November 1996 außer 
Kraft.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu er-
gangenen Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und 
dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvor-
schriften eingehalten wurden.

Erzhausen, 19. Februar 2024

gez.
- Claudia Lange -
(Bürgermeisterin)

Honorarkräfte gesucht
Du bist auf der Suche nach einer Honorartätigkeit, in der du Praxiser-
fahrungen im pädagogischen Bereich sammeln kannst? 

Dann bewirb dich bei uns!

Wir suchen tatkräftige Honorarkräfte für unsere vielfältigen Angebote.
Dazu gehören AG‘s, Offene Treffs, Ferienbetreuung, Ferienspiele, Son-
derveranstaltungen. 
 
Was du mitbringen solltest:       
• Erfahrungen im pädagogischen Bereich
• Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
• Du arbeitest gerne selbstständig und bist flexibel
• Teamfähigkeit

Was wir dir bieten:                      
• Anleitung durch erfahrene Sozialpädagogin und Sozialpädagogen
• Die Möglichkeit praktische Erfahrungen in unterschiedlichen
   Arbeitsbereichen zu sammeln   
• Teamarbeit 
• Ein Honorar von 12,41 €/Stunde
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann melde Dich bei uns oder bewerbe Dich direkt unter: 

Hauptstraße 12, 64390 Erzhausen 
Telefon: 06150-976729  
E-Mail: kijufoe@erzhausen.de  
Homepage: http://kijufoe.erzhausen.de

Wir freuen uns auf Dich!

Öffnungszeiten des Jugendzentrums
Montag:
14.30–16 Uhr: Kids Club für Kinder von 6 bis 10 Jahren 
16–18 Uhr: Offener Treff für Jugendliche ab 11 Jahren

Dienstag:
14.30–16.30 Uhr: Koch-AG in Kooperation mit der Lessingschule 
16–18 Uhr: Offener Treff für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren

Mittwoch: 
14.30–16 Uhr: Mädchen-/oder Jungs-Treff* für Kinder von 6–10 Jahren 
16–18 Uhr: Mädchen-/oder Jungs-Treff* für Jugendliche ab 11 Jahren
*Der Mädchen- und Jungs-Treff findet im wöchentl. Wechsel statt. 

Termine bis zu den Osterferien 2024: 
• 28.02. Mädchen-Treff
• 06.03. Jungs-Treff
• 13.03. Mädchen-Treff
• 20.03. Jungs-Treff

Donnerstag (ab 29.02.2024): 
14.30–17 Uhr:  Theater-AG in Kooperation mit der Lessingschule 
17–18 Uhr: Offener Treff für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren

Anmeldung Osterferienbetreuung

An dieser Stelle möchten wir Sie auf die Ferienbetreuung in den 
Osterferien aufmerksam machen. 
Die Osterferienbetreuung findet in der Zeit vom 08. April bis ein-
schließlich 12. April 2024 im Grundschulnest (Hauptstraße 12a, 
64390 Erzhausen) statt.
Das Anmeldeformular sowie alle Informationen zur Osterferienbe-
treuung 2024 finden Sie unter nachfolgenden Link:

https://kijufoe.erzhausen.de/ferienbetreuung/

Die Anmeldung für die Osterferienbetreuung 2024 ist ab sofort und 
bis einschließlich Freitag, den 15. März 2024, möglich.
Bitte geben Sie die ausgefüllte Anmeldung bei uns (Kinder- und Ju-
gendförderung) in der Hauptstraße 12 oder im Rathaus Rodensee-
straße 3 oder per E-Mail an: Kijufoe@erzhausen.de ab. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Kinder- und Jugendförderung Erzhausen
Khadija Möllenbrok (Mobil: 0151 65473244)
Steffen Auer (Mobil: 0151 65473243)

Fertigstellung von Reisepässen
Der Einwohnerschaft wird hiermit bekannt gegeben, dass die in der Zeit            
vom 29.01.2024 bis 02.02.2024
beantragten Reisepässe bei unserer Verwaltung, Zimmer 02, wäh-
rend der üblichen Sprechzeiten zur Abholung bereitliegen. Die ab-
gelaufenen Reisepässe sind bei der Abholung mitzubringen. Sollte 
der Antragsteller nicht persönlich vorstellig werden können, ist dem 
Abholer eine Vollmacht auszustellen.
Erzhausen, den 27.02.2024
gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Einladung zur Sitzung des Sport-, Kultur- und
Sozialausschusses am Montag, den 04.03.2024, um 

20:00 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses
Erzhausen, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen 
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung

2. Überarbeitung der Kostenbeitragssatzung für die Inanspruch-
nahme der Kindertagesstätten der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/218

3. Jahresbericht 2022 der Gemeindebücherei Erzhausen
Drucksache VII/209

4. Satzung über die vorübergehende Unterbringung hilfebedürf-
tiger Personen der Gemeinde Erzhausen
Drucksache VII/202

5. Anträge für die nächste Gemeindevertretersitzung am 
27.05.2024 - Antrag der GfE-Fraktion -
Drucksache VII/216

6. Mitteilungen und Anfragen

gez. Emilie Becker
(Ausschussvorsitzende)

Die Gemeinde Erzhausen
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n                                                                             

Mitarbeiter (m/w/d) für die Straßenverkehrsbehörde.

Für die Aufgabenwahrnehmung steht eine unbefristete Stelle bis Ent-
geltgruppe 8 (TVöD-VKA) zur Verfügung. Diese Stelle ist in Vollzeit mit 
39,00 Stunden und in Teilzeit mit 19,50 Stunden zu besetzen.
Die vollständige Stellenausschreibung können Sie auf unserer Home-
page www.erzhausen.de unter der Rubrik Stellenausschreibungen ein-
sehen.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte, bis 
10.03.2024 an den:
Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen, Postfach 28, 64386
Erzhausen oder per E-Mail an bewerbungen@erzhausen.de

WIR-in-Erzhausen

Internet Cybercrime
Erzhausen (ew). am 4. März 

2024 informiert wie bereits 
mitgeteilt der Cybercrime-
spezialist des Polizeipräsi-
diums südhessen Herr rühl 
um 19 uhr ca. 2 stunden im 
bürgerhaus erzhausen zu fol-
genden themen:

- schadsoftware (Viren, tro-
janer)
- Identitätsdiebstahl, schutz 
der digitalen Identität
- ausspähen von Daten, 
Phishing
- Computerbetrug

- Datenschutz
- aktuelle Kriminalitätsphä-
nomene
- gefahrenpotential rund um 
mobile endgeräte
- PC sicherheit
- sicherheit beim online-
banking und onlineshopping

anmeldung bitte per e-Mail: 
epost@wir-in-erzhausen.de 
oder tel. 5564007 in erzhau-
sen. nennen sie uns bitte 
ihren namen und 3 der o.g. 
themen die für sie besonders 
wichtig sind.
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Kath. Kirchengemeinde Heilige Familie
Pfarrbüro: Albertus-Magnus-Platz 2, 63225 Langen
Tel.: 06103 23542, E-Mail: pfarrei.langen@bistum-mainz.de
Kontaktstelle Egelsbach: Mainstr. 15, 63329 Egelsbach
Tel.: 06103 470380
www.bistummainz.de/region-mainlinie/pfarrei/langen
Do: 15 Uhr St. Josef Euch-Feier, Fr: 19 Uhr Ev. Kirche Egelsbach Ökumen. 
Gottesdienst zum Weltgebetstag, anschl. Beisammensein; Sa: 17.30 Uhr 
Thomas v. Aquin Langen Euch-Feier
Sonntag, 3. März 2024 – 3. Fastensonntag
9 Uhr Maria Königin Euch-Feier, 10.30 Uhr Thomas v. Aquin Langen Wort-
gottesdienst für Kinder und Familien; 11 Uhr Albertus Magnus Langen 
Euch-Feier mit Verabschiedung von Gemeindereferentin Katharina Kron;
16.30 Uhr Maria Königin Euch-Feier in spanischer Sprache, anschl. Kaf-
feetrinken; Mi: Maria Königin – 17.45 Uhr Kreuzwegandacht, 18.30 Uhr 
Euch-Feier, 19.15 Uhr Anbetung

Ev. Kirchengemeinde Erzhausen
Pfarramt: Hauptstraße 8, Telefon 06150 84132
Internet: www.ev-kirche-erzhausen.de
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-erzhausen.de
Fr: 18 Uhr Ökumenisches Sing & Pray in der Kirche; Sa: 10 Uhr Royal Rangers 
ab Starteralter (ab 6 Jahren) im Pfarrhof
Sonntag, 3. März 2024
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl; Mi: 10.30 Uhr Gottesdienst im 
Andachtsraum im Seniorenzentrum, Kiefernweg 30; 20 Uhr Kirchenchor 
im Kirchsaal

Evangelische Landeskirchliche
Gemeinschaft Weiterstadt
Aktuelle Infos unter https://elkg.de
Tel.: 06151 6677896 oder E-Mail: kontakt@elkg.de
Sonntag, 3. März 2024
10 Uhr Gottesdienst mit parallelem Kindergottesdienst

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Satzung über die Bildung und Aufgaben von
Elternversammlung und Elternbeirat sowie

Gemeindeelternvertretung für die
Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund der §§ 27, 27a des Hessischen Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzbuchs (HKJGB) vom18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698) zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2023 (GVBl. S. 607 und 
der §§ 5, 19, 20, 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert am 
16.02.2023 GVBl. S. 90 ) hat die Gemeindevertretung der Gemein-
de Erzhausen in ihrer Sitzung am 19. Februar 2024 nachstehende 
Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlung 
und Elternbeirat sowie Gemeindeelternvertretung für die Tagesein-
richtungen für Kinder in der Gemeinde Erzhausen erlassen:
 

§ 1 Allgemeines

(1) Die Tageseinrichtung für Kinder hat nach § 26 HKJGB einen 
eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Die Umsetzung 
dieses Bildungs- und Erziehungsauftrages erfolgt unter Mitwirkung 
der Erziehungsberechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung für 
Kinder besuchen. 

(2) Die Erziehungsberechtigten der Kinder in der Tageseinrichtung 
sind vor Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der 
Bildung, Erziehung und Betreuung zu unterrichten und angemes-
sen zu beteiligen. Die Erziehungsberechtigten der Kinder und die 
pädagogischen Fachkräfte der Tageseinrichtung für Kinder bilden 
gemäß § 26 HKJGB eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 
Die pädagogischen Fachkräfte sollen im Rahmen der Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft auf einen regelmäßigen und umfassenden 
Austausch mit den Erziehungsberechtigten über die Bildung, Erzie-
hung und Betreuung der Kinder hinwirken.

(3) Im Übrigen erfolgt die Beteiligung der Erziehungsberechtigten 
der Kinder, die die Tageseinrichtung für Kinder besuchen, ergän-
zend zu §§ 27, 27a HKJGB nach den Bestimmungen dieser Satzung.
 

§ 2 Elternversammlung und Elternbeirat

(1) Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung 
für Kinder besuchen, bilden die Elternversammlung. 

(1.1) Erziehungsberechtigte im Sinne dieser Satzung sind die Eltern 
bzw. Personensorgeberechtigten oder Personen, die an Stelle der 
Eltern für die Personensorge (§§ 1626 ff. BGB) für ein Kind verant-
wortlich sind. 

(1.2) Der Elternbeirat der Tageseinrichtung für Kinder setzt sich zu-
sammen aus den gewählten Elternbeiräten der einzelnen Betreu-
ungsgruppen der Tageseinrichtung für Kinder. 

(1.3) Elternbeiräte sind die für jede Betreuungsgruppe der Tagesein-
richtung für Kinder in den jeweiligen Betreuungsgruppen gewähl-
ten Vertreter der Elternschaft. 

(2) Die Erziehungsberechtigten eines Kindes haben zusammen nur 
eine Stimme pro Kind (Stimmberechtigung). Dabei handelt es sich 
um die Stimmberechtigten.

(3) Wahlberechtigt sind alle geschäftsfähigen Erziehungsberechtig-
ten, die Stimmberechtigte sind, deren Kinder die Tageseinrichtung 
für Kinder besuchen. 

(4) Wählbar sind alle Wahlberechtigten. Nicht wählbar ist, wer in-
folge Richterspruchs die Fähigkeit öffentliche Ämter zu bekleiden 
nicht besitzt. Mitglieder des Magistrates/ Gemeindevorstands der 
Gemeinde Erzhausen sowie Mitarbeiter der Tageseinrichtung für 
Kinder sind in der Tageseinrichtung für Kinder, in der sie tätig sind, 
nicht wählbar. 

(5) Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, auf Verlangen eines 
Fünftels der anwesenden Stimmberechtigten jedoch geheim.

(6) Die Beschlüsse der Elternversammlung und des Elternbeirates 
werden mit den Stimmen der Mehrheit der anwesenden Stimmbe-
rechtigen gefasst. 

(7) Die Beschlussfähigkeit der Elternversammlung und des Eltern-
beirates ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Stimmbe-
rechtigten gegeben.

§ 3 Einberufung der Elternversammlung

(1) Die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder soll mindestens 
einmal im Jahr eine Elternversammlung einberufen. Sie ist einzube-
rufen, wenn die Erziehungsberechtigten dies fordern. Die Leitung 
der Tageseinrichtung für Kinder hat einmal im Kindergartenjahr 
eine EIternversammlung zwecks Wahl eines Elternbeirates einzu-
berufen, und zwar bis spätestens 31. Oktober eines jeden Jahres. 
Unabhängig davon ist eine Elternversammlung einzuberufen, wenn 
dies von mindestens der Hälfte der wahl- und stimmberechtigten 
Erziehungsberechtigten schriftlich gefordert wird.

 (2) Die Elternversammlung wird für die Wahl der Elternbeiräte der 
einzelnen Betreuungsgruppen in die einzelnen Betreuungsgruppen 
der in der Tageseinrichtung betreuten Kinder aufgeteilt. Für jede 
Betreuungsgruppe wird ein Wahlausschuss gebildet und eine Wahl 
für eine/n Elternbeirat/rätin durchgeführt. 

(3) Die Einberufung erfolgt mindestens 14 Tage vor dem Tag der 
Elternversammlung schriftlich. Die Einberufung ist zusätzlich durch 
Aushang in der Tageseinrichtung für Kinder bekanntzumachen. 

§ 4 Wahl und Zusammensetzung des Elternbeirats

(1) Der Elternbeirat der Tageseinrichtung für Kinder besteht aus den 
gewählten Elternbeiräten der einzelnen Betreuungsgruppen.

(2) Die Elternbeiräte werden für die Dauer eines Kindergartenjahres 
bzw. bis zur Neuwahl eines neuen Elternbeirates gewählt. 

(3) Der Elternbeirat besteht aus einem/einer wählbaren Erziehungs-
berechtigten (Stimmberechtigten) und einem/einer entsprechenden 
Stellvertreter/-in für jede in der Tageseinrichtung für Kinder beste-
henden Betreuungsgruppe. Jede Betreuungsgruppe wählt getrennt 
für sich einen Elternbeirat. Aus der Mitte dieser gewählten Eltern-
beiräte der einzelnen Gruppen wird sodann ein/e Vorsitzende/r 
des Elternbeirates der Tageseinrichtung für Kinder und ein/e 
Stellvertrete/r/in gewählt. Diese/r ist als Vertreter/in der Elternschaft 
bzw. Erziehungsberechtigten der Kindertageseinrichtung Ansprech-
partner des Trägers und der Leitung der Tageseinrichtung für Kin-
der.

(4) Wahlberechtigte können ihr Stimmrecht nur persönlich ausüben. 
Abwesende Wahlberechtigte sind nur dann wählbar, wenn sie sich 
zuvor schriftlich zur Annahme der Wahl bereit erklärt haben. Wahl-
berechtigte, die für die Wahl zum Elternbeirat kandidieren oder dem 
zur Durchführung der Wahl gebildeten Wahlausschuss angehören, 
sind ebenfalls stimmberechtigt. 

(5) Der Wahlausschuss besteht aus dem/der Wahlleiter/in und 
dem/der Schriftführer/in. Die Bestellung der Mitglieder des Wahl-
ausschusses erfolgt durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden 
Stimmberechtigten. Erziehungsberechtigte, die für die Wahl zum 
Elternbeirat kandidieren, können jedoch nicht Mitglied des Wahl-
ausschusses sein. 

(6) Der Wahlausschuss hat die Wahlberechtigung der Wähler und 
Wählerinnen und die Wählbarkeit der Kandidaten/Kandidatinnen 
gemäß der vom Träger der Tageseinrichtung für Kinder erstellten 
Liste der Erziehungsberechtigten der in der Tageseinrichtung be-
treuten Kinder festzustellen. Dies kann z.B. durch Abgleich mit einer 
mit Unterschrift abgezeichneten Anwesenheitsliste geschehen.

(7) Jede/r Wahlberechtigte kann Wahlvorschläge unterbreiten. Für 
jede in der Tageseinrichtung für Kinder bestehende Betreuungs-
gruppe sind wählbare Erziehungsberechtigte als Kandidaten für den 
Elternbeirat zu nominieren. 

(8) Der/die Wahlleiter/in gibt die Wahlvorschläge in alphabetischer 
Reihenfolge bekannt und stellt fest, ob die Vorgeschlagenen bereit 
sind die Kandidatur anzunehmen. Vor der Wahl erhalten die Kandi-
daten/Kandidatinnen Gelegenheit zur Vorstellung und die Wahlbe-
rechtigten zur Befragung der Kandidaten/Kandidatinnen.

(9) Die Wahlen für die Elternbeiräte und deren Stellvertreter erfolgen 
jeweils in getrennten Wahlgängen. Die Wahl kann, wenn niemand 
widerspricht, durch Handzeichen erfolgen. Geheime Wahlen erfol-
gen durch Abgabe eines von dem Träger vorgehaltenen in Form 
und Farbe gleich aussehenden Stimmzettels. Für jeden Wahlgang 
dürfen nur einheitliche Stimmzettel verwendet werden. Gewählt ist, 
wer die meisten gültigen Stimmen erhalten hat. Stimmzettel ohne 
Benennung einer/s Kandidatin/ten gelten als Stimmenthaltung. Al-
le Stimmzettel, die unklar sind, die einen Vorbehalt oder Vermerk 
enthalten oder mit einem Kennzeichen versehen sind, sind ungültig.

(10) Bei Stimmengleichheit wird zusätzlich eine Stichwahl durchge-
führt. Bei erneuter Stimmengleichheit, entscheidet das von dem/der 
Wahlleiter/in vorbereitete und den Kandidaten jeweils zur Ziehung 
vorgelegte Los. 

(11) Die Stimmzettel werden vom/von der Wahlleiter/in unverzüg-
lich ausgezählt und das Ergebnis der Auszählung bekannt gegeben. 
Die Gewählten werden sodann vom/von der Wahlleiter/in gefragt, 
ob sie das Amt annehmen.

(12) Über das Ergebnis der Wahl ist eine Niederschrift anzufertigen. 

Diese muss enthalten: 

1. die Bezeichnung der Wahl, 

2. Ort und Zeit der Wahl, 

3. die Anzahl aller Wahlberechtigten, 

4. die Namen der anwesenden Wahlberechtigten,

5. die Anzahl der verteilten Stimmzettel, 

6. die Anzahl der für jeden/jede Bewerber/in abgegebenen gültigen 
Stimmen, 

7. die Anzahl der ungültigen Stimmen, 

8. die Anzahl der Stimmenthaltungen, 

9. die Reihenfolge der stellvertretenden Elternbeiratsmitglieder. 

Die Wahlniederschrift ist von dem/der Wahlleiter/in und dem/der 
Schriftführer/in zu unterzeichnen. Der Wahlausschuss teilt der Lei-
tung der Tageseinrichtung für Kinder unverzüglich das Ergebnis der 
Wahl schriftlich mit. Damit wird die Wahl der Elternbeiräte verbind-
lich festgestellt und abgeschlossen. Sie kann von jedem/jeder Wahl-
berechtigten innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach der Wahl 
eingesehen werden. 

(13) Wahlunterlagen, wie Stimmzettel, Wahlniederschriften, sind 
von der Leitung der Tageseinrichtung für Kinder aufzubewahren. 
Die Wahlunterlagen sind nach der nächsten Wahl der gleichen Art 
zu vernichten.

§ 5 Stellung der Mitglieder des Elternbeirats

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Elternbeirats beginnt mit ihrer 
Wahl. Sie endet mit der Neuwahl eines neuen Elternbeirates oder 
mit der Beendigung der Betreuung des Kindes in der jeweiligen 
Tageseinrichtung für Kinder. Ferner scheidet aus dem Elternbeirat 
aus, wer die Wählbarkeit für sein Amt verliert, von seinem Amt zu-
rücktritt oder ausgeschlossen wird. 

(2) Die Mitglieder des Elternbeirates sind ehrenamtlich tätig. Die 
Elternbeiräte der Kindertageseinrichtungen führen Ihre Tätigkei-
ten ehrenamtlich, überparteilich und ohne Ansehen von Stellung, 
Konfession und politischer Zugehörigkeit aus. Sie sollen im Rahmen 
der Erziehungspartnerschaft aller Beteiligten an der geistigen, seeli-
schen und körperlichen Entwicklung der Kinder mitwirken, die Ge-
meinschaftsfähigkeit der Kinder fördern und dazu beitragen allen 
Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben (§ 26 HKJGB).

(3) Dem Elternbeirat sind für seine Sitzungen und Veranstaltungen 
vom Träger der Tageseinrichtung für Kinder Räume kostenlos zur 
Verfügung zu stellen, sofern nicht dringende betriebliche Belange 
entgegenstehen. Die für die Arbeit des Elternbeirates erforderlichen 
Sachkosten übernimmt der Träger. 

(4) Die Mitglieder des Elternbeirats haben über die ihnen bei ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten 
auch nach Beendigung ihrer Amtszeit Verschwiegenheit zu bewah-
ren. Ausgenommen davon sind nur offenkundige Tatsachen und 
Angelegenheiten, die schon allgemein bekannt sind und ihrer Be-
deutung nach keiner vertraulichen Behandlung bedürfen. Persön-
lichkeitsrechte und Datenschutz sind jedoch stets zu beachten.

(5) Aufsichts- und Weisungsbefugnisse gegenüber dem Träger und 
dem Personal der Tageseinrichtung für Kinder stehen dem Eltern-
beirat nicht zu. Die Rechte und Pflichten des Trägers und des Perso-
nals der Tageseinrichtung für Kinder bleiben unberührt.

§ 6 Ausschluss von Mitgliedern des Elternbeirats

Der Ausschluss aus dem Elternbeirat ist bei Pflichtverstößen oder bei 
Vertrauensverlust auf Antrag möglich.

(1) Bei Pflichtverstößen kann ein Mitglied des Elternbeirates aus dem 
Elternbeirat ausgeschlossen werden. Solche Pflichtverstöße können 
sein:
- Gesetzesverstöße, wie z.B. gegen Datenschutzrechte, Persön-
lichkeits-rechte, Geheimhaltungsregelungen, Satzungsregelungen 
usw.,
- Amtspflichtverletzungen wie z.B. Rücksichtnahmepflichten, Ver-
schwiegenheitspflichten, Interessenkollisionen, Eigennutz usw.,
- Vertrauensmissbrauch, wiederholte Störungen usw.,
- Sonstige Pflichtverstöße. 

(2) Der Ausschluss kann ebenso erfolgen, wenn das Vertrauen ge-
genüber einem Mitglied des Elternbeirats aus berechtigten oder 
schwerwiegenden Gründen nicht mehr gegeben ist. Der Ausschluss 
erfolgt auf Antrag
- von einem Drittel der wahlberechtigten Erziehungsberechtigten 
der betreffenden Betreuungsgruppe, die dieses Elternbeiratsmit-
glied gewählt haben,
- der Hälfte aller wahlberechtigten Erziehungsberechtigten der Ta-
geseinrichtung für Kinder,
- der Hälfte der übrigen Elternbeiratsmitglieder, des Trägers der Ta-
geseinrichtung für Kinder, durch Mehrheitsbeschluss des Elternbei-
rates ohne Beteiligung des betroffenen Elternbeiratsmitgliedes. Mit 
einem solchen Beschluss endet die Elternbeiratsfunktion. 

§ 7 Geschäftsführung des Elternbeirats

(1) Der Elternbeirat, der aus mehreren Personen besteht, fasst sei-
ne Beschlüsse mit den Stimmen der Mehrheit der Anwesenden. Er 
wählt aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit eine/n Vorsitzende/n. 
Der/Die Vorsitzende vertritt den Elternbeirat gegenüber dem Trä-
ger und hat die vom Elternbeirat gefassten Beschlüsse auszuführen. 
Ferner hat der/die Vorsitzende des Elternbeirates den Elternbeirat 
über Gespräche mit dem Träger sowie andere erhaltene Informa-
tionen über Angelegenheiten der Tageseinrichtung für Kinder zu 
informieren. 

(2) Der Elternbeirat tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen 
des Elternbeirats beraumt der/die Vorsitzende an, er/sie setzt die 
Tagesordnung fest und leitet die Sitzung. Er/Sie hat die Mitglieder 
des Elternbeirats zu den Sitzungen rechtzeitig zu laden und ihnen 
die Tagesordnung mitzuteilen. Die Sitzungen des Elternbeirats sind 
nicht öffentlich. Vertreter des Trägers und/oder die Leitung sowie 
das Fachpersonal der Tageseinrichtung für Kinder, Mitglieder des 
Gemeindevorstandes/Magistrates können bei Bedarf zu der Sitzung 
des Elternbeirates eingeladen werden. 

(3) Über jede Sitzung des Elternbeirates ist ein Protokoll zu erstellen.

§ 8 Aufgaben des Elternbeirats

(1) Der Elternbeirat ist zur Vertretung der Belange der Erziehungs-
berechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung für Kinder besu-
chen, zuständig. Der Elternbeirat hat im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen alle Angelegenheiten, die die Tageseinrichtung für 
Kinder betreffen, zu erörtern und zu beraten. Er kann Vorschläge 
unterbreiten und, sofern Anhörungsrechte bestehen, Stellungnah-
men abgeben. 

(2) Der Elternbeirat ist vor Entscheidungen in wesentlichen Ange-
legenheiten der Bildung, Erziehung und Betreuung anzuhören. Er 
kann von dem Träger und den in der Tageseinrichtung tätigen Fach-
kräften Auskunft über die Einrichtung betreffende Fragen verlangen 
und Vorschläge unterbreiten. 

(3) Der Elternbeirat ist zu folgenden Angelegenheiten anzuhören 
und muss Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnah-
me erhalten:

1. Festlegung, Änderung oder Ergänzung der pädagogischen 
Grundsätze (Konzeption) der Tageseinrichtung für Kinder sowie bei 
wesentlichen Angelegenheiten der Bildung, Erziehung und Betreu-
ung der Kinder,

2. Festlegung, Änderung oder Ergänzung der Kriterien für die Auf-
nahme der Kinder unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelun-
gen für besondere Betreuungsbedarfe sowie sozialer und pädagogi-
scher Belange nach Maßgabe der Satzung über die Betreuung von 
Kindern in den/der Tageseinrichtung/en für Kinder in der Stadt/Ge-
meinde, sowie von Eingewöhnungszeiten und -maßnahmen,

3.  Festlegung oder Änderung der Öffnungszeiten bzw. Betreuungs-
zeiten unter Berücksichtigung der entsprechenden gesetzlichen Re-
gelungen des HKJGB und der arbeitsvertraglichen Regelungen des 
Fachpersonals und des Haushalts- und Stellenplans, 

4. Festlegung der Regelung der Ferientermine und der Schließungs-
zeiten für den Betrieb der Tageseinrichtung für Kinder, 

5. wesentlichen Satzungsänderungen, z.B. Änderung der Kosten-
beiträge, 

6. Aufstellung eines Notfallplanes bei Personalmangel,

7. Maßnahmen zur Änderung der Betreuungsstrukturen bzw. Be-
treuungskonzeption oder zur Aufstellung und Änderung einer 
Hausordnung z.B. für Bringen und Abholen der Kinder, 

8. bei Festlegung von Veranstaltungsterminen; Festlegung und Be-
teiligung bei Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung für Kinder 
und Eltern, 

9. bei der Verwendung von Spenden, die der Kindertageseinrich-
tung zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden.

(4) Der Elternbeirat kann bei besonderem Anlass von dem Träger 
und der Leitung der Tageseinrichtung für Kinder Auskunft über 
Angelegenheiten der Tageseinrichtung für Kinder und Gespräche 
verlangen. Der Elternbeirat kann unter Berücksichtigung des beste-
henden Anhörungsrechtes schriftlich Vorschläge unterbreiten. 

§ 9 Zusammenarbeit zwischen Träger, Leitung und Elternbeirat

(1) Zum Wohle der betreuten Kinder sollen Träger, Leitung und El-
ternbeirat zusammenarbeiten. Der Träger und die Leitung der Ta-
geseinrichtung für Kinder haben gegenüber dem Elternbeirat zur 
Wahrung von dessen Anhörungsrechten die Pflicht zur frühzeitigen 
und umfassenden Information. Soweit der Elternbeirat eine andere 
Auffassung als der Träger vertritt, ist dem zuständigen Beschluss-
gremium der Stadt/Gemeinde die Stellungnahme des Elternbeirats 
rechtzeitig in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben. 

(2) Bei der Gestaltung von Veranstaltungen der Tageseinrichtung 
für Kinder ist zwischen dem Träger, der Leitung und dem Elternbei-
rat Einvernehmen anzustreben. 

§ 10 Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat)

Nach § 27a Abs. 1 HKJGB kann aus allen Elternbeiräten im Ortsge-
biet und den Tagespflegepersonen im Ortsgebiet ein Gemeindeel-
ternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) gebildet werden. Dieser setzt 
sich zusammen aus den/der Vorsitzenden des Elternbeirates der Ta-
geseinrichtungen für Kinder und den Vertretern der in Tagespflege 
betreuten Kinder im Ortsgebiet. Sie sind die Vertreter/innen der ein-
zelnen Tageseinrichtungen für Kinder im Ortsgebiet einschließlich 
der Vertretung der Tagespflegepersonen. Der Gemeindeelternbei-
rat (oder Gesamtelternbeirat) wählt aus den Reihen der Vertreter/
innen der einzelnen Tageseinrichtungen für Kinder im Ortsgebiet 
ein-schließlich der Vertretung der Tagespflegepersonen einen Vor-
stand bzw. ein/e/en Vorsitzende/n und gibt sich eine Geschäftsord-
nung. Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) ist von 
den örtlich zuständigen Stellen über alle wesentlichen Angelegen-
heiten, die die Erziehung, Bildung und Betreuung von allen Kindern 
in der Kindertagesbetreuung im Ortsgebiet betreffen zu informieren 
und anzuhören. Die Angelegenheiten einzelner Tageseinrichtungen 
gehören nicht zur Zuständigkeit des Gemeindeelternbeirat (oder 
Gesamtelternbeirat) der Gemeindeelternvertretung, sondern fallen 
in die Zuständigkeit der jeweiligen Elternbeiräte der betreffenden 
Tageseinrichtung für Kinder. Soweit die Geschäftsordnung des 
Gemeindeelternbeirats (oder Gesamtelternbeirat) Gemeindeeltern-
vertretung keine anderen Regelungen enthält, gelten vorstehende 
Regelungen für Elternbeiräte für den Gemeindeelternbeirat (oder 
Gesamtelternbeirat) Gemeindeelternvertretung und dessen Vertre-
ter/innen entsprechend. Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtel-
ternbeirat) Gemeindeelternvertretung kann Angelegenheiten nach 
§ 8 Abs. 3, die alle Kinder im Ortsgebiet betreffen übernehmen. 
Ferner können Anregungen und Vorschläge unterbreitet werden. 
Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) Gemeindeel-
ternvertretung steht auch ein Auskunfts- und Informationsrecht 
über Angelegenheiten in seinem Zuständigkeitsbereich zu. Der Ge-
meindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) Gemeindeelternver-
tretung kann aber nicht die Vertretung der Elternbeiräte oder der 
El-ternschaft einzelner Tageseinrichtungen für Kinder oder nur einer 
bestimmten Anzahl von Tageseinrichtungen für Kinder überneh-
men. Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) Gemein-
deelternvertretung informiert die einzelnen Tageseinrichtungen für 
Kinder über seine Arbeit, Verhandlungen und Ergebnisse, allgemei-
ne Entwicklungen im Bereich der Kinderbetreuung und kann auch 
Empfehlungen weitergeben. 

§ 11 Unterrichtung der Elternversammlung

Der Elternbeirat informiert die Elternversammlung über seine Arbeit 
und deren Ergebnisse im Rahmen der nach § 3 Abs. 1 stattfinden-
den Elternversammlung. 

§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 04. November 1996 außer 
Kraft.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu er-
gangenen Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und 
dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvor-
schriften eingehalten wurden.

Erzhausen, 19. Februar 2024

gez.
- Claudia Lange -
(Bürgermeisterin)

Satzung über die Bildung und Aufgaben von
Elternversammlung und Elternbeirat sowie

Gemeindeelternvertretung für die
Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund der §§ 27, 27a des Hessischen Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzbuchs (HKJGB) vom18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698) zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2023 (GVBl. S. 607 und 
der §§ 5, 19, 20, 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert am 
16.02.2023 GVBl. S. 90 ) hat die Gemeindevertretung der Gemein-
de Erzhausen in ihrer Sitzung am 19. Februar 2024 nachstehende 
Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlung 
und Elternbeirat sowie Gemeindeelternvertretung für die Tagesein-
richtungen für Kinder in der Gemeinde Erzhausen erlassen:
 

§ 1 Allgemeines

(1) Die Tageseinrichtung für Kinder hat nach § 26 HKJGB einen 
eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Die Umsetzung 
dieses Bildungs- und Erziehungsauftrages erfolgt unter Mitwirkung 
der Erziehungsberechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung für 
Kinder besuchen. 

(2) Die Erziehungsberechtigten der Kinder in der Tageseinrichtung 
sind vor Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der 
Bildung, Erziehung und Betreuung zu unterrichten und angemes-
sen zu beteiligen. Die Erziehungsberechtigten der Kinder und die 
pädagogischen Fachkräfte der Tageseinrichtung für Kinder bilden 
gemäß § 26 HKJGB eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 
Die pädagogischen Fachkräfte sollen im Rahmen der Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft auf einen regelmäßigen und umfassenden 
Austausch mit den Erziehungsberechtigten über die Bildung, Erzie-
hung und Betreuung der Kinder hinwirken.

(3) Im Übrigen erfolgt die Beteiligung der Erziehungsberechtigten 
der Kinder, die die Tageseinrichtung für Kinder besuchen, ergän-
zend zu §§ 27, 27a HKJGB nach den Bestimmungen dieser Satzung.
 

§ 2 Elternversammlung und Elternbeirat

(1) Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung 
für Kinder besuchen, bilden die Elternversammlung. 

(1.1) Erziehungsberechtigte im Sinne dieser Satzung sind die Eltern 
bzw. Personensorgeberechtigten oder Personen, die an Stelle der 
Eltern für die Personensorge (§§ 1626 ff. BGB) für ein Kind verant-
wortlich sind. 

(1.2) Der Elternbeirat der Tageseinrichtung für Kinder setzt sich zu-
sammen aus den gewählten Elternbeiräten der einzelnen Betreu-
ungsgruppen der Tageseinrichtung für Kinder. 

(1.3) Elternbeiräte sind die für jede Betreuungsgruppe der Tagesein-
richtung für Kinder in den jeweiligen Betreuungsgruppen gewähl-
ten Vertreter der Elternschaft. 

(2) Die Erziehungsberechtigten eines Kindes haben zusammen nur 
eine Stimme pro Kind (Stimmberechtigung). Dabei handelt es sich 
um die Stimmberechtigten.

(3) Wahlberechtigt sind alle geschäftsfähigen Erziehungsberechtig-
ten, die Stimmberechtigte sind, deren Kinder die Tageseinrichtung 
für Kinder besuchen. 

(4) Wählbar sind alle Wahlberechtigten. Nicht wählbar ist, wer in-
folge Richterspruchs die Fähigkeit öffentliche Ämter zu bekleiden 
nicht besitzt. Mitglieder des Magistrates/ Gemeindevorstands der 
Gemeinde Erzhausen sowie Mitarbeiter der Tageseinrichtung für 
Kinder sind in der Tageseinrichtung für Kinder, in der sie tätig sind, 
nicht wählbar. 

(5) Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, auf Verlangen eines 
Fünftels der anwesenden Stimmberechtigten jedoch geheim.

(6) Die Beschlüsse der Elternversammlung und des Elternbeirates 
werden mit den Stimmen der Mehrheit der anwesenden Stimmbe-
rechtigen gefasst. 

(7) Die Beschlussfähigkeit der Elternversammlung und des Eltern-
beirates ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Stimmbe-
rechtigten gegeben.

§ 3 Einberufung der Elternversammlung

(1) Die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder soll mindestens 
einmal im Jahr eine Elternversammlung einberufen. Sie ist einzube-
rufen, wenn die Erziehungsberechtigten dies fordern. Die Leitung 
der Tageseinrichtung für Kinder hat einmal im Kindergartenjahr 
eine EIternversammlung zwecks Wahl eines Elternbeirates einzu-
berufen, und zwar bis spätestens 31. Oktober eines jeden Jahres. 
Unabhängig davon ist eine Elternversammlung einzuberufen, wenn 
dies von mindestens der Hälfte der wahl- und stimmberechtigten 
Erziehungsberechtigten schriftlich gefordert wird.

 (2) Die Elternversammlung wird für die Wahl der Elternbeiräte der 
einzelnen Betreuungsgruppen in die einzelnen Betreuungsgruppen 
der in der Tageseinrichtung betreuten Kinder aufgeteilt. Für jede 
Betreuungsgruppe wird ein Wahlausschuss gebildet und eine Wahl 
für eine/n Elternbeirat/rätin durchgeführt. 

(3) Die Einberufung erfolgt mindestens 14 Tage vor dem Tag der 
Elternversammlung schriftlich. Die Einberufung ist zusätzlich durch 
Aushang in der Tageseinrichtung für Kinder bekanntzumachen. 

§ 4 Wahl und Zusammensetzung des Elternbeirats

(1) Der Elternbeirat der Tageseinrichtung für Kinder besteht aus den 
gewählten Elternbeiräten der einzelnen Betreuungsgruppen.

(2) Die Elternbeiräte werden für die Dauer eines Kindergartenjahres 
bzw. bis zur Neuwahl eines neuen Elternbeirates gewählt. 

(3) Der Elternbeirat besteht aus einem/einer wählbaren Erziehungs-
berechtigten (Stimmberechtigten) und einem/einer entsprechenden 
Stellvertreter/-in für jede in der Tageseinrichtung für Kinder beste-
henden Betreuungsgruppe. Jede Betreuungsgruppe wählt getrennt 
für sich einen Elternbeirat. Aus der Mitte dieser gewählten Eltern-
beiräte der einzelnen Gruppen wird sodann ein/e Vorsitzende/r 
des Elternbeirates der Tageseinrichtung für Kinder und ein/e 
Stellvertrete/r/in gewählt. Diese/r ist als Vertreter/in der Elternschaft 
bzw. Erziehungsberechtigten der Kindertageseinrichtung Ansprech-
partner des Trägers und der Leitung der Tageseinrichtung für Kin-
der.

(4) Wahlberechtigte können ihr Stimmrecht nur persönlich ausüben. 
Abwesende Wahlberechtigte sind nur dann wählbar, wenn sie sich 
zuvor schriftlich zur Annahme der Wahl bereit erklärt haben. Wahl-
berechtigte, die für die Wahl zum Elternbeirat kandidieren oder dem 
zur Durchführung der Wahl gebildeten Wahlausschuss angehören, 
sind ebenfalls stimmberechtigt. 

(5) Der Wahlausschuss besteht aus dem/der Wahlleiter/in und 
dem/der Schriftführer/in. Die Bestellung der Mitglieder des Wahl-
ausschusses erfolgt durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden 
Stimmberechtigten. Erziehungsberechtigte, die für die Wahl zum 
Elternbeirat kandidieren, können jedoch nicht Mitglied des Wahl-
ausschusses sein. 

(6) Der Wahlausschuss hat die Wahlberechtigung der Wähler und 
Wählerinnen und die Wählbarkeit der Kandidaten/Kandidatinnen 
gemäß der vom Träger der Tageseinrichtung für Kinder erstellten 
Liste der Erziehungsberechtigten der in der Tageseinrichtung be-
treuten Kinder festzustellen. Dies kann z.B. durch Abgleich mit einer 
mit Unterschrift abgezeichneten Anwesenheitsliste geschehen.

(7) Jede/r Wahlberechtigte kann Wahlvorschläge unterbreiten. Für 
jede in der Tageseinrichtung für Kinder bestehende Betreuungs-
gruppe sind wählbare Erziehungsberechtigte als Kandidaten für den 
Elternbeirat zu nominieren. 

(8) Der/die Wahlleiter/in gibt die Wahlvorschläge in alphabetischer 
Reihenfolge bekannt und stellt fest, ob die Vorgeschlagenen bereit 
sind die Kandidatur anzunehmen. Vor der Wahl erhalten die Kandi-
daten/Kandidatinnen Gelegenheit zur Vorstellung und die Wahlbe-
rechtigten zur Befragung der Kandidaten/Kandidatinnen.

(9) Die Wahlen für die Elternbeiräte und deren Stellvertreter erfolgen 
jeweils in getrennten Wahlgängen. Die Wahl kann, wenn niemand 
widerspricht, durch Handzeichen erfolgen. Geheime Wahlen erfol-
gen durch Abgabe eines von dem Träger vorgehaltenen in Form 
und Farbe gleich aussehenden Stimmzettels. Für jeden Wahlgang 
dürfen nur einheitliche Stimmzettel verwendet werden. Gewählt ist, 
wer die meisten gültigen Stimmen erhalten hat. Stimmzettel ohne 
Benennung einer/s Kandidatin/ten gelten als Stimmenthaltung. Al-
le Stimmzettel, die unklar sind, die einen Vorbehalt oder Vermerk 
enthalten oder mit einem Kennzeichen versehen sind, sind ungültig.

(10) Bei Stimmengleichheit wird zusätzlich eine Stichwahl durchge-
führt. Bei erneuter Stimmengleichheit, entscheidet das von dem/der 
Wahlleiter/in vorbereitete und den Kandidaten jeweils zur Ziehung 
vorgelegte Los. 

(11) Die Stimmzettel werden vom/von der Wahlleiter/in unverzüg-
lich ausgezählt und das Ergebnis der Auszählung bekannt gegeben. 
Die Gewählten werden sodann vom/von der Wahlleiter/in gefragt, 
ob sie das Amt annehmen.

(12) Über das Ergebnis der Wahl ist eine Niederschrift anzufertigen. 

Diese muss enthalten: 

1. die Bezeichnung der Wahl, 

2. Ort und Zeit der Wahl, 

3. die Anzahl aller Wahlberechtigten, 

4. die Namen der anwesenden Wahlberechtigten,

5. die Anzahl der verteilten Stimmzettel, 

6. die Anzahl der für jeden/jede Bewerber/in abgegebenen gültigen 
Stimmen, 

7. die Anzahl der ungültigen Stimmen, 

8. die Anzahl der Stimmenthaltungen, 

9. die Reihenfolge der stellvertretenden Elternbeiratsmitglieder. 

Die Wahlniederschrift ist von dem/der Wahlleiter/in und dem/der 
Schriftführer/in zu unterzeichnen. Der Wahlausschuss teilt der Lei-
tung der Tageseinrichtung für Kinder unverzüglich das Ergebnis der 
Wahl schriftlich mit. Damit wird die Wahl der Elternbeiräte verbind-
lich festgestellt und abgeschlossen. Sie kann von jedem/jeder Wahl-
berechtigten innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach der Wahl 
eingesehen werden. 

(13) Wahlunterlagen, wie Stimmzettel, Wahlniederschriften, sind 
von der Leitung der Tageseinrichtung für Kinder aufzubewahren. 
Die Wahlunterlagen sind nach der nächsten Wahl der gleichen Art 
zu vernichten.

§ 5 Stellung der Mitglieder des Elternbeirats

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Elternbeirats beginnt mit ihrer 
Wahl. Sie endet mit der Neuwahl eines neuen Elternbeirates oder 
mit der Beendigung der Betreuung des Kindes in der jeweiligen 
Tageseinrichtung für Kinder. Ferner scheidet aus dem Elternbeirat 
aus, wer die Wählbarkeit für sein Amt verliert, von seinem Amt zu-
rücktritt oder ausgeschlossen wird. 

(2) Die Mitglieder des Elternbeirates sind ehrenamtlich tätig. Die 
Elternbeiräte der Kindertageseinrichtungen führen Ihre Tätigkei-
ten ehrenamtlich, überparteilich und ohne Ansehen von Stellung, 
Konfession und politischer Zugehörigkeit aus. Sie sollen im Rahmen 
der Erziehungspartnerschaft aller Beteiligten an der geistigen, seeli-
schen und körperlichen Entwicklung der Kinder mitwirken, die Ge-
meinschaftsfähigkeit der Kinder fördern und dazu beitragen allen 
Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben (§ 26 HKJGB).

(3) Dem Elternbeirat sind für seine Sitzungen und Veranstaltungen 
vom Träger der Tageseinrichtung für Kinder Räume kostenlos zur 
Verfügung zu stellen, sofern nicht dringende betriebliche Belange 
entgegenstehen. Die für die Arbeit des Elternbeirates erforderlichen 
Sachkosten übernimmt der Träger. 

(4) Die Mitglieder des Elternbeirats haben über die ihnen bei ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten 
auch nach Beendigung ihrer Amtszeit Verschwiegenheit zu bewah-
ren. Ausgenommen davon sind nur offenkundige Tatsachen und 
Angelegenheiten, die schon allgemein bekannt sind und ihrer Be-
deutung nach keiner vertraulichen Behandlung bedürfen. Persön-
lichkeitsrechte und Datenschutz sind jedoch stets zu beachten.

(5) Aufsichts- und Weisungsbefugnisse gegenüber dem Träger und 
dem Personal der Tageseinrichtung für Kinder stehen dem Eltern-
beirat nicht zu. Die Rechte und Pflichten des Trägers und des Perso-
nals der Tageseinrichtung für Kinder bleiben unberührt.

§ 6 Ausschluss von Mitgliedern des Elternbeirats

Der Ausschluss aus dem Elternbeirat ist bei Pflichtverstößen oder bei 
Vertrauensverlust auf Antrag möglich.

(1) Bei Pflichtverstößen kann ein Mitglied des Elternbeirates aus dem 
Elternbeirat ausgeschlossen werden. Solche Pflichtverstöße können 
sein:
- Gesetzesverstöße, wie z.B. gegen Datenschutzrechte, Persön-
lichkeits-rechte, Geheimhaltungsregelungen, Satzungsregelungen 
usw.,
- Amtspflichtverletzungen wie z.B. Rücksichtnahmepflichten, Ver-
schwiegenheitspflichten, Interessenkollisionen, Eigennutz usw.,
- Vertrauensmissbrauch, wiederholte Störungen usw.,
- Sonstige Pflichtverstöße. 

(2) Der Ausschluss kann ebenso erfolgen, wenn das Vertrauen ge-
genüber einem Mitglied des Elternbeirats aus berechtigten oder 
schwerwiegenden Gründen nicht mehr gegeben ist. Der Ausschluss 
erfolgt auf Antrag
- von einem Drittel der wahlberechtigten Erziehungsberechtigten 
der betreffenden Betreuungsgruppe, die dieses Elternbeiratsmit-
glied gewählt haben,
- der Hälfte aller wahlberechtigten Erziehungsberechtigten der Ta-
geseinrichtung für Kinder,
- der Hälfte der übrigen Elternbeiratsmitglieder, des Trägers der Ta-
geseinrichtung für Kinder, durch Mehrheitsbeschluss des Elternbei-
rates ohne Beteiligung des betroffenen Elternbeiratsmitgliedes. Mit 
einem solchen Beschluss endet die Elternbeiratsfunktion. 

§ 7 Geschäftsführung des Elternbeirats

(1) Der Elternbeirat, der aus mehreren Personen besteht, fasst sei-
ne Beschlüsse mit den Stimmen der Mehrheit der Anwesenden. Er 
wählt aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit eine/n Vorsitzende/n. 
Der/Die Vorsitzende vertritt den Elternbeirat gegenüber dem Trä-
ger und hat die vom Elternbeirat gefassten Beschlüsse auszuführen. 
Ferner hat der/die Vorsitzende des Elternbeirates den Elternbeirat 
über Gespräche mit dem Träger sowie andere erhaltene Informa-
tionen über Angelegenheiten der Tageseinrichtung für Kinder zu 
informieren. 

(2) Der Elternbeirat tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen 
des Elternbeirats beraumt der/die Vorsitzende an, er/sie setzt die 
Tagesordnung fest und leitet die Sitzung. Er/Sie hat die Mitglieder 
des Elternbeirats zu den Sitzungen rechtzeitig zu laden und ihnen 
die Tagesordnung mitzuteilen. Die Sitzungen des Elternbeirats sind 
nicht öffentlich. Vertreter des Trägers und/oder die Leitung sowie 
das Fachpersonal der Tageseinrichtung für Kinder, Mitglieder des 
Gemeindevorstandes/Magistrates können bei Bedarf zu der Sitzung 
des Elternbeirates eingeladen werden. 

(3) Über jede Sitzung des Elternbeirates ist ein Protokoll zu erstellen.

§ 8 Aufgaben des Elternbeirats

(1) Der Elternbeirat ist zur Vertretung der Belange der Erziehungs-
berechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung für Kinder besu-
chen, zuständig. Der Elternbeirat hat im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen alle Angelegenheiten, die die Tageseinrichtung für 
Kinder betreffen, zu erörtern und zu beraten. Er kann Vorschläge 
unterbreiten und, sofern Anhörungsrechte bestehen, Stellungnah-
men abgeben. 

(2) Der Elternbeirat ist vor Entscheidungen in wesentlichen Ange-
legenheiten der Bildung, Erziehung und Betreuung anzuhören. Er 
kann von dem Träger und den in der Tageseinrichtung tätigen Fach-
kräften Auskunft über die Einrichtung betreffende Fragen verlangen 
und Vorschläge unterbreiten. 

(3) Der Elternbeirat ist zu folgenden Angelegenheiten anzuhören 
und muss Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnah-
me erhalten:

1. Festlegung, Änderung oder Ergänzung der pädagogischen 
Grundsätze (Konzeption) der Tageseinrichtung für Kinder sowie bei 
wesentlichen Angelegenheiten der Bildung, Erziehung und Betreu-
ung der Kinder,

2. Festlegung, Änderung oder Ergänzung der Kriterien für die Auf-
nahme der Kinder unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelun-
gen für besondere Betreuungsbedarfe sowie sozialer und pädagogi-
scher Belange nach Maßgabe der Satzung über die Betreuung von 
Kindern in den/der Tageseinrichtung/en für Kinder in der Stadt/Ge-
meinde, sowie von Eingewöhnungszeiten und -maßnahmen,

3.  Festlegung oder Änderung der Öffnungszeiten bzw. Betreuungs-
zeiten unter Berücksichtigung der entsprechenden gesetzlichen Re-
gelungen des HKJGB und der arbeitsvertraglichen Regelungen des 
Fachpersonals und des Haushalts- und Stellenplans, 

4. Festlegung der Regelung der Ferientermine und der Schließungs-
zeiten für den Betrieb der Tageseinrichtung für Kinder, 

5. wesentlichen Satzungsänderungen, z.B. Änderung der Kosten-
beiträge, 

6. Aufstellung eines Notfallplanes bei Personalmangel,

7. Maßnahmen zur Änderung der Betreuungsstrukturen bzw. Be-
treuungskonzeption oder zur Aufstellung und Änderung einer 
Hausordnung z.B. für Bringen und Abholen der Kinder, 

8. bei Festlegung von Veranstaltungsterminen; Festlegung und Be-
teiligung bei Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung für Kinder 
und Eltern, 

9. bei der Verwendung von Spenden, die der Kindertageseinrich-
tung zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden.

(4) Der Elternbeirat kann bei besonderem Anlass von dem Träger 
und der Leitung der Tageseinrichtung für Kinder Auskunft über 
Angelegenheiten der Tageseinrichtung für Kinder und Gespräche 
verlangen. Der Elternbeirat kann unter Berücksichtigung des beste-
henden Anhörungsrechtes schriftlich Vorschläge unterbreiten. 

§ 9 Zusammenarbeit zwischen Träger, Leitung und Elternbeirat

(1) Zum Wohle der betreuten Kinder sollen Träger, Leitung und El-
ternbeirat zusammenarbeiten. Der Träger und die Leitung der Ta-
geseinrichtung für Kinder haben gegenüber dem Elternbeirat zur 
Wahrung von dessen Anhörungsrechten die Pflicht zur frühzeitigen 
und umfassenden Information. Soweit der Elternbeirat eine andere 
Auffassung als der Träger vertritt, ist dem zuständigen Beschluss-
gremium der Stadt/Gemeinde die Stellungnahme des Elternbeirats 
rechtzeitig in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben. 

(2) Bei der Gestaltung von Veranstaltungen der Tageseinrichtung 
für Kinder ist zwischen dem Träger, der Leitung und dem Elternbei-
rat Einvernehmen anzustreben. 

§ 10 Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat)

Nach § 27a Abs. 1 HKJGB kann aus allen Elternbeiräten im Ortsge-
biet und den Tagespflegepersonen im Ortsgebiet ein Gemeindeel-
ternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) gebildet werden. Dieser setzt 
sich zusammen aus den/der Vorsitzenden des Elternbeirates der Ta-
geseinrichtungen für Kinder und den Vertretern der in Tagespflege 
betreuten Kinder im Ortsgebiet. Sie sind die Vertreter/innen der ein-
zelnen Tageseinrichtungen für Kinder im Ortsgebiet einschließlich 
der Vertretung der Tagespflegepersonen. Der Gemeindeelternbei-
rat (oder Gesamtelternbeirat) wählt aus den Reihen der Vertreter/
innen der einzelnen Tageseinrichtungen für Kinder im Ortsgebiet 
ein-schließlich der Vertretung der Tagespflegepersonen einen Vor-
stand bzw. ein/e/en Vorsitzende/n und gibt sich eine Geschäftsord-
nung. Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) ist von 
den örtlich zuständigen Stellen über alle wesentlichen Angelegen-
heiten, die die Erziehung, Bildung und Betreuung von allen Kindern 
in der Kindertagesbetreuung im Ortsgebiet betreffen zu informieren 
und anzuhören. Die Angelegenheiten einzelner Tageseinrichtungen 
gehören nicht zur Zuständigkeit des Gemeindeelternbeirat (oder 
Gesamtelternbeirat) der Gemeindeelternvertretung, sondern fallen 
in die Zuständigkeit der jeweiligen Elternbeiräte der betreffenden 
Tageseinrichtung für Kinder. Soweit die Geschäftsordnung des 
Gemeindeelternbeirats (oder Gesamtelternbeirat) Gemeindeeltern-
vertretung keine anderen Regelungen enthält, gelten vorstehende 
Regelungen für Elternbeiräte für den Gemeindeelternbeirat (oder 
Gesamtelternbeirat) Gemeindeelternvertretung und dessen Vertre-
ter/innen entsprechend. Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtel-
ternbeirat) Gemeindeelternvertretung kann Angelegenheiten nach 
§ 8 Abs. 3, die alle Kinder im Ortsgebiet betreffen übernehmen. 
Ferner können Anregungen und Vorschläge unterbreitet werden. 
Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) Gemeindeel-
ternvertretung steht auch ein Auskunfts- und Informationsrecht 
über Angelegenheiten in seinem Zuständigkeitsbereich zu. Der Ge-
meindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) Gemeindeelternver-
tretung kann aber nicht die Vertretung der Elternbeiräte oder der 
El-ternschaft einzelner Tageseinrichtungen für Kinder oder nur einer 
bestimmten Anzahl von Tageseinrichtungen für Kinder überneh-
men. Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) Gemein-
deelternvertretung informiert die einzelnen Tageseinrichtungen für 
Kinder über seine Arbeit, Verhandlungen und Ergebnisse, allgemei-
ne Entwicklungen im Bereich der Kinderbetreuung und kann auch 
Empfehlungen weitergeben. 

§ 11 Unterrichtung der Elternversammlung

Der Elternbeirat informiert die Elternversammlung über seine Arbeit 
und deren Ergebnisse im Rahmen der nach § 3 Abs. 1 stattfinden-
den Elternversammlung. 

§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 04. November 1996 außer 
Kraft.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu er-
gangenen Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und 
dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvor-
schriften eingehalten wurden.

Erzhausen, 19. Februar 2024

gez.
- Claudia Lange -
(Bürgermeisterin)

Satzung über die Bildung und Aufgaben von
Elternversammlung und Elternbeirat sowie

Gemeindeelternvertretung für die
Tageseinrichtungen für Kinder

Aufgrund der §§ 27, 27a des Hessischen Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzbuchs (HKJGB) vom18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698) zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2023 (GVBl. S. 607 und 
der §§ 5, 19, 20, 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert am 
16.02.2023 GVBl. S. 90 ) hat die Gemeindevertretung der Gemein-
de Erzhausen in ihrer Sitzung am 19. Februar 2024 nachstehende 
Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlung 
und Elternbeirat sowie Gemeindeelternvertretung für die Tagesein-
richtungen für Kinder in der Gemeinde Erzhausen erlassen:
 

§ 1 Allgemeines

(1) Die Tageseinrichtung für Kinder hat nach § 26 HKJGB einen 
eigenständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Die Umsetzung 
dieses Bildungs- und Erziehungsauftrages erfolgt unter Mitwirkung 
der Erziehungsberechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung für 
Kinder besuchen. 

(2) Die Erziehungsberechtigten der Kinder in der Tageseinrichtung 
sind vor Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der 
Bildung, Erziehung und Betreuung zu unterrichten und angemes-
sen zu beteiligen. Die Erziehungsberechtigten der Kinder und die 
pädagogischen Fachkräfte der Tageseinrichtung für Kinder bilden 
gemäß § 26 HKJGB eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 
Die pädagogischen Fachkräfte sollen im Rahmen der Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft auf einen regelmäßigen und umfassenden 
Austausch mit den Erziehungsberechtigten über die Bildung, Erzie-
hung und Betreuung der Kinder hinwirken.

(3) Im Übrigen erfolgt die Beteiligung der Erziehungsberechtigten 
der Kinder, die die Tageseinrichtung für Kinder besuchen, ergän-
zend zu §§ 27, 27a HKJGB nach den Bestimmungen dieser Satzung.
 

§ 2 Elternversammlung und Elternbeirat

(1) Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung 
für Kinder besuchen, bilden die Elternversammlung. 

(1.1) Erziehungsberechtigte im Sinne dieser Satzung sind die Eltern 
bzw. Personensorgeberechtigten oder Personen, die an Stelle der 
Eltern für die Personensorge (§§ 1626 ff. BGB) für ein Kind verant-
wortlich sind. 

(1.2) Der Elternbeirat der Tageseinrichtung für Kinder setzt sich zu-
sammen aus den gewählten Elternbeiräten der einzelnen Betreu-
ungsgruppen der Tageseinrichtung für Kinder. 

(1.3) Elternbeiräte sind die für jede Betreuungsgruppe der Tagesein-
richtung für Kinder in den jeweiligen Betreuungsgruppen gewähl-
ten Vertreter der Elternschaft. 

(2) Die Erziehungsberechtigten eines Kindes haben zusammen nur 
eine Stimme pro Kind (Stimmberechtigung). Dabei handelt es sich 
um die Stimmberechtigten.

(3) Wahlberechtigt sind alle geschäftsfähigen Erziehungsberechtig-
ten, die Stimmberechtigte sind, deren Kinder die Tageseinrichtung 
für Kinder besuchen. 

(4) Wählbar sind alle Wahlberechtigten. Nicht wählbar ist, wer in-
folge Richterspruchs die Fähigkeit öffentliche Ämter zu bekleiden 
nicht besitzt. Mitglieder des Magistrates/ Gemeindevorstands der 
Gemeinde Erzhausen sowie Mitarbeiter der Tageseinrichtung für 
Kinder sind in der Tageseinrichtung für Kinder, in der sie tätig sind, 
nicht wählbar. 

(5) Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, auf Verlangen eines 
Fünftels der anwesenden Stimmberechtigten jedoch geheim.

(6) Die Beschlüsse der Elternversammlung und des Elternbeirates 
werden mit den Stimmen der Mehrheit der anwesenden Stimmbe-
rechtigen gefasst. 

(7) Die Beschlussfähigkeit der Elternversammlung und des Eltern-
beirates ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Stimmbe-
rechtigten gegeben.

§ 3 Einberufung der Elternversammlung

(1) Die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder soll mindestens 
einmal im Jahr eine Elternversammlung einberufen. Sie ist einzube-
rufen, wenn die Erziehungsberechtigten dies fordern. Die Leitung 
der Tageseinrichtung für Kinder hat einmal im Kindergartenjahr 
eine EIternversammlung zwecks Wahl eines Elternbeirates einzu-
berufen, und zwar bis spätestens 31. Oktober eines jeden Jahres. 
Unabhängig davon ist eine Elternversammlung einzuberufen, wenn 
dies von mindestens der Hälfte der wahl- und stimmberechtigten 
Erziehungsberechtigten schriftlich gefordert wird.

 (2) Die Elternversammlung wird für die Wahl der Elternbeiräte der 
einzelnen Betreuungsgruppen in die einzelnen Betreuungsgruppen 
der in der Tageseinrichtung betreuten Kinder aufgeteilt. Für jede 
Betreuungsgruppe wird ein Wahlausschuss gebildet und eine Wahl 
für eine/n Elternbeirat/rätin durchgeführt. 

(3) Die Einberufung erfolgt mindestens 14 Tage vor dem Tag der 
Elternversammlung schriftlich. Die Einberufung ist zusätzlich durch 
Aushang in der Tageseinrichtung für Kinder bekanntzumachen. 

§ 4 Wahl und Zusammensetzung des Elternbeirats

(1) Der Elternbeirat der Tageseinrichtung für Kinder besteht aus den 
gewählten Elternbeiräten der einzelnen Betreuungsgruppen.

(2) Die Elternbeiräte werden für die Dauer eines Kindergartenjahres 
bzw. bis zur Neuwahl eines neuen Elternbeirates gewählt. 

(3) Der Elternbeirat besteht aus einem/einer wählbaren Erziehungs-
berechtigten (Stimmberechtigten) und einem/einer entsprechenden 
Stellvertreter/-in für jede in der Tageseinrichtung für Kinder beste-
henden Betreuungsgruppe. Jede Betreuungsgruppe wählt getrennt 
für sich einen Elternbeirat. Aus der Mitte dieser gewählten Eltern-
beiräte der einzelnen Gruppen wird sodann ein/e Vorsitzende/r 
des Elternbeirates der Tageseinrichtung für Kinder und ein/e 
Stellvertrete/r/in gewählt. Diese/r ist als Vertreter/in der Elternschaft 
bzw. Erziehungsberechtigten der Kindertageseinrichtung Ansprech-
partner des Trägers und der Leitung der Tageseinrichtung für Kin-
der.

(4) Wahlberechtigte können ihr Stimmrecht nur persönlich ausüben. 
Abwesende Wahlberechtigte sind nur dann wählbar, wenn sie sich 
zuvor schriftlich zur Annahme der Wahl bereit erklärt haben. Wahl-
berechtigte, die für die Wahl zum Elternbeirat kandidieren oder dem 
zur Durchführung der Wahl gebildeten Wahlausschuss angehören, 
sind ebenfalls stimmberechtigt. 

(5) Der Wahlausschuss besteht aus dem/der Wahlleiter/in und 
dem/der Schriftführer/in. Die Bestellung der Mitglieder des Wahl-
ausschusses erfolgt durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden 
Stimmberechtigten. Erziehungsberechtigte, die für die Wahl zum 
Elternbeirat kandidieren, können jedoch nicht Mitglied des Wahl-
ausschusses sein. 

(6) Der Wahlausschuss hat die Wahlberechtigung der Wähler und 
Wählerinnen und die Wählbarkeit der Kandidaten/Kandidatinnen 
gemäß der vom Träger der Tageseinrichtung für Kinder erstellten 
Liste der Erziehungsberechtigten der in der Tageseinrichtung be-
treuten Kinder festzustellen. Dies kann z.B. durch Abgleich mit einer 
mit Unterschrift abgezeichneten Anwesenheitsliste geschehen.

(7) Jede/r Wahlberechtigte kann Wahlvorschläge unterbreiten. Für 
jede in der Tageseinrichtung für Kinder bestehende Betreuungs-
gruppe sind wählbare Erziehungsberechtigte als Kandidaten für den 
Elternbeirat zu nominieren. 

(8) Der/die Wahlleiter/in gibt die Wahlvorschläge in alphabetischer 
Reihenfolge bekannt und stellt fest, ob die Vorgeschlagenen bereit 
sind die Kandidatur anzunehmen. Vor der Wahl erhalten die Kandi-
daten/Kandidatinnen Gelegenheit zur Vorstellung und die Wahlbe-
rechtigten zur Befragung der Kandidaten/Kandidatinnen.

(9) Die Wahlen für die Elternbeiräte und deren Stellvertreter erfolgen 
jeweils in getrennten Wahlgängen. Die Wahl kann, wenn niemand 
widerspricht, durch Handzeichen erfolgen. Geheime Wahlen erfol-
gen durch Abgabe eines von dem Träger vorgehaltenen in Form 
und Farbe gleich aussehenden Stimmzettels. Für jeden Wahlgang 
dürfen nur einheitliche Stimmzettel verwendet werden. Gewählt ist, 
wer die meisten gültigen Stimmen erhalten hat. Stimmzettel ohne 
Benennung einer/s Kandidatin/ten gelten als Stimmenthaltung. Al-
le Stimmzettel, die unklar sind, die einen Vorbehalt oder Vermerk 
enthalten oder mit einem Kennzeichen versehen sind, sind ungültig.

(10) Bei Stimmengleichheit wird zusätzlich eine Stichwahl durchge-
führt. Bei erneuter Stimmengleichheit, entscheidet das von dem/der 
Wahlleiter/in vorbereitete und den Kandidaten jeweils zur Ziehung 
vorgelegte Los. 

(11) Die Stimmzettel werden vom/von der Wahlleiter/in unverzüg-
lich ausgezählt und das Ergebnis der Auszählung bekannt gegeben. 
Die Gewählten werden sodann vom/von der Wahlleiter/in gefragt, 
ob sie das Amt annehmen.

(12) Über das Ergebnis der Wahl ist eine Niederschrift anzufertigen. 

Diese muss enthalten: 

1. die Bezeichnung der Wahl, 

2. Ort und Zeit der Wahl, 

3. die Anzahl aller Wahlberechtigten, 

4. die Namen der anwesenden Wahlberechtigten,

5. die Anzahl der verteilten Stimmzettel, 

6. die Anzahl der für jeden/jede Bewerber/in abgegebenen gültigen 
Stimmen, 

7. die Anzahl der ungültigen Stimmen, 

8. die Anzahl der Stimmenthaltungen, 

9. die Reihenfolge der stellvertretenden Elternbeiratsmitglieder. 

Die Wahlniederschrift ist von dem/der Wahlleiter/in und dem/der 
Schriftführer/in zu unterzeichnen. Der Wahlausschuss teilt der Lei-
tung der Tageseinrichtung für Kinder unverzüglich das Ergebnis der 
Wahl schriftlich mit. Damit wird die Wahl der Elternbeiräte verbind-
lich festgestellt und abgeschlossen. Sie kann von jedem/jeder Wahl-
berechtigten innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach der Wahl 
eingesehen werden. 

(13) Wahlunterlagen, wie Stimmzettel, Wahlniederschriften, sind 
von der Leitung der Tageseinrichtung für Kinder aufzubewahren. 
Die Wahlunterlagen sind nach der nächsten Wahl der gleichen Art 
zu vernichten.

§ 5 Stellung der Mitglieder des Elternbeirats

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Elternbeirats beginnt mit ihrer 
Wahl. Sie endet mit der Neuwahl eines neuen Elternbeirates oder 
mit der Beendigung der Betreuung des Kindes in der jeweiligen 
Tageseinrichtung für Kinder. Ferner scheidet aus dem Elternbeirat 
aus, wer die Wählbarkeit für sein Amt verliert, von seinem Amt zu-
rücktritt oder ausgeschlossen wird. 

(2) Die Mitglieder des Elternbeirates sind ehrenamtlich tätig. Die 
Elternbeiräte der Kindertageseinrichtungen führen Ihre Tätigkei-
ten ehrenamtlich, überparteilich und ohne Ansehen von Stellung, 
Konfession und politischer Zugehörigkeit aus. Sie sollen im Rahmen 
der Erziehungspartnerschaft aller Beteiligten an der geistigen, seeli-
schen und körperlichen Entwicklung der Kinder mitwirken, die Ge-
meinschaftsfähigkeit der Kinder fördern und dazu beitragen allen 
Kindern gleiche Entwicklungschancen zu geben (§ 26 HKJGB).

(3) Dem Elternbeirat sind für seine Sitzungen und Veranstaltungen 
vom Träger der Tageseinrichtung für Kinder Räume kostenlos zur 
Verfügung zu stellen, sofern nicht dringende betriebliche Belange 
entgegenstehen. Die für die Arbeit des Elternbeirates erforderlichen 
Sachkosten übernimmt der Träger. 

(4) Die Mitglieder des Elternbeirats haben über die ihnen bei ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten 
auch nach Beendigung ihrer Amtszeit Verschwiegenheit zu bewah-
ren. Ausgenommen davon sind nur offenkundige Tatsachen und 
Angelegenheiten, die schon allgemein bekannt sind und ihrer Be-
deutung nach keiner vertraulichen Behandlung bedürfen. Persön-
lichkeitsrechte und Datenschutz sind jedoch stets zu beachten.

(5) Aufsichts- und Weisungsbefugnisse gegenüber dem Träger und 
dem Personal der Tageseinrichtung für Kinder stehen dem Eltern-
beirat nicht zu. Die Rechte und Pflichten des Trägers und des Perso-
nals der Tageseinrichtung für Kinder bleiben unberührt.

§ 6 Ausschluss von Mitgliedern des Elternbeirats

Der Ausschluss aus dem Elternbeirat ist bei Pflichtverstößen oder bei 
Vertrauensverlust auf Antrag möglich.

(1) Bei Pflichtverstößen kann ein Mitglied des Elternbeirates aus dem 
Elternbeirat ausgeschlossen werden. Solche Pflichtverstöße können 
sein:
- Gesetzesverstöße, wie z.B. gegen Datenschutzrechte, Persön-
lichkeits-rechte, Geheimhaltungsregelungen, Satzungsregelungen 
usw.,
- Amtspflichtverletzungen wie z.B. Rücksichtnahmepflichten, Ver-
schwiegenheitspflichten, Interessenkollisionen, Eigennutz usw.,
- Vertrauensmissbrauch, wiederholte Störungen usw.,
- Sonstige Pflichtverstöße. 

(2) Der Ausschluss kann ebenso erfolgen, wenn das Vertrauen ge-
genüber einem Mitglied des Elternbeirats aus berechtigten oder 
schwerwiegenden Gründen nicht mehr gegeben ist. Der Ausschluss 
erfolgt auf Antrag
- von einem Drittel der wahlberechtigten Erziehungsberechtigten 
der betreffenden Betreuungsgruppe, die dieses Elternbeiratsmit-
glied gewählt haben,
- der Hälfte aller wahlberechtigten Erziehungsberechtigten der Ta-
geseinrichtung für Kinder,
- der Hälfte der übrigen Elternbeiratsmitglieder, des Trägers der Ta-
geseinrichtung für Kinder, durch Mehrheitsbeschluss des Elternbei-
rates ohne Beteiligung des betroffenen Elternbeiratsmitgliedes. Mit 
einem solchen Beschluss endet die Elternbeiratsfunktion. 

§ 7 Geschäftsführung des Elternbeirats

(1) Der Elternbeirat, der aus mehreren Personen besteht, fasst sei-
ne Beschlüsse mit den Stimmen der Mehrheit der Anwesenden. Er 
wählt aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit eine/n Vorsitzende/n. 
Der/Die Vorsitzende vertritt den Elternbeirat gegenüber dem Trä-
ger und hat die vom Elternbeirat gefassten Beschlüsse auszuführen. 
Ferner hat der/die Vorsitzende des Elternbeirates den Elternbeirat 
über Gespräche mit dem Träger sowie andere erhaltene Informa-
tionen über Angelegenheiten der Tageseinrichtung für Kinder zu 
informieren. 

(2) Der Elternbeirat tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen 
des Elternbeirats beraumt der/die Vorsitzende an, er/sie setzt die 
Tagesordnung fest und leitet die Sitzung. Er/Sie hat die Mitglieder 
des Elternbeirats zu den Sitzungen rechtzeitig zu laden und ihnen 
die Tagesordnung mitzuteilen. Die Sitzungen des Elternbeirats sind 
nicht öffentlich. Vertreter des Trägers und/oder die Leitung sowie 
das Fachpersonal der Tageseinrichtung für Kinder, Mitglieder des 
Gemeindevorstandes/Magistrates können bei Bedarf zu der Sitzung 
des Elternbeirates eingeladen werden. 

(3) Über jede Sitzung des Elternbeirates ist ein Protokoll zu erstellen.

§ 8 Aufgaben des Elternbeirats

(1) Der Elternbeirat ist zur Vertretung der Belange der Erziehungs-
berechtigten der Kinder, die die Tageseinrichtung für Kinder besu-
chen, zuständig. Der Elternbeirat hat im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen alle Angelegenheiten, die die Tageseinrichtung für 
Kinder betreffen, zu erörtern und zu beraten. Er kann Vorschläge 
unterbreiten und, sofern Anhörungsrechte bestehen, Stellungnah-
men abgeben. 

(2) Der Elternbeirat ist vor Entscheidungen in wesentlichen Ange-
legenheiten der Bildung, Erziehung und Betreuung anzuhören. Er 
kann von dem Träger und den in der Tageseinrichtung tätigen Fach-
kräften Auskunft über die Einrichtung betreffende Fragen verlangen 
und Vorschläge unterbreiten. 

(3) Der Elternbeirat ist zu folgenden Angelegenheiten anzuhören 
und muss Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnah-
me erhalten:

1. Festlegung, Änderung oder Ergänzung der pädagogischen 
Grundsätze (Konzeption) der Tageseinrichtung für Kinder sowie bei 
wesentlichen Angelegenheiten der Bildung, Erziehung und Betreu-
ung der Kinder,

2. Festlegung, Änderung oder Ergänzung der Kriterien für die Auf-
nahme der Kinder unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelun-
gen für besondere Betreuungsbedarfe sowie sozialer und pädagogi-
scher Belange nach Maßgabe der Satzung über die Betreuung von 
Kindern in den/der Tageseinrichtung/en für Kinder in der Stadt/Ge-
meinde, sowie von Eingewöhnungszeiten und -maßnahmen,

3.  Festlegung oder Änderung der Öffnungszeiten bzw. Betreuungs-
zeiten unter Berücksichtigung der entsprechenden gesetzlichen Re-
gelungen des HKJGB und der arbeitsvertraglichen Regelungen des 
Fachpersonals und des Haushalts- und Stellenplans, 

4. Festlegung der Regelung der Ferientermine und der Schließungs-
zeiten für den Betrieb der Tageseinrichtung für Kinder, 

5. wesentlichen Satzungsänderungen, z.B. Änderung der Kosten-
beiträge, 

6. Aufstellung eines Notfallplanes bei Personalmangel,

7. Maßnahmen zur Änderung der Betreuungsstrukturen bzw. Be-
treuungskonzeption oder zur Aufstellung und Änderung einer 
Hausordnung z.B. für Bringen und Abholen der Kinder, 

8. bei Festlegung von Veranstaltungsterminen; Festlegung und Be-
teiligung bei Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung für Kinder 
und Eltern, 

9. bei der Verwendung von Spenden, die der Kindertageseinrich-
tung zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden.

(4) Der Elternbeirat kann bei besonderem Anlass von dem Träger 
und der Leitung der Tageseinrichtung für Kinder Auskunft über 
Angelegenheiten der Tageseinrichtung für Kinder und Gespräche 
verlangen. Der Elternbeirat kann unter Berücksichtigung des beste-
henden Anhörungsrechtes schriftlich Vorschläge unterbreiten. 

§ 9 Zusammenarbeit zwischen Träger, Leitung und Elternbeirat

(1) Zum Wohle der betreuten Kinder sollen Träger, Leitung und El-
ternbeirat zusammenarbeiten. Der Träger und die Leitung der Ta-
geseinrichtung für Kinder haben gegenüber dem Elternbeirat zur 
Wahrung von dessen Anhörungsrechten die Pflicht zur frühzeitigen 
und umfassenden Information. Soweit der Elternbeirat eine andere 
Auffassung als der Träger vertritt, ist dem zuständigen Beschluss-
gremium der Stadt/Gemeinde die Stellungnahme des Elternbeirats 
rechtzeitig in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben. 

(2) Bei der Gestaltung von Veranstaltungen der Tageseinrichtung 
für Kinder ist zwischen dem Träger, der Leitung und dem Elternbei-
rat Einvernehmen anzustreben. 

§ 10 Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat)

Nach § 27a Abs. 1 HKJGB kann aus allen Elternbeiräten im Ortsge-
biet und den Tagespflegepersonen im Ortsgebiet ein Gemeindeel-
ternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) gebildet werden. Dieser setzt 
sich zusammen aus den/der Vorsitzenden des Elternbeirates der Ta-
geseinrichtungen für Kinder und den Vertretern der in Tagespflege 
betreuten Kinder im Ortsgebiet. Sie sind die Vertreter/innen der ein-
zelnen Tageseinrichtungen für Kinder im Ortsgebiet einschließlich 
der Vertretung der Tagespflegepersonen. Der Gemeindeelternbei-
rat (oder Gesamtelternbeirat) wählt aus den Reihen der Vertreter/
innen der einzelnen Tageseinrichtungen für Kinder im Ortsgebiet 
ein-schließlich der Vertretung der Tagespflegepersonen einen Vor-
stand bzw. ein/e/en Vorsitzende/n und gibt sich eine Geschäftsord-
nung. Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) ist von 
den örtlich zuständigen Stellen über alle wesentlichen Angelegen-
heiten, die die Erziehung, Bildung und Betreuung von allen Kindern 
in der Kindertagesbetreuung im Ortsgebiet betreffen zu informieren 
und anzuhören. Die Angelegenheiten einzelner Tageseinrichtungen 
gehören nicht zur Zuständigkeit des Gemeindeelternbeirat (oder 
Gesamtelternbeirat) der Gemeindeelternvertretung, sondern fallen 
in die Zuständigkeit der jeweiligen Elternbeiräte der betreffenden 
Tageseinrichtung für Kinder. Soweit die Geschäftsordnung des 
Gemeindeelternbeirats (oder Gesamtelternbeirat) Gemeindeeltern-
vertretung keine anderen Regelungen enthält, gelten vorstehende 
Regelungen für Elternbeiräte für den Gemeindeelternbeirat (oder 
Gesamtelternbeirat) Gemeindeelternvertretung und dessen Vertre-
ter/innen entsprechend. Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtel-
ternbeirat) Gemeindeelternvertretung kann Angelegenheiten nach 
§ 8 Abs. 3, die alle Kinder im Ortsgebiet betreffen übernehmen. 
Ferner können Anregungen und Vorschläge unterbreitet werden. 
Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) Gemeindeel-
ternvertretung steht auch ein Auskunfts- und Informationsrecht 
über Angelegenheiten in seinem Zuständigkeitsbereich zu. Der Ge-
meindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) Gemeindeelternver-
tretung kann aber nicht die Vertretung der Elternbeiräte oder der 
El-ternschaft einzelner Tageseinrichtungen für Kinder oder nur einer 
bestimmten Anzahl von Tageseinrichtungen für Kinder überneh-
men. Der Gemeindeelternbeirat (oder Gesamtelternbeirat) Gemein-
deelternvertretung informiert die einzelnen Tageseinrichtungen für 
Kinder über seine Arbeit, Verhandlungen und Ergebnisse, allgemei-
ne Entwicklungen im Bereich der Kinderbetreuung und kann auch 
Empfehlungen weitergeben. 

§ 11 Unterrichtung der Elternversammlung

Der Elternbeirat informiert die Elternversammlung über seine Arbeit 
und deren Ergebnisse im Rahmen der nach § 3 Abs. 1 stattfinden-
den Elternversammlung. 

§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 04. November 1996 außer 
Kraft.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu er-
gangenen Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und 
dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvor-
schriften eingehalten wurden.

Erzhausen, 19. Februar 2024

gez.
- Claudia Lange -
(Bürgermeisterin)
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Auszug aus der Niederschrift über die
22. Sitzung der Gemeindevertretung am Montag, 

19.02.2024, 20:00 Uhr, im großen Saal des
Bürgerhauses Erzhausen, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen 
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:04 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß ein-
berufene 22. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähig-
keit wird mit 20 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung vom 14.12.2023 liegen nicht vor 
und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Langer berichtet für den Gemeindevor-
stand:

Neubau Kita Hainpfad (VI/288)

Aktueller Stand:

• Bauarbeiten wurden im Januar wieder aufgenommen

• Vergabe der Lüftung und Gebäudeautomation mit Auftragswer-
ten von 360.829 EUR und 129.834 EUR

• Aktuell Dacharbeiten, Fenster

• Farbgestaltung der Innenausstattung besprochen

• Freianlagenplanung vorgelegt, aktuell in der Beschlussfassung

• Die Förderung wurde mit Bescheid vom 10.1.2024 von 1,32 Mio. 
EUR auf knapp 1,47 Mio. EUR aufgestockt

• Die Frist in den Förderbedingungen für die Fertigstellung und Ab-
rechnung wurde um ein Jahr verlängert

Neubaugebiet „Die vier Morgen“, Freiflächenplanung
Nach einem längeren Baustopp wegen eines Engpasses bei Dämm-
schüttmaterial gehen die Tiefbauarbeiten aktuell weiter. Die Maß-
nahme ist zeitlich im Plan. Es wurden Mehrkosten angemeldet, ein 
Nachtragsangebot liegt noch nicht vor. Die Freianlagenplanung 
liegt heute zur Beschlussfassung vor. Ein Normenkontrollantrag ge-
gen den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan wurde der 
Gemeinde Ende Dezember zugestellt, die Erwiderung an den Ver-
waltungsgerichtshof ist aktuell in Vorbereitung.

Bürgerhaussanierung
Der Gemeindevorstand hatte den beauftragten Architekten und 
Herrn Werner von BWI in seiner letzten Vorstandssitzung um sich 
über den Planungsstand und die beabsichtigten Schritte zu infor-
mieren. Bis Ostern soll eine Projektgrundlage und Kostenschätzung 
vorliegen. Es ist beabsichtigt, eine Sanierung der korrodierten Lei-
tungen und eines Teils des Küchenbereichs vorgezogen in der Som-
merschließzeit durchzuführen, evtl. auch die sanitären Anlagen im 
Bereich K3 und Bühnen. Die große Sanierung der Küche/Gaststätte 
ist für 2025 avisiert. Vorab wurde die Inlinersanierung einer Regen-
wasserleitung mit 24.706 EUR beauftragt sowie die Installation ei-
nes neuen Abluftventilators für 12.293 EUR.

Beschleunigung des Verwaltungshandelns
Der Gemeindevorstand hat die Verwaltung ermächtigt, Aufträge 
im Bereich von Werkverträgen mit Architekten und Ingenieuren, 
von Lieferleistungen und von Bauleistungen jeweils bis zu einer 
Auftragssumme in Höhe von 5.000 EUR netto ohne vorherigen Be-
schluss des Gemeindevorstands zu vergeben, sofern die notwendi-
gen Mittel im Haushalt eingeplant sind und zur Verfügung stehen. 
Nach Ablauf eines Quartals ist Bericht zu erstatten.

Vergabeverfahren für die Konzessionsverträge Gas, Strom und 
Straßenbeleuchtung
Die Konzessionsverträge der Gemeinde Erzhausen mit der ente-
ga AG (ehemals HEAG Südhessische Energie AG) für Strom, Gas 
und Straßenbeleuchtung laufen am 31. De-zember 2025 aus, die 
Konzessionen müssen neu vergeben werden. Die Interessensbe-
kundung wurde wie vorgegeben vor Jahresende 2023 veröffent-
licht. Erzhausen hat wie etwa weitere 14 Städte und Kommunen 
aus dem Landkreis DA-DI und dem Landkreis Offenbach eine Zu-
sammenarbeit mit der unter anderem auf Vergaben spezialisierten 
Wirtschaftskanzlei GÖRG vereinbart.

Freizeitgelände (VII/36, VII/133)
Die Errichtung einer Boulderwand, die gemeinsam mit dem Kinder- 
und Jugendparlament geplant und 2023 im Gemeindevorstand be-
schlossen wurde, soll in diesen Tagen im südlichen Bereich begon-
nen und noch vor den Osterferien fertiggestellt werden.

Friedhof, Grunderneuerung Parkplatzanlage (VII/73)
Die Grunderneuerung der Parkplatzanlage am Friedhof hat begon-
nen.

Atrium Bürgerhaus
Der Gemeindevorstand hat eine Firma mit den Sanierungsarbeiten 
für die Atriumfläche am Bürgerhaus für 24.573 EUR beauftragt. 
Vorgeschaltet war eine Kanalbefahrung für 6.662 EUR. Der Baum 
muss gefällt werden, eine Ersatzpflanzung in unmittelbarer Nähe 
wurde beschlossen.

Ausgleichsflächen Hainpfad (VI/343)
Die Verwaltung benötigt, nachdem die Anwohner die Pachtflächen 
weitgehend geräumt oder freigegeben haben, für die nächsten 
Schritte einen Beschluss der Gemeindevertretung über das weitere 
Vorgehen, z.B. die Beschlussfassung über die Umsetzung der Pla-
nung durch grün³.

Neue Elektroladesäule
Auf dem Parkplatz an der Sporthalle wird aktuell eine neue Lade-
säule mit zwei Ladeplätzen von Entega errichtet.

Rollstuhlschaukel
Die Technische Verwaltung musste leider feststellen, dass die Roll-
stuhlschaukel in einem öffentlichen ungesicherten Bereich aus Si-
cherheitsgründen nicht stehen darf. Es soll nun ein rollstuhlgeeigne-
ter Sandkasten geprüft werden.

Austausch der Fenster in der Ostendstraße 1
Auftrag zum Austausch der maroden Fenster in Höhe von 15.433 
EUR erteilt.

Außerplanmäßige Reparatur des Löschfahrzeuges und Ersatzbe-
schaffung Rettungsgerät
Das LF 10 musste wegen eines Defekts am Lenkgetriebe und Heiz-
gebläse repariert werden für 11.300 EUR und ein hydraulisches Ret-
tungsgerät wurde überplanmäßig für 32.438 EUR nach § 100 HGO 
beschafft. 

ICE-Neubaustrecke
Die Gemeinde hat Bohrungen zum Zweck hydrogeologischer Bode-
nuntersuchungen und einem hierfür vorgelegten Gestattungsver-
trag zugestimmt.

Anmietung eines Hauses für Flüchtlinge
Der Landkreis benötigt Platz für ankommende Flüchtlinge und er-
wartet von den Gemeinden Kooperation bei der Aufnahme aner-
kannter Flüchtlinge aus Gemeinschaftsunterkünften. Die Gemeinde 
hat dafür ein Haus angemietet, in das bis zu 13 der aufzunehmen-
den 27 Flüchtlinge einziehen können. 

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
Für die Grabenpflege, die nicht durch den Wasserverband abge-
deckt ist, wurde eine Fremdfirma beauftragt mit 10.991 EUR.

Baumpflegemaßnahmen nach Ersterfassung und Regelkontrolle
Die Ersterfassung der Gemeindebäume sowie die erste Regelkont-
rolle durch eine Fremdfirma hat im Dezember 2023 stattgefunden. 
Alle erfassten und kontrollierten Bäume sind mit den Maßnahmen 
in einer Gesamtliste erfasst. Einen Teil der notwendigen 126 Fällun-
gen der Wichtung 1 und 2 hat der Bauhof bereits gemacht. Im März 
wird besprochen, welche Maßnahmen intern und welche mit Hilfe 
einer Fremdfirma durchgeführt werden. Für die Baumfällungen aus 
der Wichtung 1 sind Ersatzpflanzungen nicht erforderlich. Für die 
Fällungen der Kategorie 2 wird die Verwaltung die Notwendigkeit 
von Ersatzpflanzungen aufgrund von B-Plänen zeitnah prüfen.

Ausstattung mit Medientechnik
Die Ausstattung von Sitzungszimmer im Rathaus, K3 und Schu-
lungsraum Feuerwehr mit Medientechnik wurde aufgrund der 
Haushaltssperre abgelehnt. 

Während der Berichterstattung betreten die Gemeindevertreter 
Norman Schneider (20:12 Uhr) und Wolfgang Sperber (20:15 Uhr) 
den Sitzungssaal.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Von den letzten drei Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses 
am 18.01., 01.02. und 08.02.2024 berichtet dessen Vorsitzender 
Tobias Pippart. Der Bericht des Bau-, Verkehrs- und Umweltaus-
schuss entfällt. Die Vorsitzende des Fachausschusses Emilie Becker 
berichtet von der letzten Sitzung des  Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schusses am 29.01.2024.

 Teil A:

4. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 10. Ergänzung

Beschluss:

1. Die Gemeindevertretung nimmt die Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung zur Kenntnis und bestätigt diese zur Weiterbearbei-
tung. Die Planung ist bereits Bestandteil der Baugenehmigung.

2. Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
Stufe 2 des Architektenvertrages, d. h. die Leistungsphasen 5–7 zu 
beauftragen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

5. Die Vier Morgen Freianlagenplanung
Hier: Preissensitive Hybridlösung mit Zisternen
Drucksache VII/175 1. Ergänzung

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Planung „Va-
riante 2b“ mit der Kostenschätzung Bauphase 1 vom 21.12.2023 
weiter zu verfolgen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Aufbau eines Familienzentrums in Erzhausen
- Antrag der Fraktion Bündis90/DIE GRÜNEN -
Drucksache VII/206

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Planung und den 
Aufbau eines Familienzentrums gemäß dem „inklusiven Modell“. 
Hierfür soll ein Arbeitskreis, mit jeweils einem Mitglied der Frak-
tionen sowie Mitgliedern der Verwaltung gegründet werden, um 
eine Konzeption zu erstellen. Weitere Akteure können hinzugela-
den werden. Ein Konzeptionsentwurf soll dem Sport-, Kultur- und 
Sozialausschuss zur Abstimmung bis zur Sitzung am 10. Juni zur 
Abstimmung vorliegen. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Antrag der SPD zur Kontrolle und Berichtswesen zu Beschlüs-
sen aus der Gemeindevertretung
Drucksache VII/208

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Jahresbericht 2022 der Gemeindebücherei Erzhausen
Drucksache VII/209

Beschluss: Die Gemeindevertretung nimmt den Jahresbericht 2022 
der Gemeindebücherei zur Kenntnis und verweist den vorliegenden 
Bericht zur weiteren Beratung an den Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Ortsgericht Erzhausen
hier: Neuwahl eines Ortsgerichtsschöffen
Drucksache VII/210

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Antrag der SPD-Fraktion zu Maßnahmen betreffend der Um-
setzung aus B-Plan Am Hainpfad 2. Änd_Brühlweg, 5. Änderung 
Am Hainpfad
Drucksache VII/212

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Antrag der SPD – Maßnahmen und Vermögensbilanz von pri-
vat genutzten gemeindlichen Grundstücken
Drucksache VII/213

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Bürgerhaus, hier: Vorgezogene Maßnahme und Notmaßnah-
me Küche
Drucksache VII/214

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Anträge für die nächste Gemeindevertretersitzung am 
27.05.2024 -Antrag der GfE-Fraktion-
Drucksache VII/216

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Sport-, Kultur und Sozialausschuss und an den Haupt- 
und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Jahresabschluss 2022
hier: Unterrichtung gemäß § 112 (5) HGO
Drucksache VII/217

Die Gemeindevertretung nimmt den Jahresabschluss 2022 zur 
Kenntnis und verweist diesen an Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

15. Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversamm-
lungen und Elternbeiräten für die Tageseinrichtungen in der Ge-
meinde Erzhausen
Drucksache VII/172 1. Ergänzung

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende auf 
Erzhausen angepasste Satzung vom 10.10.2023.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

16. Städtepartnerschaft Erzhausen/Ivanychi
hier: Projekt „Abfallmanagement 2025 – Umsetzung der ukraini-
schen Gesetze von 2022“
Drucksache VII/200

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die Unterstützung 
seiner Partnergemeinde Ivanychi im Rahmen des vorgeschlagenen 
Projekts und im Ergebnishaushalthaushalt für die HH-Jahre 2024 bis 
2026 einen Eigenanteil im Rahmen der Haushaltsberatungen zur 
Verfügung zu stellen. Die Gemeindeverwaltung wird aufgefordert, 
zur Reduzierung des Eigenanteils Drittmittel einzuwerben.

Beratungsergebnis: 17 Ja-Stimmen (9GfE, 6 B‘90/Die Grünen,
2 SPD), 0 Gegenstimmen, 5 Stimmenthaltungen (2 SPD, 3 CDU)

17. a) Beratung und Beschlussfassung über das Haushaltssiche-
rungskonzept 2024
b) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionspro-
gramm 2023–2027
c) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit 
-planung 2024
Drucksache VII/191

Tanja Launer berichtet, dass seitens der Verwaltung eine Änderung 
zu den im Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Anträgen 
gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf aufgetreten sind. 
Die vorgeschlagene Personalkostensteigerung der Jahre 2025 bis 
2027 wurden nicht wie beschlossen auf 4% erhöht, sondern blie-
ben bei einer Erhöhung um +2%. Dies erfolgte im Nachgang der 
letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.02.2024 
und ist leider erst bei der Umsetzung und Erfassung der geänderten 
Zahlen aufgefallen. 

Beschluss a):
Die Gemeindevertretung beschließt das vorliegende Haushaltssiche-
rungskonzept 2024. Es enthält die am 1.02.2024 und am 8.02.2024 
vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen, so-
wie die im Nachgang aufgetretenen und vorgelegten Änderungen 
gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf.

Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (9 GfE, 6 B‘90/Die Grünen),
7 Gegenstimmen (4 SPD, 3 CDU), 0 Stimmenthaltungen

Beschluss b):
Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 
2023–2027 inklusiv der vom Haupt- und Finanzausschuss am 
01.02.2024 und 08.02.2024 auf Basis der Anträge der Fraktionen 
und der von der Verwaltung vorgelegten Nachträge beschlossenen 
Änderungen.

Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (9 GfE, 6 B‘90/Die Grünen),
7 Gegenstimmen (4 SPD, 3 CDU), 0 Stimmenthaltungen

Beschluss c):
Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende Haushalts-
satzung mit -planung 2024 mit sämtlichen Anlagen. Die Haus-
haltsatzung und -planung 2024 enthält die am 1.02.2024 und am 
8.02.2024 vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Ände-
rungen, sowie die im Nachgang aufgetretenen und vorgelegten Än-
derungen gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf.

Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (9 GfE, 6 B‘90/Die Grünen),
7 Gegenstimmen (4 SPD, 3 CDU),  0 Stimmenthaltungen

Beschluss d):
Die Gemeindevertretung stimmt der Anmietung des Objekts Dorn-
busch 5 und die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge zu. Die 
Ausgestaltung des Mietvertrages soll der Gemeindevorstand in sei-
ner Kompetenz beschließen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

18. Vorlage eingeforderter Unterlagen / Sachstand
- Antrag der SPD-Fraktion -
Drucksache VII/211

Tanja Launer berichtet, dass der vorliegende Antrag der SPD-Frakti-
on als Anfrage behandelt wird. Bürgermeisterin Claudia Lange be-
antwortet die Fragen zum aktuellen Sachstand der nachfolgenden 
Punkte mündlich. Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, der 
Gemeindevertretung nachzuweisen, welche Maßnahmen ergriffen 
wurden, um entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 22. Mai 2023 (VII/163 und VII/164) die nach dem Beschluss 
vom 17. Februar 2022 (VI/382 4. Erg.) geforderten Unterlagen vor-
zulegen, nämlich insbesondere

- Veräußerung eines auf Kosten des Käufers zu vermessenden Strei-
fens des Flurstücks 196/1 zum Preis von 170,00 EUR/m² an den Ei-
gentümer des Flurstückes Nr. 482

- Vorlage eines Entwurfs eines Erschließungsvertrages

- Vorlage eines Ausgleichskonzeptes auf der Basis eines Flächen-
tausches

- Vorbereitung einer Änderung des Bebauungsplanes.

Die Anfrage der SPD-Fraktion wird von Bürgermeisterin Claudia 
Lange mündlich beantwortet und wie folgt zusammengefasst:

Der Gemeindevorstand behandelte den Vorgang letztmalig in seiner 
Sitzung am 27.06.2023.

Um für alle Beteiligten eine schlanke, kostengünstige und gleich-
zeitig umsetzbare Lösung zu finden, wird die Umsetzung im Um-
legungsverfahren durchgeführt. Der Käufer und die Nachbarn sind 
mit dieser Lösung einverstanden. Das Vermessungsbüro Greb/Mül-
ler begleitet den Vorgang.

Sie informiert, dass der Erschließungsvertrag und die Ausgleichsflä-
chenbilanz noch nicht in beschlussfähiger Fassung vorliegen, es sind 
noch nicht alle Vorgaben des Gemeindevorstands erfüllt. Sobald 
diese vorliegen und die noch zu erbringenden Arbeiten abgeschlos-
sen sind, wird die Thematik in der Sitzung des Gemeindevorstandes 
beraten und an die Gemeindevertretung zur weiteren Beratung ver-
wiesen. 

Der Gemeindevertreter Norman Schneider (SPD) übt sein Recht auf 
zwei mögliche Zusatzfragen aus.

1. Zusatzfrage: Liegen die Unterlagen zum Entwurf des Erschlie-
ßungsvertrages und des Ausgleichskonzeptes schon vor?

1. Antwort: Nein, diese liegen noch nicht vor. Diese müssen durch 
den Erwerber erbracht werden.

2. Zusatzfrage: Bis wann kann mit der Vorlage der beiden Unterla-
gen gerechnet werden?

2. Antwort: Die Frage kann nicht beantwortet werden, da es in der 
Hand des Erwerbers liegt, die Unterlagen vorzulegen, damit der 
Sachverhalt weiterbearbeitet werden kann. 

Beschluss: ohne 

Beratungsergebnis: Ohne Abstimmung

19. Mitteilungen

Tanja Launer teilt mit, dass am

24.02.2024 eine Mahnwache zum Jahrestag des Überfalls von Russ-
land auf die Ukraine vor der ev. Kirche Erzhausen um 18:00 Uhr 
(Veranstalter: PVE, der Gemeinde und Vergiss-Mein-Nicht);

26.02.2024 der Arbeitskreis „Familienzentrum“ um 20:00 Uhr star-
tet (nicht-öffentlich);

28.02.2024 Forum der Vereine, K3 im Bürgerhaus um 19:00 Uhr;

04.03.2024 der Sport-, Kultur- und Sozialausschuss um 20:00 Uhr;

08.03.2024 ein Konzert im Bücherbahnhof um 19:00 Uhr (Veran-
stalter: KUK, 

Eugen Drabynka – klassische Gitarre);

11.03.2024 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 
Uhr;

14.03.2024 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;

18.03.2024 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nicht-öffentlich);

19.03.2024 das Kinder- und Jugendparlament um 16:30 Uhr;

15.04.2024 die Gemeindevertretung

stattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt 
die Vorsitzende gegen 21:45 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

Alexander Steinmetz
(Schriftführer)

Tanja Launer
(Vorsitzende)

Auszug aus der Niederschrift über die
22. Sitzung der Gemeindevertretung am Montag, 

19.02.2024, 20:00 Uhr, im großen Saal des
Bürgerhauses Erzhausen, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen 
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:04 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß ein-
berufene 22. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähig-
keit wird mit 20 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung vom 14.12.2023 liegen nicht vor 
und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Langer berichtet für den Gemeindevor-
stand:

Neubau Kita Hainpfad (VI/288)

Aktueller Stand:

• Bauarbeiten wurden im Januar wieder aufgenommen

• Vergabe der Lüftung und Gebäudeautomation mit Auftragswer-
ten von 360.829 EUR und 129.834 EUR

• Aktuell Dacharbeiten, Fenster

• Farbgestaltung der Innenausstattung besprochen

• Freianlagenplanung vorgelegt, aktuell in der Beschlussfassung

• Die Förderung wurde mit Bescheid vom 10.1.2024 von 1,32 Mio. 
EUR auf knapp 1,47 Mio. EUR aufgestockt

• Die Frist in den Förderbedingungen für die Fertigstellung und Ab-
rechnung wurde um ein Jahr verlängert

Neubaugebiet „Die vier Morgen“, Freiflächenplanung
Nach einem längeren Baustopp wegen eines Engpasses bei Dämm-
schüttmaterial gehen die Tiefbauarbeiten aktuell weiter. Die Maß-
nahme ist zeitlich im Plan. Es wurden Mehrkosten angemeldet, ein 
Nachtragsangebot liegt noch nicht vor. Die Freianlagenplanung 
liegt heute zur Beschlussfassung vor. Ein Normenkontrollantrag ge-
gen den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan wurde der 
Gemeinde Ende Dezember zugestellt, die Erwiderung an den Ver-
waltungsgerichtshof ist aktuell in Vorbereitung.

Bürgerhaussanierung
Der Gemeindevorstand hatte den beauftragten Architekten und 
Herrn Werner von BWI in seiner letzten Vorstandssitzung um sich 
über den Planungsstand und die beabsichtigten Schritte zu infor-
mieren. Bis Ostern soll eine Projektgrundlage und Kostenschätzung 
vorliegen. Es ist beabsichtigt, eine Sanierung der korrodierten Lei-
tungen und eines Teils des Küchenbereichs vorgezogen in der Som-
merschließzeit durchzuführen, evtl. auch die sanitären Anlagen im 
Bereich K3 und Bühnen. Die große Sanierung der Küche/Gaststätte 
ist für 2025 avisiert. Vorab wurde die Inlinersanierung einer Regen-
wasserleitung mit 24.706 EUR beauftragt sowie die Installation ei-
nes neuen Abluftventilators für 12.293 EUR.

Beschleunigung des Verwaltungshandelns
Der Gemeindevorstand hat die Verwaltung ermächtigt, Aufträge 
im Bereich von Werkverträgen mit Architekten und Ingenieuren, 
von Lieferleistungen und von Bauleistungen jeweils bis zu einer 
Auftragssumme in Höhe von 5.000 EUR netto ohne vorherigen Be-
schluss des Gemeindevorstands zu vergeben, sofern die notwendi-
gen Mittel im Haushalt eingeplant sind und zur Verfügung stehen. 
Nach Ablauf eines Quartals ist Bericht zu erstatten.

Vergabeverfahren für die Konzessionsverträge Gas, Strom und 
Straßenbeleuchtung
Die Konzessionsverträge der Gemeinde Erzhausen mit der ente-
ga AG (ehemals HEAG Südhessische Energie AG) für Strom, Gas 
und Straßenbeleuchtung laufen am 31. De-zember 2025 aus, die 
Konzessionen müssen neu vergeben werden. Die Interessensbe-
kundung wurde wie vorgegeben vor Jahresende 2023 veröffent-
licht. Erzhausen hat wie etwa weitere 14 Städte und Kommunen 
aus dem Landkreis DA-DI und dem Landkreis Offenbach eine Zu-
sammenarbeit mit der unter anderem auf Vergaben spezialisierten 
Wirtschaftskanzlei GÖRG vereinbart.

Freizeitgelände (VII/36, VII/133)
Die Errichtung einer Boulderwand, die gemeinsam mit dem Kinder- 
und Jugendparlament geplant und 2023 im Gemeindevorstand be-
schlossen wurde, soll in diesen Tagen im südlichen Bereich begon-
nen und noch vor den Osterferien fertiggestellt werden.

Friedhof, Grunderneuerung Parkplatzanlage (VII/73)
Die Grunderneuerung der Parkplatzanlage am Friedhof hat begon-
nen.

Atrium Bürgerhaus
Der Gemeindevorstand hat eine Firma mit den Sanierungsarbeiten 
für die Atriumfläche am Bürgerhaus für 24.573 EUR beauftragt. 
Vorgeschaltet war eine Kanalbefahrung für 6.662 EUR. Der Baum 
muss gefällt werden, eine Ersatzpflanzung in unmittelbarer Nähe 
wurde beschlossen.

Ausgleichsflächen Hainpfad (VI/343)
Die Verwaltung benötigt, nachdem die Anwohner die Pachtflächen 
weitgehend geräumt oder freigegeben haben, für die nächsten 
Schritte einen Beschluss der Gemeindevertretung über das weitere 
Vorgehen, z.B. die Beschlussfassung über die Umsetzung der Pla-
nung durch grün³.

Neue Elektroladesäule
Auf dem Parkplatz an der Sporthalle wird aktuell eine neue Lade-
säule mit zwei Ladeplätzen von Entega errichtet.

Rollstuhlschaukel
Die Technische Verwaltung musste leider feststellen, dass die Roll-
stuhlschaukel in einem öffentlichen ungesicherten Bereich aus Si-
cherheitsgründen nicht stehen darf. Es soll nun ein rollstuhlgeeigne-
ter Sandkasten geprüft werden.

Austausch der Fenster in der Ostendstraße 1
Auftrag zum Austausch der maroden Fenster in Höhe von 15.433 
EUR erteilt.

Außerplanmäßige Reparatur des Löschfahrzeuges und Ersatzbe-
schaffung Rettungsgerät
Das LF 10 musste wegen eines Defekts am Lenkgetriebe und Heiz-
gebläse repariert werden für 11.300 EUR und ein hydraulisches Ret-
tungsgerät wurde überplanmäßig für 32.438 EUR nach § 100 HGO 
beschafft. 

ICE-Neubaustrecke
Die Gemeinde hat Bohrungen zum Zweck hydrogeologischer Bode-
nuntersuchungen und einem hierfür vorgelegten Gestattungsver-
trag zugestimmt.

Anmietung eines Hauses für Flüchtlinge
Der Landkreis benötigt Platz für ankommende Flüchtlinge und er-
wartet von den Gemeinden Kooperation bei der Aufnahme aner-
kannter Flüchtlinge aus Gemeinschaftsunterkünften. Die Gemeinde 
hat dafür ein Haus angemietet, in das bis zu 13 der aufzunehmen-
den 27 Flüchtlinge einziehen können. 

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
Für die Grabenpflege, die nicht durch den Wasserverband abge-
deckt ist, wurde eine Fremdfirma beauftragt mit 10.991 EUR.

Baumpflegemaßnahmen nach Ersterfassung und Regelkontrolle
Die Ersterfassung der Gemeindebäume sowie die erste Regelkont-
rolle durch eine Fremdfirma hat im Dezember 2023 stattgefunden. 
Alle erfassten und kontrollierten Bäume sind mit den Maßnahmen 
in einer Gesamtliste erfasst. Einen Teil der notwendigen 126 Fällun-
gen der Wichtung 1 und 2 hat der Bauhof bereits gemacht. Im März 
wird besprochen, welche Maßnahmen intern und welche mit Hilfe 
einer Fremdfirma durchgeführt werden. Für die Baumfällungen aus 
der Wichtung 1 sind Ersatzpflanzungen nicht erforderlich. Für die 
Fällungen der Kategorie 2 wird die Verwaltung die Notwendigkeit 
von Ersatzpflanzungen aufgrund von B-Plänen zeitnah prüfen.

Ausstattung mit Medientechnik
Die Ausstattung von Sitzungszimmer im Rathaus, K3 und Schu-
lungsraum Feuerwehr mit Medientechnik wurde aufgrund der 
Haushaltssperre abgelehnt. 

Während der Berichterstattung betreten die Gemeindevertreter 
Norman Schneider (20:12 Uhr) und Wolfgang Sperber (20:15 Uhr) 
den Sitzungssaal.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Von den letzten drei Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses 
am 18.01., 01.02. und 08.02.2024 berichtet dessen Vorsitzender 
Tobias Pippart. Der Bericht des Bau-, Verkehrs- und Umweltaus-
schuss entfällt. Die Vorsitzende des Fachausschusses Emilie Becker 
berichtet von der letzten Sitzung des  Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schusses am 29.01.2024.

 Teil A:

4. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 10. Ergänzung

Beschluss:

1. Die Gemeindevertretung nimmt die Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung zur Kenntnis und bestätigt diese zur Weiterbearbei-
tung. Die Planung ist bereits Bestandteil der Baugenehmigung.

2. Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
Stufe 2 des Architektenvertrages, d. h. die Leistungsphasen 5–7 zu 
beauftragen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

5. Die Vier Morgen Freianlagenplanung
Hier: Preissensitive Hybridlösung mit Zisternen
Drucksache VII/175 1. Ergänzung

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Planung „Va-
riante 2b“ mit der Kostenschätzung Bauphase 1 vom 21.12.2023 
weiter zu verfolgen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Aufbau eines Familienzentrums in Erzhausen
- Antrag der Fraktion Bündis90/DIE GRÜNEN -
Drucksache VII/206

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Planung und den 
Aufbau eines Familienzentrums gemäß dem „inklusiven Modell“. 
Hierfür soll ein Arbeitskreis, mit jeweils einem Mitglied der Frak-
tionen sowie Mitgliedern der Verwaltung gegründet werden, um 
eine Konzeption zu erstellen. Weitere Akteure können hinzugela-
den werden. Ein Konzeptionsentwurf soll dem Sport-, Kultur- und 
Sozialausschuss zur Abstimmung bis zur Sitzung am 10. Juni zur 
Abstimmung vorliegen. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Antrag der SPD zur Kontrolle und Berichtswesen zu Beschlüs-
sen aus der Gemeindevertretung
Drucksache VII/208

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Jahresbericht 2022 der Gemeindebücherei Erzhausen
Drucksache VII/209

Beschluss: Die Gemeindevertretung nimmt den Jahresbericht 2022 
der Gemeindebücherei zur Kenntnis und verweist den vorliegenden 
Bericht zur weiteren Beratung an den Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Ortsgericht Erzhausen
hier: Neuwahl eines Ortsgerichtsschöffen
Drucksache VII/210

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Antrag der SPD-Fraktion zu Maßnahmen betreffend der Um-
setzung aus B-Plan Am Hainpfad 2. Änd_Brühlweg, 5. Änderung 
Am Hainpfad
Drucksache VII/212

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Antrag der SPD – Maßnahmen und Vermögensbilanz von pri-
vat genutzten gemeindlichen Grundstücken
Drucksache VII/213

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Bürgerhaus, hier: Vorgezogene Maßnahme und Notmaßnah-
me Küche
Drucksache VII/214

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Anträge für die nächste Gemeindevertretersitzung am 
27.05.2024 -Antrag der GfE-Fraktion-
Drucksache VII/216

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Sport-, Kultur und Sozialausschuss und an den Haupt- 
und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Jahresabschluss 2022
hier: Unterrichtung gemäß § 112 (5) HGO
Drucksache VII/217

Die Gemeindevertretung nimmt den Jahresabschluss 2022 zur 
Kenntnis und verweist diesen an Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

15. Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversamm-
lungen und Elternbeiräten für die Tageseinrichtungen in der Ge-
meinde Erzhausen
Drucksache VII/172 1. Ergänzung

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende auf 
Erzhausen angepasste Satzung vom 10.10.2023.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

16. Städtepartnerschaft Erzhausen/Ivanychi
hier: Projekt „Abfallmanagement 2025 – Umsetzung der ukraini-
schen Gesetze von 2022“
Drucksache VII/200

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die Unterstützung 
seiner Partnergemeinde Ivanychi im Rahmen des vorgeschlagenen 
Projekts und im Ergebnishaushalthaushalt für die HH-Jahre 2024 bis 
2026 einen Eigenanteil im Rahmen der Haushaltsberatungen zur 
Verfügung zu stellen. Die Gemeindeverwaltung wird aufgefordert, 
zur Reduzierung des Eigenanteils Drittmittel einzuwerben.

Beratungsergebnis: 17 Ja-Stimmen (9GfE, 6 B‘90/Die Grünen,
2 SPD), 0 Gegenstimmen, 5 Stimmenthaltungen (2 SPD, 3 CDU)

17. a) Beratung und Beschlussfassung über das Haushaltssiche-
rungskonzept 2024
b) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionspro-
gramm 2023–2027
c) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit 
-planung 2024
Drucksache VII/191

Tanja Launer berichtet, dass seitens der Verwaltung eine Änderung 
zu den im Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Anträgen 
gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf aufgetreten sind. 
Die vorgeschlagene Personalkostensteigerung der Jahre 2025 bis 
2027 wurden nicht wie beschlossen auf 4% erhöht, sondern blie-
ben bei einer Erhöhung um +2%. Dies erfolgte im Nachgang der 
letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.02.2024 
und ist leider erst bei der Umsetzung und Erfassung der geänderten 
Zahlen aufgefallen. 

Beschluss a):
Die Gemeindevertretung beschließt das vorliegende Haushaltssiche-
rungskonzept 2024. Es enthält die am 1.02.2024 und am 8.02.2024 
vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen, so-
wie die im Nachgang aufgetretenen und vorgelegten Änderungen 
gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf.

Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (9 GfE, 6 B‘90/Die Grünen),
7 Gegenstimmen (4 SPD, 3 CDU), 0 Stimmenthaltungen

Beschluss b):
Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 
2023–2027 inklusiv der vom Haupt- und Finanzausschuss am 
01.02.2024 und 08.02.2024 auf Basis der Anträge der Fraktionen 
und der von der Verwaltung vorgelegten Nachträge beschlossenen 
Änderungen.

Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (9 GfE, 6 B‘90/Die Grünen),
7 Gegenstimmen (4 SPD, 3 CDU), 0 Stimmenthaltungen

Beschluss c):
Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende Haushalts-
satzung mit -planung 2024 mit sämtlichen Anlagen. Die Haus-
haltsatzung und -planung 2024 enthält die am 1.02.2024 und am 
8.02.2024 vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Ände-
rungen, sowie die im Nachgang aufgetretenen und vorgelegten Än-
derungen gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf.

Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (9 GfE, 6 B‘90/Die Grünen),
7 Gegenstimmen (4 SPD, 3 CDU),  0 Stimmenthaltungen

Beschluss d):
Die Gemeindevertretung stimmt der Anmietung des Objekts Dorn-
busch 5 und die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge zu. Die 
Ausgestaltung des Mietvertrages soll der Gemeindevorstand in sei-
ner Kompetenz beschließen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

18. Vorlage eingeforderter Unterlagen / Sachstand
- Antrag der SPD-Fraktion -
Drucksache VII/211

Tanja Launer berichtet, dass der vorliegende Antrag der SPD-Frakti-
on als Anfrage behandelt wird. Bürgermeisterin Claudia Lange be-
antwortet die Fragen zum aktuellen Sachstand der nachfolgenden 
Punkte mündlich. Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, der 
Gemeindevertretung nachzuweisen, welche Maßnahmen ergriffen 
wurden, um entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 22. Mai 2023 (VII/163 und VII/164) die nach dem Beschluss 
vom 17. Februar 2022 (VI/382 4. Erg.) geforderten Unterlagen vor-
zulegen, nämlich insbesondere

- Veräußerung eines auf Kosten des Käufers zu vermessenden Strei-
fens des Flurstücks 196/1 zum Preis von 170,00 EUR/m² an den Ei-
gentümer des Flurstückes Nr. 482

- Vorlage eines Entwurfs eines Erschließungsvertrages

- Vorlage eines Ausgleichskonzeptes auf der Basis eines Flächen-
tausches

- Vorbereitung einer Änderung des Bebauungsplanes.

Die Anfrage der SPD-Fraktion wird von Bürgermeisterin Claudia 
Lange mündlich beantwortet und wie folgt zusammengefasst:

Der Gemeindevorstand behandelte den Vorgang letztmalig in seiner 
Sitzung am 27.06.2023.

Um für alle Beteiligten eine schlanke, kostengünstige und gleich-
zeitig umsetzbare Lösung zu finden, wird die Umsetzung im Um-
legungsverfahren durchgeführt. Der Käufer und die Nachbarn sind 
mit dieser Lösung einverstanden. Das Vermessungsbüro Greb/Mül-
ler begleitet den Vorgang.

Sie informiert, dass der Erschließungsvertrag und die Ausgleichsflä-
chenbilanz noch nicht in beschlussfähiger Fassung vorliegen, es sind 
noch nicht alle Vorgaben des Gemeindevorstands erfüllt. Sobald 
diese vorliegen und die noch zu erbringenden Arbeiten abgeschlos-
sen sind, wird die Thematik in der Sitzung des Gemeindevorstandes 
beraten und an die Gemeindevertretung zur weiteren Beratung ver-
wiesen. 

Der Gemeindevertreter Norman Schneider (SPD) übt sein Recht auf 
zwei mögliche Zusatzfragen aus.

1. Zusatzfrage: Liegen die Unterlagen zum Entwurf des Erschlie-
ßungsvertrages und des Ausgleichskonzeptes schon vor?

1. Antwort: Nein, diese liegen noch nicht vor. Diese müssen durch 
den Erwerber erbracht werden.

2. Zusatzfrage: Bis wann kann mit der Vorlage der beiden Unterla-
gen gerechnet werden?

2. Antwort: Die Frage kann nicht beantwortet werden, da es in der 
Hand des Erwerbers liegt, die Unterlagen vorzulegen, damit der 
Sachverhalt weiterbearbeitet werden kann. 

Beschluss: ohne 

Beratungsergebnis: Ohne Abstimmung

19. Mitteilungen

Tanja Launer teilt mit, dass am

24.02.2024 eine Mahnwache zum Jahrestag des Überfalls von Russ-
land auf die Ukraine vor der ev. Kirche Erzhausen um 18:00 Uhr 
(Veranstalter: PVE, der Gemeinde und Vergiss-Mein-Nicht);

26.02.2024 der Arbeitskreis „Familienzentrum“ um 20:00 Uhr star-
tet (nicht-öffentlich);

28.02.2024 Forum der Vereine, K3 im Bürgerhaus um 19:00 Uhr;

04.03.2024 der Sport-, Kultur- und Sozialausschuss um 20:00 Uhr;

08.03.2024 ein Konzert im Bücherbahnhof um 19:00 Uhr (Veran-
stalter: KUK, 

Eugen Drabynka – klassische Gitarre);

11.03.2024 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 
Uhr;

14.03.2024 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;

18.03.2024 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nicht-öffentlich);

19.03.2024 das Kinder- und Jugendparlament um 16:30 Uhr;

15.04.2024 die Gemeindevertretung

stattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt 
die Vorsitzende gegen 21:45 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

Alexander Steinmetz
(Schriftführer)

Tanja Launer
(Vorsitzende)

Auszug aus der Niederschrift über die
22. Sitzung der Gemeindevertretung am Montag, 

19.02.2024, 20:00 Uhr, im großen Saal des
Bürgerhauses Erzhausen, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen 
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:04 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß ein-
berufene 22. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähig-
keit wird mit 20 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung vom 14.12.2023 liegen nicht vor 
und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Langer berichtet für den Gemeindevor-
stand:

Neubau Kita Hainpfad (VI/288)

Aktueller Stand:

• Bauarbeiten wurden im Januar wieder aufgenommen

• Vergabe der Lüftung und Gebäudeautomation mit Auftragswer-
ten von 360.829 EUR und 129.834 EUR

• Aktuell Dacharbeiten, Fenster

• Farbgestaltung der Innenausstattung besprochen

• Freianlagenplanung vorgelegt, aktuell in der Beschlussfassung

• Die Förderung wurde mit Bescheid vom 10.1.2024 von 1,32 Mio. 
EUR auf knapp 1,47 Mio. EUR aufgestockt

• Die Frist in den Förderbedingungen für die Fertigstellung und Ab-
rechnung wurde um ein Jahr verlängert

Neubaugebiet „Die vier Morgen“, Freiflächenplanung
Nach einem längeren Baustopp wegen eines Engpasses bei Dämm-
schüttmaterial gehen die Tiefbauarbeiten aktuell weiter. Die Maß-
nahme ist zeitlich im Plan. Es wurden Mehrkosten angemeldet, ein 
Nachtragsangebot liegt noch nicht vor. Die Freianlagenplanung 
liegt heute zur Beschlussfassung vor. Ein Normenkontrollantrag ge-
gen den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan wurde der 
Gemeinde Ende Dezember zugestellt, die Erwiderung an den Ver-
waltungsgerichtshof ist aktuell in Vorbereitung.

Bürgerhaussanierung
Der Gemeindevorstand hatte den beauftragten Architekten und 
Herrn Werner von BWI in seiner letzten Vorstandssitzung um sich 
über den Planungsstand und die beabsichtigten Schritte zu infor-
mieren. Bis Ostern soll eine Projektgrundlage und Kostenschätzung 
vorliegen. Es ist beabsichtigt, eine Sanierung der korrodierten Lei-
tungen und eines Teils des Küchenbereichs vorgezogen in der Som-
merschließzeit durchzuführen, evtl. auch die sanitären Anlagen im 
Bereich K3 und Bühnen. Die große Sanierung der Küche/Gaststätte 
ist für 2025 avisiert. Vorab wurde die Inlinersanierung einer Regen-
wasserleitung mit 24.706 EUR beauftragt sowie die Installation ei-
nes neuen Abluftventilators für 12.293 EUR.

Beschleunigung des Verwaltungshandelns
Der Gemeindevorstand hat die Verwaltung ermächtigt, Aufträge 
im Bereich von Werkverträgen mit Architekten und Ingenieuren, 
von Lieferleistungen und von Bauleistungen jeweils bis zu einer 
Auftragssumme in Höhe von 5.000 EUR netto ohne vorherigen Be-
schluss des Gemeindevorstands zu vergeben, sofern die notwendi-
gen Mittel im Haushalt eingeplant sind und zur Verfügung stehen. 
Nach Ablauf eines Quartals ist Bericht zu erstatten.

Vergabeverfahren für die Konzessionsverträge Gas, Strom und 
Straßenbeleuchtung
Die Konzessionsverträge der Gemeinde Erzhausen mit der ente-
ga AG (ehemals HEAG Südhessische Energie AG) für Strom, Gas 
und Straßenbeleuchtung laufen am 31. De-zember 2025 aus, die 
Konzessionen müssen neu vergeben werden. Die Interessensbe-
kundung wurde wie vorgegeben vor Jahresende 2023 veröffent-
licht. Erzhausen hat wie etwa weitere 14 Städte und Kommunen 
aus dem Landkreis DA-DI und dem Landkreis Offenbach eine Zu-
sammenarbeit mit der unter anderem auf Vergaben spezialisierten 
Wirtschaftskanzlei GÖRG vereinbart.

Freizeitgelände (VII/36, VII/133)
Die Errichtung einer Boulderwand, die gemeinsam mit dem Kinder- 
und Jugendparlament geplant und 2023 im Gemeindevorstand be-
schlossen wurde, soll in diesen Tagen im südlichen Bereich begon-
nen und noch vor den Osterferien fertiggestellt werden.

Friedhof, Grunderneuerung Parkplatzanlage (VII/73)
Die Grunderneuerung der Parkplatzanlage am Friedhof hat begon-
nen.

Atrium Bürgerhaus
Der Gemeindevorstand hat eine Firma mit den Sanierungsarbeiten 
für die Atriumfläche am Bürgerhaus für 24.573 EUR beauftragt. 
Vorgeschaltet war eine Kanalbefahrung für 6.662 EUR. Der Baum 
muss gefällt werden, eine Ersatzpflanzung in unmittelbarer Nähe 
wurde beschlossen.

Ausgleichsflächen Hainpfad (VI/343)
Die Verwaltung benötigt, nachdem die Anwohner die Pachtflächen 
weitgehend geräumt oder freigegeben haben, für die nächsten 
Schritte einen Beschluss der Gemeindevertretung über das weitere 
Vorgehen, z.B. die Beschlussfassung über die Umsetzung der Pla-
nung durch grün³.

Neue Elektroladesäule
Auf dem Parkplatz an der Sporthalle wird aktuell eine neue Lade-
säule mit zwei Ladeplätzen von Entega errichtet.

Rollstuhlschaukel
Die Technische Verwaltung musste leider feststellen, dass die Roll-
stuhlschaukel in einem öffentlichen ungesicherten Bereich aus Si-
cherheitsgründen nicht stehen darf. Es soll nun ein rollstuhlgeeigne-
ter Sandkasten geprüft werden.

Austausch der Fenster in der Ostendstraße 1
Auftrag zum Austausch der maroden Fenster in Höhe von 15.433 
EUR erteilt.

Außerplanmäßige Reparatur des Löschfahrzeuges und Ersatzbe-
schaffung Rettungsgerät
Das LF 10 musste wegen eines Defekts am Lenkgetriebe und Heiz-
gebläse repariert werden für 11.300 EUR und ein hydraulisches Ret-
tungsgerät wurde überplanmäßig für 32.438 EUR nach § 100 HGO 
beschafft. 

ICE-Neubaustrecke
Die Gemeinde hat Bohrungen zum Zweck hydrogeologischer Bode-
nuntersuchungen und einem hierfür vorgelegten Gestattungsver-
trag zugestimmt.

Anmietung eines Hauses für Flüchtlinge
Der Landkreis benötigt Platz für ankommende Flüchtlinge und er-
wartet von den Gemeinden Kooperation bei der Aufnahme aner-
kannter Flüchtlinge aus Gemeinschaftsunterkünften. Die Gemeinde 
hat dafür ein Haus angemietet, in das bis zu 13 der aufzunehmen-
den 27 Flüchtlinge einziehen können. 

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
Für die Grabenpflege, die nicht durch den Wasserverband abge-
deckt ist, wurde eine Fremdfirma beauftragt mit 10.991 EUR.

Baumpflegemaßnahmen nach Ersterfassung und Regelkontrolle
Die Ersterfassung der Gemeindebäume sowie die erste Regelkont-
rolle durch eine Fremdfirma hat im Dezember 2023 stattgefunden. 
Alle erfassten und kontrollierten Bäume sind mit den Maßnahmen 
in einer Gesamtliste erfasst. Einen Teil der notwendigen 126 Fällun-
gen der Wichtung 1 und 2 hat der Bauhof bereits gemacht. Im März 
wird besprochen, welche Maßnahmen intern und welche mit Hilfe 
einer Fremdfirma durchgeführt werden. Für die Baumfällungen aus 
der Wichtung 1 sind Ersatzpflanzungen nicht erforderlich. Für die 
Fällungen der Kategorie 2 wird die Verwaltung die Notwendigkeit 
von Ersatzpflanzungen aufgrund von B-Plänen zeitnah prüfen.

Ausstattung mit Medientechnik
Die Ausstattung von Sitzungszimmer im Rathaus, K3 und Schu-
lungsraum Feuerwehr mit Medientechnik wurde aufgrund der 
Haushaltssperre abgelehnt. 

Während der Berichterstattung betreten die Gemeindevertreter 
Norman Schneider (20:12 Uhr) und Wolfgang Sperber (20:15 Uhr) 
den Sitzungssaal.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Von den letzten drei Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses 
am 18.01., 01.02. und 08.02.2024 berichtet dessen Vorsitzender 
Tobias Pippart. Der Bericht des Bau-, Verkehrs- und Umweltaus-
schuss entfällt. Die Vorsitzende des Fachausschusses Emilie Becker 
berichtet von der letzten Sitzung des  Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schusses am 29.01.2024.

 Teil A:

4. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 10. Ergänzung

Beschluss:

1. Die Gemeindevertretung nimmt die Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung zur Kenntnis und bestätigt diese zur Weiterbearbei-
tung. Die Planung ist bereits Bestandteil der Baugenehmigung.

2. Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
Stufe 2 des Architektenvertrages, d. h. die Leistungsphasen 5–7 zu 
beauftragen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

5. Die Vier Morgen Freianlagenplanung
Hier: Preissensitive Hybridlösung mit Zisternen
Drucksache VII/175 1. Ergänzung

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Planung „Va-
riante 2b“ mit der Kostenschätzung Bauphase 1 vom 21.12.2023 
weiter zu verfolgen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Aufbau eines Familienzentrums in Erzhausen
- Antrag der Fraktion Bündis90/DIE GRÜNEN -
Drucksache VII/206

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Planung und den 
Aufbau eines Familienzentrums gemäß dem „inklusiven Modell“. 
Hierfür soll ein Arbeitskreis, mit jeweils einem Mitglied der Frak-
tionen sowie Mitgliedern der Verwaltung gegründet werden, um 
eine Konzeption zu erstellen. Weitere Akteure können hinzugela-
den werden. Ein Konzeptionsentwurf soll dem Sport-, Kultur- und 
Sozialausschuss zur Abstimmung bis zur Sitzung am 10. Juni zur 
Abstimmung vorliegen. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Antrag der SPD zur Kontrolle und Berichtswesen zu Beschlüs-
sen aus der Gemeindevertretung
Drucksache VII/208

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Jahresbericht 2022 der Gemeindebücherei Erzhausen
Drucksache VII/209

Beschluss: Die Gemeindevertretung nimmt den Jahresbericht 2022 
der Gemeindebücherei zur Kenntnis und verweist den vorliegenden 
Bericht zur weiteren Beratung an den Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Ortsgericht Erzhausen
hier: Neuwahl eines Ortsgerichtsschöffen
Drucksache VII/210

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Antrag der SPD-Fraktion zu Maßnahmen betreffend der Um-
setzung aus B-Plan Am Hainpfad 2. Änd_Brühlweg, 5. Änderung 
Am Hainpfad
Drucksache VII/212

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Antrag der SPD – Maßnahmen und Vermögensbilanz von pri-
vat genutzten gemeindlichen Grundstücken
Drucksache VII/213

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Bürgerhaus, hier: Vorgezogene Maßnahme und Notmaßnah-
me Küche
Drucksache VII/214

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Anträge für die nächste Gemeindevertretersitzung am 
27.05.2024 -Antrag der GfE-Fraktion-
Drucksache VII/216

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Sport-, Kultur und Sozialausschuss und an den Haupt- 
und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Jahresabschluss 2022
hier: Unterrichtung gemäß § 112 (5) HGO
Drucksache VII/217

Die Gemeindevertretung nimmt den Jahresabschluss 2022 zur 
Kenntnis und verweist diesen an Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

15. Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversamm-
lungen und Elternbeiräten für die Tageseinrichtungen in der Ge-
meinde Erzhausen
Drucksache VII/172 1. Ergänzung

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende auf 
Erzhausen angepasste Satzung vom 10.10.2023.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

16. Städtepartnerschaft Erzhausen/Ivanychi
hier: Projekt „Abfallmanagement 2025 – Umsetzung der ukraini-
schen Gesetze von 2022“
Drucksache VII/200

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die Unterstützung 
seiner Partnergemeinde Ivanychi im Rahmen des vorgeschlagenen 
Projekts und im Ergebnishaushalthaushalt für die HH-Jahre 2024 bis 
2026 einen Eigenanteil im Rahmen der Haushaltsberatungen zur 
Verfügung zu stellen. Die Gemeindeverwaltung wird aufgefordert, 
zur Reduzierung des Eigenanteils Drittmittel einzuwerben.

Beratungsergebnis: 17 Ja-Stimmen (9GfE, 6 B‘90/Die Grünen,
2 SPD), 0 Gegenstimmen, 5 Stimmenthaltungen (2 SPD, 3 CDU)

17. a) Beratung und Beschlussfassung über das Haushaltssiche-
rungskonzept 2024
b) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionspro-
gramm 2023–2027
c) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit 
-planung 2024
Drucksache VII/191

Tanja Launer berichtet, dass seitens der Verwaltung eine Änderung 
zu den im Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Anträgen 
gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf aufgetreten sind. 
Die vorgeschlagene Personalkostensteigerung der Jahre 2025 bis 
2027 wurden nicht wie beschlossen auf 4% erhöht, sondern blie-
ben bei einer Erhöhung um +2%. Dies erfolgte im Nachgang der 
letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.02.2024 
und ist leider erst bei der Umsetzung und Erfassung der geänderten 
Zahlen aufgefallen. 

Beschluss a):
Die Gemeindevertretung beschließt das vorliegende Haushaltssiche-
rungskonzept 2024. Es enthält die am 1.02.2024 und am 8.02.2024 
vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen, so-
wie die im Nachgang aufgetretenen und vorgelegten Änderungen 
gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf.

Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (9 GfE, 6 B‘90/Die Grünen),
7 Gegenstimmen (4 SPD, 3 CDU), 0 Stimmenthaltungen

Beschluss b):
Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 
2023–2027 inklusiv der vom Haupt- und Finanzausschuss am 
01.02.2024 und 08.02.2024 auf Basis der Anträge der Fraktionen 
und der von der Verwaltung vorgelegten Nachträge beschlossenen 
Änderungen.

Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (9 GfE, 6 B‘90/Die Grünen),
7 Gegenstimmen (4 SPD, 3 CDU), 0 Stimmenthaltungen

Beschluss c):
Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende Haushalts-
satzung mit -planung 2024 mit sämtlichen Anlagen. Die Haus-
haltsatzung und -planung 2024 enthält die am 1.02.2024 und am 
8.02.2024 vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Ände-
rungen, sowie die im Nachgang aufgetretenen und vorgelegten Än-
derungen gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf.

Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (9 GfE, 6 B‘90/Die Grünen),
7 Gegenstimmen (4 SPD, 3 CDU),  0 Stimmenthaltungen

Beschluss d):
Die Gemeindevertretung stimmt der Anmietung des Objekts Dorn-
busch 5 und die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge zu. Die 
Ausgestaltung des Mietvertrages soll der Gemeindevorstand in sei-
ner Kompetenz beschließen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

18. Vorlage eingeforderter Unterlagen / Sachstand
- Antrag der SPD-Fraktion -
Drucksache VII/211

Tanja Launer berichtet, dass der vorliegende Antrag der SPD-Frakti-
on als Anfrage behandelt wird. Bürgermeisterin Claudia Lange be-
antwortet die Fragen zum aktuellen Sachstand der nachfolgenden 
Punkte mündlich. Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, der 
Gemeindevertretung nachzuweisen, welche Maßnahmen ergriffen 
wurden, um entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 22. Mai 2023 (VII/163 und VII/164) die nach dem Beschluss 
vom 17. Februar 2022 (VI/382 4. Erg.) geforderten Unterlagen vor-
zulegen, nämlich insbesondere

- Veräußerung eines auf Kosten des Käufers zu vermessenden Strei-
fens des Flurstücks 196/1 zum Preis von 170,00 EUR/m² an den Ei-
gentümer des Flurstückes Nr. 482

- Vorlage eines Entwurfs eines Erschließungsvertrages

- Vorlage eines Ausgleichskonzeptes auf der Basis eines Flächen-
tausches

- Vorbereitung einer Änderung des Bebauungsplanes.

Die Anfrage der SPD-Fraktion wird von Bürgermeisterin Claudia 
Lange mündlich beantwortet und wie folgt zusammengefasst:

Der Gemeindevorstand behandelte den Vorgang letztmalig in seiner 
Sitzung am 27.06.2023.

Um für alle Beteiligten eine schlanke, kostengünstige und gleich-
zeitig umsetzbare Lösung zu finden, wird die Umsetzung im Um-
legungsverfahren durchgeführt. Der Käufer und die Nachbarn sind 
mit dieser Lösung einverstanden. Das Vermessungsbüro Greb/Mül-
ler begleitet den Vorgang.

Sie informiert, dass der Erschließungsvertrag und die Ausgleichsflä-
chenbilanz noch nicht in beschlussfähiger Fassung vorliegen, es sind 
noch nicht alle Vorgaben des Gemeindevorstands erfüllt. Sobald 
diese vorliegen und die noch zu erbringenden Arbeiten abgeschlos-
sen sind, wird die Thematik in der Sitzung des Gemeindevorstandes 
beraten und an die Gemeindevertretung zur weiteren Beratung ver-
wiesen. 

Der Gemeindevertreter Norman Schneider (SPD) übt sein Recht auf 
zwei mögliche Zusatzfragen aus.

1. Zusatzfrage: Liegen die Unterlagen zum Entwurf des Erschlie-
ßungsvertrages und des Ausgleichskonzeptes schon vor?

1. Antwort: Nein, diese liegen noch nicht vor. Diese müssen durch 
den Erwerber erbracht werden.

2. Zusatzfrage: Bis wann kann mit der Vorlage der beiden Unterla-
gen gerechnet werden?

2. Antwort: Die Frage kann nicht beantwortet werden, da es in der 
Hand des Erwerbers liegt, die Unterlagen vorzulegen, damit der 
Sachverhalt weiterbearbeitet werden kann. 

Beschluss: ohne 

Beratungsergebnis: Ohne Abstimmung

19. Mitteilungen

Tanja Launer teilt mit, dass am

24.02.2024 eine Mahnwache zum Jahrestag des Überfalls von Russ-
land auf die Ukraine vor der ev. Kirche Erzhausen um 18:00 Uhr 
(Veranstalter: PVE, der Gemeinde und Vergiss-Mein-Nicht);

26.02.2024 der Arbeitskreis „Familienzentrum“ um 20:00 Uhr star-
tet (nicht-öffentlich);

28.02.2024 Forum der Vereine, K3 im Bürgerhaus um 19:00 Uhr;

04.03.2024 der Sport-, Kultur- und Sozialausschuss um 20:00 Uhr;

08.03.2024 ein Konzert im Bücherbahnhof um 19:00 Uhr (Veran-
stalter: KUK, 

Eugen Drabynka – klassische Gitarre);

11.03.2024 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 
Uhr;

14.03.2024 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;

18.03.2024 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nicht-öffentlich);

19.03.2024 das Kinder- und Jugendparlament um 16:30 Uhr;

15.04.2024 die Gemeindevertretung

stattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt 
die Vorsitzende gegen 21:45 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

Alexander Steinmetz
(Schriftführer)

Tanja Launer
(Vorsitzende)
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Auszug aus der Niederschrift über die
22. Sitzung der Gemeindevertretung am Montag, 

19.02.2024, 20:00 Uhr, im großen Saal des
Bürgerhauses Erzhausen, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen 
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:04 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß ein-
berufene 22. Sitzung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfähig-
keit wird mit 20 Mitgliedern festgestellt. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der letzten Sitzung vom 14.12.2023 liegen nicht vor 
und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Langer berichtet für den Gemeindevor-
stand:

Neubau Kita Hainpfad (VI/288)

Aktueller Stand:

• Bauarbeiten wurden im Januar wieder aufgenommen

• Vergabe der Lüftung und Gebäudeautomation mit Auftragswer-
ten von 360.829 EUR und 129.834 EUR

• Aktuell Dacharbeiten, Fenster

• Farbgestaltung der Innenausstattung besprochen

• Freianlagenplanung vorgelegt, aktuell in der Beschlussfassung

• Die Förderung wurde mit Bescheid vom 10.1.2024 von 1,32 Mio. 
EUR auf knapp 1,47 Mio. EUR aufgestockt

• Die Frist in den Förderbedingungen für die Fertigstellung und Ab-
rechnung wurde um ein Jahr verlängert

Neubaugebiet „Die vier Morgen“, Freiflächenplanung
Nach einem längeren Baustopp wegen eines Engpasses bei Dämm-
schüttmaterial gehen die Tiefbauarbeiten aktuell weiter. Die Maß-
nahme ist zeitlich im Plan. Es wurden Mehrkosten angemeldet, ein 
Nachtragsangebot liegt noch nicht vor. Die Freianlagenplanung 
liegt heute zur Beschlussfassung vor. Ein Normenkontrollantrag ge-
gen den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan wurde der 
Gemeinde Ende Dezember zugestellt, die Erwiderung an den Ver-
waltungsgerichtshof ist aktuell in Vorbereitung.

Bürgerhaussanierung
Der Gemeindevorstand hatte den beauftragten Architekten und 
Herrn Werner von BWI in seiner letzten Vorstandssitzung um sich 
über den Planungsstand und die beabsichtigten Schritte zu infor-
mieren. Bis Ostern soll eine Projektgrundlage und Kostenschätzung 
vorliegen. Es ist beabsichtigt, eine Sanierung der korrodierten Lei-
tungen und eines Teils des Küchenbereichs vorgezogen in der Som-
merschließzeit durchzuführen, evtl. auch die sanitären Anlagen im 
Bereich K3 und Bühnen. Die große Sanierung der Küche/Gaststätte 
ist für 2025 avisiert. Vorab wurde die Inlinersanierung einer Regen-
wasserleitung mit 24.706 EUR beauftragt sowie die Installation ei-
nes neuen Abluftventilators für 12.293 EUR.

Beschleunigung des Verwaltungshandelns
Der Gemeindevorstand hat die Verwaltung ermächtigt, Aufträge 
im Bereich von Werkverträgen mit Architekten und Ingenieuren, 
von Lieferleistungen und von Bauleistungen jeweils bis zu einer 
Auftragssumme in Höhe von 5.000 EUR netto ohne vorherigen Be-
schluss des Gemeindevorstands zu vergeben, sofern die notwendi-
gen Mittel im Haushalt eingeplant sind und zur Verfügung stehen. 
Nach Ablauf eines Quartals ist Bericht zu erstatten.

Vergabeverfahren für die Konzessionsverträge Gas, Strom und 
Straßenbeleuchtung
Die Konzessionsverträge der Gemeinde Erzhausen mit der ente-
ga AG (ehemals HEAG Südhessische Energie AG) für Strom, Gas 
und Straßenbeleuchtung laufen am 31. De-zember 2025 aus, die 
Konzessionen müssen neu vergeben werden. Die Interessensbe-
kundung wurde wie vorgegeben vor Jahresende 2023 veröffent-
licht. Erzhausen hat wie etwa weitere 14 Städte und Kommunen 
aus dem Landkreis DA-DI und dem Landkreis Offenbach eine Zu-
sammenarbeit mit der unter anderem auf Vergaben spezialisierten 
Wirtschaftskanzlei GÖRG vereinbart.

Freizeitgelände (VII/36, VII/133)
Die Errichtung einer Boulderwand, die gemeinsam mit dem Kinder- 
und Jugendparlament geplant und 2023 im Gemeindevorstand be-
schlossen wurde, soll in diesen Tagen im südlichen Bereich begon-
nen und noch vor den Osterferien fertiggestellt werden.

Friedhof, Grunderneuerung Parkplatzanlage (VII/73)
Die Grunderneuerung der Parkplatzanlage am Friedhof hat begon-
nen.

Atrium Bürgerhaus
Der Gemeindevorstand hat eine Firma mit den Sanierungsarbeiten 
für die Atriumfläche am Bürgerhaus für 24.573 EUR beauftragt. 
Vorgeschaltet war eine Kanalbefahrung für 6.662 EUR. Der Baum 
muss gefällt werden, eine Ersatzpflanzung in unmittelbarer Nähe 
wurde beschlossen.

Ausgleichsflächen Hainpfad (VI/343)
Die Verwaltung benötigt, nachdem die Anwohner die Pachtflächen 
weitgehend geräumt oder freigegeben haben, für die nächsten 
Schritte einen Beschluss der Gemeindevertretung über das weitere 
Vorgehen, z.B. die Beschlussfassung über die Umsetzung der Pla-
nung durch grün³.

Neue Elektroladesäule
Auf dem Parkplatz an der Sporthalle wird aktuell eine neue Lade-
säule mit zwei Ladeplätzen von Entega errichtet.

Rollstuhlschaukel
Die Technische Verwaltung musste leider feststellen, dass die Roll-
stuhlschaukel in einem öffentlichen ungesicherten Bereich aus Si-
cherheitsgründen nicht stehen darf. Es soll nun ein rollstuhlgeeigne-
ter Sandkasten geprüft werden.

Austausch der Fenster in der Ostendstraße 1
Auftrag zum Austausch der maroden Fenster in Höhe von 15.433 
EUR erteilt.

Außerplanmäßige Reparatur des Löschfahrzeuges und Ersatzbe-
schaffung Rettungsgerät
Das LF 10 musste wegen eines Defekts am Lenkgetriebe und Heiz-
gebläse repariert werden für 11.300 EUR und ein hydraulisches Ret-
tungsgerät wurde überplanmäßig für 32.438 EUR nach § 100 HGO 
beschafft. 

ICE-Neubaustrecke
Die Gemeinde hat Bohrungen zum Zweck hydrogeologischer Bode-
nuntersuchungen und einem hierfür vorgelegten Gestattungsver-
trag zugestimmt.

Anmietung eines Hauses für Flüchtlinge
Der Landkreis benötigt Platz für ankommende Flüchtlinge und er-
wartet von den Gemeinden Kooperation bei der Aufnahme aner-
kannter Flüchtlinge aus Gemeinschaftsunterkünften. Die Gemeinde 
hat dafür ein Haus angemietet, in das bis zu 13 der aufzunehmen-
den 27 Flüchtlinge einziehen können. 

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
Für die Grabenpflege, die nicht durch den Wasserverband abge-
deckt ist, wurde eine Fremdfirma beauftragt mit 10.991 EUR.

Baumpflegemaßnahmen nach Ersterfassung und Regelkontrolle
Die Ersterfassung der Gemeindebäume sowie die erste Regelkont-
rolle durch eine Fremdfirma hat im Dezember 2023 stattgefunden. 
Alle erfassten und kontrollierten Bäume sind mit den Maßnahmen 
in einer Gesamtliste erfasst. Einen Teil der notwendigen 126 Fällun-
gen der Wichtung 1 und 2 hat der Bauhof bereits gemacht. Im März 
wird besprochen, welche Maßnahmen intern und welche mit Hilfe 
einer Fremdfirma durchgeführt werden. Für die Baumfällungen aus 
der Wichtung 1 sind Ersatzpflanzungen nicht erforderlich. Für die 
Fällungen der Kategorie 2 wird die Verwaltung die Notwendigkeit 
von Ersatzpflanzungen aufgrund von B-Plänen zeitnah prüfen.

Ausstattung mit Medientechnik
Die Ausstattung von Sitzungszimmer im Rathaus, K3 und Schu-
lungsraum Feuerwehr mit Medientechnik wurde aufgrund der 
Haushaltssperre abgelehnt. 

Während der Berichterstattung betreten die Gemeindevertreter 
Norman Schneider (20:12 Uhr) und Wolfgang Sperber (20:15 Uhr) 
den Sitzungssaal.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Von den letzten drei Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses 
am 18.01., 01.02. und 08.02.2024 berichtet dessen Vorsitzender 
Tobias Pippart. Der Bericht des Bau-, Verkehrs- und Umweltaus-
schuss entfällt. Die Vorsitzende des Fachausschusses Emilie Becker 
berichtet von der letzten Sitzung des  Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schusses am 29.01.2024.

 Teil A:

4. Antrag zum Neubau der Kindertagesstätte am Hainpfad
hier: weitere Vorgehensweise
Drucksache VI/288 10. Ergänzung

Beschluss:

1. Die Gemeindevertretung nimmt die Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung zur Kenntnis und bestätigt diese zur Weiterbearbei-
tung. Die Planung ist bereits Bestandteil der Baugenehmigung.

2. Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand, die 
Stufe 2 des Architektenvertrages, d. h. die Leistungsphasen 5–7 zu 
beauftragen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

5. Die Vier Morgen Freianlagenplanung
Hier: Preissensitive Hybridlösung mit Zisternen
Drucksache VII/175 1. Ergänzung

Beschluss: Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Planung „Va-
riante 2b“ mit der Kostenschätzung Bauphase 1 vom 21.12.2023 
weiter zu verfolgen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Aufbau eines Familienzentrums in Erzhausen
- Antrag der Fraktion Bündis90/DIE GRÜNEN -
Drucksache VII/206

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die Planung und den 
Aufbau eines Familienzentrums gemäß dem „inklusiven Modell“. 
Hierfür soll ein Arbeitskreis, mit jeweils einem Mitglied der Frak-
tionen sowie Mitgliedern der Verwaltung gegründet werden, um 
eine Konzeption zu erstellen. Weitere Akteure können hinzugela-
den werden. Ein Konzeptionsentwurf soll dem Sport-, Kultur- und 
Sozialausschuss zur Abstimmung bis zur Sitzung am 10. Juni zur 
Abstimmung vorliegen. 

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Antrag der SPD zur Kontrolle und Berichtswesen zu Beschlüs-
sen aus der Gemeindevertretung
Drucksache VII/208

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Jahresbericht 2022 der Gemeindebücherei Erzhausen
Drucksache VII/209

Beschluss: Die Gemeindevertretung nimmt den Jahresbericht 2022 
der Gemeindebücherei zur Kenntnis und verweist den vorliegenden 
Bericht zur weiteren Beratung an den Sport-, Kultur- und Sozialaus-
schuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Ortsgericht Erzhausen
hier: Neuwahl eines Ortsgerichtsschöffen
Drucksache VII/210

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Antrag der SPD-Fraktion zu Maßnahmen betreffend der Um-
setzung aus B-Plan Am Hainpfad 2. Änd_Brühlweg, 5. Änderung 
Am Hainpfad
Drucksache VII/212

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Antrag der SPD – Maßnahmen und Vermögensbilanz von pri-
vat genutzten gemeindlichen Grundstücken
Drucksache VII/213

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

12. Bürgerhaus, hier: Vorgezogene Maßnahme und Notmaßnah-
me Küche
Drucksache VII/214

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Anträge für die nächste Gemeindevertretersitzung am 
27.05.2024 -Antrag der GfE-Fraktion-
Drucksache VII/216

Beschluss: Die Gemeindevertretung verweist den Tagesordnungs-
punkt an den Sport-, Kultur und Sozialausschuss und an den Haupt- 
und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

14. Jahresabschluss 2022
hier: Unterrichtung gemäß § 112 (5) HGO
Drucksache VII/217

Die Gemeindevertretung nimmt den Jahresabschluss 2022 zur 
Kenntnis und verweist diesen an Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:

15. Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversamm-
lungen und Elternbeiräten für die Tageseinrichtungen in der Ge-
meinde Erzhausen
Drucksache VII/172 1. Ergänzung

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende auf 
Erzhausen angepasste Satzung vom 10.10.2023.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

16. Städtepartnerschaft Erzhausen/Ivanychi
hier: Projekt „Abfallmanagement 2025 – Umsetzung der ukraini-
schen Gesetze von 2022“
Drucksache VII/200

Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt, die Unterstützung 
seiner Partnergemeinde Ivanychi im Rahmen des vorgeschlagenen 
Projekts und im Ergebnishaushalthaushalt für die HH-Jahre 2024 bis 
2026 einen Eigenanteil im Rahmen der Haushaltsberatungen zur 
Verfügung zu stellen. Die Gemeindeverwaltung wird aufgefordert, 
zur Reduzierung des Eigenanteils Drittmittel einzuwerben.

Beratungsergebnis: 17 Ja-Stimmen (9GfE, 6 B‘90/Die Grünen,
2 SPD), 0 Gegenstimmen, 5 Stimmenthaltungen (2 SPD, 3 CDU)

17. a) Beratung und Beschlussfassung über das Haushaltssiche-
rungskonzept 2024
b) Beratung und Beschlussfassung über das Investitionspro-
gramm 2023–2027
c) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit 
-planung 2024
Drucksache VII/191

Tanja Launer berichtet, dass seitens der Verwaltung eine Änderung 
zu den im Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Anträgen 
gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf aufgetreten sind. 
Die vorgeschlagene Personalkostensteigerung der Jahre 2025 bis 
2027 wurden nicht wie beschlossen auf 4% erhöht, sondern blie-
ben bei einer Erhöhung um +2%. Dies erfolgte im Nachgang der 
letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.02.2024 
und ist leider erst bei der Umsetzung und Erfassung der geänderten 
Zahlen aufgefallen. 

Beschluss a):
Die Gemeindevertretung beschließt das vorliegende Haushaltssiche-
rungskonzept 2024. Es enthält die am 1.02.2024 und am 8.02.2024 
vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen, so-
wie die im Nachgang aufgetretenen und vorgelegten Änderungen 
gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf.

Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (9 GfE, 6 B‘90/Die Grünen),
7 Gegenstimmen (4 SPD, 3 CDU), 0 Stimmenthaltungen

Beschluss b):
Die Gemeindevertretung beschließt das Investitionsprogramm 
2023–2027 inklusiv der vom Haupt- und Finanzausschuss am 
01.02.2024 und 08.02.2024 auf Basis der Anträge der Fraktionen 
und der von der Verwaltung vorgelegten Nachträge beschlossenen 
Änderungen.

Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (9 GfE, 6 B‘90/Die Grünen),
7 Gegenstimmen (4 SPD, 3 CDU), 0 Stimmenthaltungen

Beschluss c):
Die Gemeindevertretung beschließt die vorliegende Haushalts-
satzung mit -planung 2024 mit sämtlichen Anlagen. Die Haus-
haltsatzung und -planung 2024 enthält die am 1.02.2024 und am 
8.02.2024 vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Ände-
rungen, sowie die im Nachgang aufgetretenen und vorgelegten Än-
derungen gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf.

Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (9 GfE, 6 B‘90/Die Grünen),
7 Gegenstimmen (4 SPD, 3 CDU),  0 Stimmenthaltungen

Beschluss d):
Die Gemeindevertretung stimmt der Anmietung des Objekts Dorn-
busch 5 und die Unterbringung anerkannter Flüchtlinge zu. Die 
Ausgestaltung des Mietvertrages soll der Gemeindevorstand in sei-
ner Kompetenz beschließen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

18. Vorlage eingeforderter Unterlagen / Sachstand
- Antrag der SPD-Fraktion -
Drucksache VII/211

Tanja Launer berichtet, dass der vorliegende Antrag der SPD-Frakti-
on als Anfrage behandelt wird. Bürgermeisterin Claudia Lange be-
antwortet die Fragen zum aktuellen Sachstand der nachfolgenden 
Punkte mündlich. Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, der 
Gemeindevertretung nachzuweisen, welche Maßnahmen ergriffen 
wurden, um entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 22. Mai 2023 (VII/163 und VII/164) die nach dem Beschluss 
vom 17. Februar 2022 (VI/382 4. Erg.) geforderten Unterlagen vor-
zulegen, nämlich insbesondere

- Veräußerung eines auf Kosten des Käufers zu vermessenden Strei-
fens des Flurstücks 196/1 zum Preis von 170,00 EUR/m² an den Ei-
gentümer des Flurstückes Nr. 482

- Vorlage eines Entwurfs eines Erschließungsvertrages

- Vorlage eines Ausgleichskonzeptes auf der Basis eines Flächen-
tausches

- Vorbereitung einer Änderung des Bebauungsplanes.

Die Anfrage der SPD-Fraktion wird von Bürgermeisterin Claudia 
Lange mündlich beantwortet und wie folgt zusammengefasst:

Der Gemeindevorstand behandelte den Vorgang letztmalig in seiner 
Sitzung am 27.06.2023.

Um für alle Beteiligten eine schlanke, kostengünstige und gleich-
zeitig umsetzbare Lösung zu finden, wird die Umsetzung im Um-
legungsverfahren durchgeführt. Der Käufer und die Nachbarn sind 
mit dieser Lösung einverstanden. Das Vermessungsbüro Greb/Mül-
ler begleitet den Vorgang.

Sie informiert, dass der Erschließungsvertrag und die Ausgleichsflä-
chenbilanz noch nicht in beschlussfähiger Fassung vorliegen, es sind 
noch nicht alle Vorgaben des Gemeindevorstands erfüllt. Sobald 
diese vorliegen und die noch zu erbringenden Arbeiten abgeschlos-
sen sind, wird die Thematik in der Sitzung des Gemeindevorstandes 
beraten und an die Gemeindevertretung zur weiteren Beratung ver-
wiesen. 

Der Gemeindevertreter Norman Schneider (SPD) übt sein Recht auf 
zwei mögliche Zusatzfragen aus.

1. Zusatzfrage: Liegen die Unterlagen zum Entwurf des Erschlie-
ßungsvertrages und des Ausgleichskonzeptes schon vor?

1. Antwort: Nein, diese liegen noch nicht vor. Diese müssen durch 
den Erwerber erbracht werden.

2. Zusatzfrage: Bis wann kann mit der Vorlage der beiden Unterla-
gen gerechnet werden?

2. Antwort: Die Frage kann nicht beantwortet werden, da es in der 
Hand des Erwerbers liegt, die Unterlagen vorzulegen, damit der 
Sachverhalt weiterbearbeitet werden kann. 

Beschluss: ohne 

Beratungsergebnis: Ohne Abstimmung

19. Mitteilungen

Tanja Launer teilt mit, dass am

24.02.2024 eine Mahnwache zum Jahrestag des Überfalls von Russ-
land auf die Ukraine vor der ev. Kirche Erzhausen um 18:00 Uhr 
(Veranstalter: PVE, der Gemeinde und Vergiss-Mein-Nicht);

26.02.2024 der Arbeitskreis „Familienzentrum“ um 20:00 Uhr star-
tet (nicht-öffentlich);

28.02.2024 Forum der Vereine, K3 im Bürgerhaus um 19:00 Uhr;

04.03.2024 der Sport-, Kultur- und Sozialausschuss um 20:00 Uhr;

08.03.2024 ein Konzert im Bücherbahnhof um 19:00 Uhr (Veran-
stalter: KUK, 

Eugen Drabynka – klassische Gitarre);

11.03.2024 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 
Uhr;

14.03.2024 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;

18.03.2024 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nicht-öffentlich);

19.03.2024 das Kinder- und Jugendparlament um 16:30 Uhr;

15.04.2024 die Gemeindevertretung

stattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt 
die Vorsitzende gegen 21:45 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

Alexander Steinmetz
(Schriftführer)

Tanja Launer
(Vorsitzende)

Im JuZe rollt der Ball

Erzhausen. am vergange-
nen Freitag, den 23. Februar, 
fand im Jugendzentrum unser 
zweites ea FC 24-turnier statt.
Mit 14 teilnehmern zwischen 
10 und 15 Jahren wurde an 
der Playstation, um den JuZe-
Cup gespielt. begonnen wur-
de mit einer gruppenphase 
und anschließend wurde in 
Ko-spielen der turniersieger 
ermittelt. es gab viele hoch-
klassige Partien zu bestaunen 
und viele tore zu bejubeln. In 
den spielpausen wurde bei 
Pizza und kühlen getränken 
alles rund um das thema 
Fußball besprochen und tipps 

ausgetauscht. 
an dieser stelle möchten wir 

uns noch einmal bei allen teil-
nehmern bedanken, dass sie 
dabei waren. Wir freuen uns 
schon auf die nächste runde. 

Wer unter der Woche mal im 
JuZe zum FIFa/ea FC 24 spie-
len vorbeischauen will, kann 
dies gerne mittwochs im Jung-
streff von 14.30 bis 18 uhr tun. 
Der Jungstreff findet alle 14 
tage für Jungen ab 10 Jahren 
statt. Der nächste Jungstreff 
ist am 06. März 2024.

Wir freuen uns auf euren 
besuch, euer JuZe-team.

ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE 

Stellungnahme der SPD-Fraktion
zum Haushalt der Gemeinde Erzhausen 2024

Erzhausen (ds). Zunächst 
möchte ich mich im namen 
der sPD-Fraktion für die en-
gagierte unterstützung des 
Fachbereichs Finanzen sowie 
bei Herrn Pippart für die sou-
veräne Leitung der sitzungen 
bedanken.

nach intensiver beratung 
in der Fraktion und im Vor-
stand wir die sPD-Fraktion 
weder dem vorliegendem 
Haushaltsentwurf noch dem 
Haushaltssicherungskonzept 
zustimmen.

Wir sind der Überzeugung, 
dass die gemeinde erzhausen 
seit Jahren über ihre finan-
ziellen Verhältnisse lebt, 
mehrheitlich ausgaben zu-
stimmt, die Jahr für Jahr ein 
Defizit erzeugen. aktuell
1,35 Millionen €.

Hierzu möchte ich einige bei-
spiele aus den letzten Jahren 
nennen:

1. Die erstellung des Leitbilds 
hat die gemeinde mit sicher-
heit inklusive der Kosten für 
die Verwaltung, die Verpfle-
gungskosten sowie die in allen 
Haushalten verteilte broschü-
re weit über 70.000€ gekostet. 
ergebnis des Leitbildes = 0

2. Die jahrelang nicht ange-
passte kostendeckende erhö-
hung der abwassergebühren, 
fehlen den letzten Haushalten 
und wurden mit der erhöhten 

grundsteuer b beglichen.

3. Die einrichtung eines ge-
meinsamen ordungsamts-
bezirks mit egelsbach kostet 
die gemeinde jedes Jahr weit 
über 100.000€

4. Die schaffung eines zusätz-
lichen Fachbereichs für die It, 
belastet den ergebnishaushalt 
zusätzlich. Dies hätte man im 
rahmen interkommunaler 
Zusammenarbeit erheblich 
günstiger haben können.

5. Die 130.000€ für den Da-
DI-Liner waren alles andere 
als nötig, die gemeinde erz-
hausen hat damit jede Fahrt, 
nach/von und in erzhausen 
mit 20,00€ bezuschusst.

6. Die gemeinde erzhausen 
vergibt zu viel geld für unnö-
tige Planungskosten, anstatt 
Leistungsverzeichnisse zu 
erstellen. Zum beispiel: sanie-
rung des Friedhofsparkplatz 
(25.000€ Planungskosten)

7. Im Haushaltsentwurf für 
2024 wurden 270.000€ als 
Zuschuss für die evangelische 
Kirche Hessen-nassau für 
den neubau des Pflegeheims 
eingestellt. nach unserer auf-
fassung ist dies eine freiwillige 
Leistung, zumal dem beschluss 
der gemeindevertretung vom 
27.7.2015 zu entnehmen ist, 
dass der Zuschuss nicht durch 
eine Kreditaufnahme finan-

ziert werden darf und damit 
die auszahlung der summe im 
Jahr 2024 rechtswidrig wäre.

8. Die neugestaltung des 
bahnhofsvorplatzes, sowie 
der Friedensanlage, wird den 
ergebnishaushalt in Zukunft 
durch erhöhte ausgaben für 
die Pflege öffentlichen grüns 
über viele Jahre zusätzlich 
belasten.

9. Die geplanten ausgaben für 
die gestaltung der ausgleichs-
flächen: In den Leimäckern/Im 
bensensee liegen mittlerwei-
le bei 170.000€. obwohl die 
untere naturschutzbehörde 
die Planungen dem Klima-
wandel geschuldet für nicht 
mehr zeitgemäß hält, hat die 
Mehrheit der Mitglieder des 
HuFIna diese gelder in den 
Haushalt eingestellt.

Die meisten dieser beschlüs-
se wurden gegen die stimmen 
der sPD-Fraktion verabschie-
det und tragen unter ande-
rem zu dem jetzigen hohen 
Haushaltsdefizit bei. auch 
wenn die ausgaben für die 
gemeinde erzhausen durch 
eine erhöhung der Kreis- und 
schulumlage, sowie die ta-
rifanpassung beim Personal 
gestiegen sind, darf man 
nicht außer acht lassen, dass 
die einnahmen der gemeinde 
erzhausen von 2022 auf 2023 
auf 1,5 Mio. € angestiegen 
sind, und im Jahr 2024 auf 

ähnlichem niveau bleiben.

Ich in jetzt 8 Jahre im HuFIna 
als Vertreter der sPD-Fraktion, 
und muss jedes Jahr feststel-
len, dass in den ausschüssen 
mehr gelder beschlossen wer-
den als tatsächlich verfügbar 
sind, bei den Haushaltsbe-
ratungen kommt dann das 
„böse“ erwachen und anstatt 
sich das Jahr über in Haus-
haltsdisziplin zu üben, kommt 
aus den anderen Fraktionen 
der ruf nach steuererhöhun-
gen. Wir als sPD-Fraktion 
sind der Meinung, dass man 
nicht mehr geld ausgeben 
kann als man zur Verfügung 
hat. ein nachhaltiger Wille zu 
einsparungen in relevanter 
Höhe, z.b. bei den Freiwilli-
gen Leistungen (mittlerweile 
800.000€), konnten wir in den 
Haushaltsberatungen nicht 
feststellen.

trotz allem, werden wir 
uns als sPD-Fraktion kons-
truktiv bei den geplanten 
interfraktionellen beratung-
en zum Haushalt 2024 und 
folgende einbringen, in der 
Hoffnung eine erhöhung 
der grundsteuer b, die die 
gemeinde erzhausen in den 
vergangenen 10 Jahre bereits 
zweimal erhöht hat, sowie der 
gewerbesteuer zu vermeiden, 
oder zumindest so gering wie 
möglich zu halten.

Für die SPD-Fraktion
Dietrich Schmid

Haushaltsplan 2024 – Erneute Mogelpackung
Stellungnahme CDU-Fraktion Erzhausen

Erzhausen (rn). am 
19.02.2024 wurde der Haus-
halt 2024 und das Haushalts-
sicherungskonzept mit den 
stimmen der gfe und bündnis 
90/Die grünen verabschie-
det. sPD und CDu stimmten 
dagegen. Was kommt auf die 
erzhäuser bürger/-innen zu? 
2024 wird ein Defizit von 1,3 
Mio. eur geplant, das durch 
auflösung von rücklagen 
noch kompensiert werden 
kann. bereits 2025 reichen 
die rücklagen aber nicht 
mehr aus, um einen ausgegli-
chenen Haushalt zu gewähr-
leisten. als Konsequenz muss 
die gemeinde erzhausen ein 
Haushaltssicherungskonzept 
vorlegen, in dem nachge-
wiesen wird, mit welchen 
Maßnahmen, die zukünftigen 
Defizite (2025-2027) ausgegli-
chen werden können. Der be-
schluss sieht vor, dass ab 2025 
die grundsteuer b um 310 auf 
dann 940 Punkte angehoben 
wird. Zusätzlich soll ein „ar-
beitskreis“ ins Leben gerufen 
werden, der Maßnahmen 
identifiziert, wie die einnah-
men- und Kostensituation der 
gemeinde erzhausen nachhal-
tig verbessert werden kann. 

Wir als CDu-Fraktion kom-
men uns vor wie in einem 
schlechten Film, der sich Jahr 
für Jahr immer wiederholt. 
eigentlich würde es ausrei-
chen, unsere stellugnahmen 
zum Haushalt 2022 und 2023 
hier wieder abzudrucken. 
alles, was wir bereits damals 
kritisch angemerkt haben, 
ist leider durch „nichts-tun“ 
eingetreten. Mehr noch, die 
Haushaltslage ist heute noch 
weit kritischer. Hinzukommt, 
dass die bürgermeisterin das 
Zahlenwerk ganz offensicht-
lich nicht im griff zu haben 
scheint. Der ende 2023 einge-
brachte Haushalt für 2024 war 
so mit „Mängeln“ behaftet, 
dass wir als CDu-Fraktion den 
antrag zur Zurückverweisung 

in den gemeindevorstand 
gestellt haben. Leider wurde 
dieser antrag mehrheitlich 
abgelehnt. stattdessen wur-
den uns zu den Haushaltsbera-
tungssitzungen ständig neue, 
korrigierte Zahlen präsentiert. 
Zur Verdeutlichung: Der vor-
gelegte Haushaltsentwurf 
sah für 2024 ursprünglich ein 
ergebnis von -833 teur vor. 
als einzige Maßnahme für 
das Hauhaltssicherungskon-
zept wurde von der bürger-
meisterin eine grundsteuer 
b erhöhung von 190 auf 820 
Punkten ab dem 01.01.2026 
vorgeschlagen. Keine Ideen, 
keine Maßnahmen für eine 
nachhaltige Kostensenkung. 
Den ball hat sie stattdessen 
in die gemeindevertretung 
gespielt. nach dem Motto: 
„Wir haben alles erdenkliche 
getan. Mehr geht nicht. bit-
te löst ihr das Problem“. Da 
fühlten wir uns schon etwas 
„verschaukelt“. Hinzu kam, 
dass erst nach unseren rück-
fragen eingeräumt werden 
musste, dass noch nicht alle 
Kosten berücksichtigt bzw. 
nicht korrekt abgebildet 
wurden. Insgesamt wurden 
1,3 Mio. eur an Kosten für die 
Haushaltsplanung 2024 und 
für den Zeitraum des Haus-
haltssicherungskonzepts „ver-
gessen“ einzuplanen. effekt: 
Das Defizit für 2024 beträgt 
jetzt 1,26 Mio. eur und die 
grundsteuer b muss bereits 
zum 01.01.2025 um satte 310 
Punkte auf 940 Punkte an-
gehoben werden. Die noch 
vorhandenen rücklagen sind 
Mitte 2025 aufgebraucht. 
alles das reicht aber nur, um 
die geplanten Defizite für die 
Jahre 2025 bis 2027 gerade so 
auszugleichen. Das ist leider 
noch nicht die gesamte Wahr-
heit. Lange geplante und ver-
sprochene Projekte wurden 
gestrichen (Freizeitgelände) 
bzw. so weit nach hinten 
geschoben, dass man an eine 

umsetzung nicht mehr wirk-
lich glauben kann. (sanierung 
Industriestraße). Darüber hin-
aus sind trotz besserem Wis-
sen viele Projekte für die Jahre 
2025 bis 2027 und die damit 
verbundenen Kosten noch gar 
nicht berücksichtigt. beispiele: 
bereits jetzt bekannte Kosten-
steigerungen „Vier Morgen“ 
sowie der neubau-Kita „Vier 
Morgen“; sanierung Haus 
Haupstr. 10; Kostensteigerun-
gen sanierung bürgerhaus; 
brandschutzmängel rathaus; 
Helfer-retter Zentrum; sanie-
rung straße „Verlängerung 
brühlweg“; generelle sanie-
rung straßen und Wege in 
erzhausen. Konsequenz wird 
sein, dass die grundsteuer b 
bereits ab 2026 erneut an-
gehoben werden muss. ein 
solches Vorgehen können wir 
nicht akzeptieren und haben 
daher den Haushalt 2024 inkl. 
Haushaltssicherungskonzept 
abgelehnt. Mit einer seriösen 
und transparenten Planung 
hat das aus unserer sicht 
nichts mehr zu tun. Für uns 
ist das alles eine große „Mo-
gelpackung“.

Jetzt rächt sich das jahre-
lange „nichts-tun“. In den 
letzten 5 Jahren kannten die 
Kosten in der Verwaltung nur 
eine richtung, nach oben. 6 
zusätzliche stellen wurden 
geschaffen. Man fragt sich 
für was? Zur umsetzung von 
geplanten und budgetierten 
Projekten jedenfalls nicht. Wie 
wir wissen, wurde fast nichts 
umgesetzt. Hinzu kommt 
eine bisher nie dagewesene 
Fluktuation der Mitarbeiter/-
innen in der Verwaltung. 
Wissen und Kompetenz geht 
verloren. stellen können nur 
schwer gleichwertig besetzt 
werden. alles Dinge, die 
lange bekannt sind. und was 
macht die bürgermeisterin? 
sie verweist auf einen noch 
zu bildenden arbeitskreis, der 
die Probleme lösen soll. ganz 

nach dem Motto: „Wenn man 
nicht mehr weiter weiß, dann 
gründet man einen arbeits-
kreis“. und das war noch nicht 
einmal ihre Idee. ganz ehrlich, 
wir haben das Zutrauen verlo-
ren, dass wir noch den „rich-
tigen“ Kapitän/-in an bord 
von erzhausen haben für alle 
anstehenden Herausforde-
rungen und vor allem für eine 
konsequente umsetzung der 
notwendigen Maßnahmen. 
Jetzt ist Führungskompetenz 
gefordert und die „treppe 
muss von oben gekehrt wer-
den“. Der Hinweis, dass auch 
alle anderen Kommunen vor 
ähnlichen Herausforderungen 
stehen und vieles nicht direkt 
beeinflusst werden kann, darf 
nicht als ausrede herhalten. 
Leider wurde es in den letzten 
5 Jahren versäumt, die Wei-
chen in die richtige richtung 
zu stellen. Jetzt ist die not-
wendige Kraftanstrengung 
deutlich höher. es ist aber 
noch zu schaffen. allerdings 
mit nur reden, Zerreden und 
schönreden wird es nicht ge-
hen.

Wir fordern die bürgermeis-
terin auf, über alle bereits 
bekannten bzw. absehba-
ren, notwendigen Projekte 
die Kosten vollständig und 
transparent darzulegen. nur 
so können die auswirkungen 
auf die zukünftigen Haus-
halte valide abgeschätzt und 
die richtigen Maßnahmen 
abgeleitet werden. Wir als 
CDu-Fraktion werden uns in 
jedem Fall weiterhin im rah-
men unserer Möglichkeiten 
mit konstruktiven Ideen zur 
Konsolidierung der Finanzen 
und für ein lebenswertes erz-
hausen einsetzen, verbunden 
mit der Hoffnung, dass der 
eine oder andere antrag von 
uns auch einmal die Mehrheit 
in der gemeindevertretung 
findet.   

CDU-Fraktion Erzhausen
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Ansprache zum 2. Jahrestag des russischen 
Überfalls auf die Ukraine

Claudia Lange, Bürgermeisterin
Liebe erzhäuserinnen und 

erzhäuser, ich freue mich 
sehr, dass so viele Menschen 
zu dieser Mahnwache gekom-
men sind! ganz besonders 
begrüßen möchte ich Inna 
und Igor Moroz, die gestern 
aus unserer Partnerstadt Iva-
nychi in der ukraine hier in 
erzhausen eingetroffen sind. 
unsere Freunde holen einen 
bundesgeförderten Pritschen-
wagen ab, der ihren bauhof 
in Ivanychi unterstützen wird. 
Liebe Inna, lieber Igor, herz-
lich willkommen in erzhausen.

 
Herzlich begrüßen möchte 

ich auch unsere Landespoliti-
ker, die Hessische Ministerin 
Heike Hoffmann (sPD) und die 
Landtagsabgeordneten Maxi-
milian schimmel (CDu) und 
torsten Leveringhaus (b90/
Die grünen). Ich freue mich 
sehr, dass sie den Weg zu uns 
zu diesem zweiten Jahrestag 
des völkerrechtswidrigen rus-
sischen Überfalls auf die ukra-
ine gefunden haben. Herzlich 
willkommen.

 
Danken möchte ich Mar-

kus boulanger vom Verein 
Vergiss-Mein-nicht e.V. für 
die Initiative und organisa-
tion dieser Veranstaltung. 
Danken möchte ich auch der 
evangelischen Kirche und dem 
Partnerschaftsverein e.V. für 
ihre Mitwirkung.

 
als diese Mahnwache be-

kannt gemacht wurde, gab 
es Menschen, die sagten: 
„Warum ein gedenken zum 
Jahrestag der ukraine? Was ist 
mit den anderen Kriegsschau-
plätzen auf der erde? Wenn, 
dann für alle.“ andere sagten: 
„Warum liefern wir Waffen in 
die ukraine? Wir haben auch 
eine schwierige Zeit, und man 
müsste sich mehr um uns küm-
mern.“

 
Diesen Menschen sage ich 

folgendes: Kein Krieg auf der 
Welt ist es wert geführt zu 
werden. Die Zerstörung und 
das menschliche Leid, das 
Kriege hinterlassen, stehen 
in keinem Verhältnis zu den 
Interessen, die durch Kriege 
durchgesetzt werden sollen. 
Diplomatie, bündnisse und 
abschreckung sowie – nach 
innen – demokratische Wah-

len sind die Mittel, um Kriege 
zu verhindern.

 Ich möchte Jörg eigendorf 
zitieren, der anlässlich der 
ehrung seiner Frau, der ZDF-
Journalistin Katrin eigendorf 
im Januar dieses Jahres in 
bürstadt, folgendes schrieb:

 
„… a war begins long before 

the first cannon balls fly – it 
begins when a society loses its 
common grounds and human 
values. standing up against 
these trends needs courage. 
and real courage means that 
we have to take risk. It is 
worth it – to defend our free-
dom and our democracies. It 
is about humanity; it is about 
being human and compassio-
nate; it is about being coura-
geous. …“

 
„… ein Krieg beginnt lange 

bevor die ersten Kanonen-
kugeln fliegen – er beginnt, 
wenn eine gesellschaft ihre 
gemeinsame basis verliert 
und ihre menschlichen Wer-
te. gegen diese entwicklung 
aufzustehen braucht Mut und 
risikobereitschaft. und das ist 
es Wert, denn es geht um die 
Verteidigung unserer Freiheit 
und unserer Demokratien. es 
geht um Menschlichkeit. es 
geht darum, menschlich und 
mitfühlend zu sein; es geht 
darum, mutig zu sein. …“ 

 
Warum diese besondere Ver-

anstaltung für die ukraine? Die 
ukraine ist uns geographisch 
und kulturell als europäisches 
Land besonders nah. Ich war 
früher für Mitarbeitende in 
Polen, tschechien und in der 
ukraine verantwortlich. und 
es war zwischen Kiew, Prag, 
Warschau und Frankfurt eine 
Zusammenarbeit als einheit. 
Die jungen und engagierten 
Kolleginnen und Kollegen wa-
ren gut ausgebildet, interna-
tional interessiert und lebten 
nach westlichen standards. 
Die stadt Kiew mit ihren wun-
derschönen gebäuden, den 
Parks, dem Fluss Dnepr oder 
auch Lwiv, Lemberg, waren 
wie viele andere europäische 
Ziele immer eine reise wert.

 
Wenn ich mir die ukraine-

rinnen und ukrainer hier an-
schaue: Viele der geflüchteten 

leben unter uns und arbeiten 
in Kindertageseinrichtungen 
oder im Pflegedienst oder in 
anderen berufen. auch da 
spürt man die Ähnlichkeit 
der Kulturen, und wenn die 
sprachbarriere gefallen ist, ist 
es eine vertrauensvolle, har-
monische Zusammenarbeit.

 
Ich war letztes Jahr bei Inna 

und Igor in den schulen und 
Kindergärten in Ivanychi und 
novovolinsk. Die gebäude, 
Klassenzimmer und der schul- 
und Kindergartenbetrieb wa-
ren unseren Kitas und schulen 
sehr ähnlich. In den schulen 
wurde vielleicht mehr Wert 
auf Leistung und Wettbewerb 
gelegt als bei uns. In den Ki-
tas standen Handarbeit und 
handwerkliche Kompetenz 
etwas mehr im Fokus als bei 
uns.  

 
sie alle können sich vielleicht 

an die Fußballeuropameister-
schaft 2012 erinnern, die von 
Polen und der ukraine ausge-
richtet wurde. Die ukraine ist 
ein europäisches Land.

 
und dass dieses Land über-

fallen und mit einem angriffs-
krieg nun seit zwei Jahren 
überzogen wird, dass städte, 
Krankenhäuser, Kultureinrich-
tungen zerstört werden.

Dass Familien auseinander-
gerissen werden, dass immer 
wieder särge mit gefallenen 
Familienvätern nach Ivanychi 
und in die anderen städte zu-
rückgebracht werden, schnei-
det uns ins Herz, macht uns 
zutiefst traurig und betroffen.

 
Ich will hier gar nicht aus-

führlicher auf die politische 
Lage eingehen, die sie jeden 
tag im Fernsehen sehen kön-
nen – dass, falls die ukraine 
fällt, eu-staaten die nächsten 
Ziele sein könnten. Dass wir ei-
nen sehr validen militärischen 
grund haben, die ukraine zu 
unterstützen.

 
Dieses Land und seine Men-

schen sind uns verbunden, es 
sind unsere Freunde. und dar-
um ist es gut und wichtig, was 
der bundespräsident Frank 
Walter steinmeier gestern ge-
sagt hat: „Deutschland steht 
an der seite der ukraine.“

Wir stehen an der seite un-
serer ukrainischen Freunde.
erzhausen und seine nach-
barkommunen helfen in dem 
umfang, in dem wir etwas für 
unsere Freunde tun können, 
mit spenden und sammlun-
gen, mit Lieferungen von 
Hilfsgütern und mit geför-
derten bundesprojekten, mit 
schulausstattung, Feuerwehr-
fahrzeugen oder eben diesem 
bauhoffahrzeug.

 
Ich möchte hier ganz beson-

ders dem Verein Vergiss-Mein-
nicht e.V. mit seinem Vorsit-
zenden Markus boulanger 
danken, der seit vielen Jahren 
diese spendensammlungen 
und transporte organisiert. 
Herzlich danken möchte ich 
auch meinem beigeordneten 
Hubert riedl, Vorsitzender 
des Partnerschaftsvereins e.V., 
der seit Kriegsbeginn mehrere 
im sechsstelligen bereich bun-
desgeförderte Hilfsleistungen 
organisiert und umgesetzt 
hat. Danken möchte ich der 
Freiwilligen Feuerwehr erz-
hausen und den Wehren in 
Pfungstadt und Weiterstadt 
für Feuerwehrautos und Zu-
behör für unsere Partnerstadt.

 
einen besonderen Dank 

möchte ich IHnen ausspre-
chen, all denjenigen, die – teils 
in hohem alter – beim spen-
densammeln und beim bela-
den der 40-tonner mit großer 
energie und unermüdlich Hilfe 
leisten. Diese solidarität und 
dieses große Zeichen von 
Hilfe und unterstützung aus 
erzhausen sind gelebte Wer-
te und Menschlichkeit, von 
denen ich vorhin gesprochen 
habe.

 
Liebe Inna, lieber Igor, 

unsere Herzen und unsere 
gedanken sind bei euch. Wir 
wünschen euch und euren 
Landsleuten von ganzem Her-
zen, dass dieser Krieg schnell 
endet und dass die ukraine 
ein freies und souveränes 
Land bleibt.

Wir wünschen euch, dass 
eure angehörigen körperlich 
unversehrt aus diesem Krieg 
wieder zurückkommen, und 
dass Ihr bald mit dem Wie-
deraufbau anfangen könnt. 
Kommt gut wieder nach Hau-
se. slava ukraini!

Antworten auf
Leserbriefe

schwindeln, liebe Frau 
Mönch, ist nicht meine art. 
Dass ich für die Fortset-
zung der Verpachtung der 
ausgleichsflächen war, ist 
schriftlich in einem Vorstands-
beschluss dokumentiert. 
sPD-genossen Ihrem umfeld 
hätten leicht diese Informa-
tion bestätigen können, wenn 
sie an einer wahren Informa-
tion in Ihrem Leserbrief inte-
ressiert gewesen wären. bitte 
unterlassen sie solche falschen 
aussagen künftig in Ihren Le-
serbriefen.

 
unter „Haushaltsberatung-

en 2024 hat Frau olivera, die 
sowohl die beratungen in den 
ausschusssitzungen als auch 
die entscheidende sitzung 
der gemeindevertretung 
aufmerksam mit verfolgt 
hat, die Inhalte weitgehend 
zutreffend geschildert. aller-
dings ist eine anhebung der 
grundsteuern b nicht das Ziel 
des arbeitskreises. bei der fi-
nanziellen Lage von bund und 
Ländern und der aktuellen 
wirtschaftlichen entwicklung 
müssen wir damit rechnen, 
dass die Kosten und umlagen 
weiter steigen, ohne dass 
wir finanzielle entlastung 
durch bund oder Land oder 
steigende steuereinnahmen 
bekommen. Der arbeitskreis 
soll Maßnahmen erarbeiten, 
mit denen wir trotzdem die 
aktivitäten der Vereine und 
die gemeinschaft in erzhau-
sen und die Menschen in ihren 
verschiedenen individuellen 
Lebenssituationen weiterhin 
unterstützen und fördern 
können. Ich bin nicht desillus-
ioniert. Ich sehe den tatsachen 
ins auge und engagiere mich 
für die notwendige sparsame 

Haushaltsführung und gegen 
nicht finanzierbare ausga-
ben, aber gleichzeitig für ein 
lebenswertes erzhausen.

 
Zur Wahrheit gehört aber 

auch, und damit beziehe 
ich mich auf Zitate in einem 
artikel im Darmstädter echo 
vom 22.2.2024, dass wir 
in den letzten Jahren eine 
ganze reihe von ausgaben 
hatten und auch künftig 
noch haben werden, die wir 
nicht hätten, wenn wir nicht 
viele Versäumnisse aus der 
Vergangenheit aufarbeiten 
müssten. Kein Wunder, dass 
sich einige in guten Haus-
haltszahlen der Vergangen-
heit sonnen können, aber die 
Zeche zahlen wir alle jetzt. 
Das baugebiet rodensee II
hat ca. 18 Jahre auf die ender-
schließung gewartet, das bau-
gebiet Hainpfad ca. 10 Jahre. 
Die großen ausgleichsflächen 
am Hainpfad, in der südlichen 
ringstraße und auf diversen 
anderen grundstücken in der 
gemarkung hätten seit vielen 
Jahren, wie von der dama-
ligen gemeindevertretung 
beschlossen und im bebau-
ungsplan festgesetzt wurde, 
umgesetzt werden können. 
notwendige sanierungsmaß-
nahmen an gemeindeeigenen 
gebäuden sind nicht gemacht 
worden, Ökopunkte für bau-
gebiete nicht eingezahlt wor-
den. Die Kosten für viele der 
Maßnahmen wären für die 
gemeinde und die anwohner 
damals deutlich niedriger 
ausgefallen. aber auch damit 
werden wir umgehen und uns 
um die alten wie neuen auf-
gaben kümmern. 

Claudia Lange
Bürgermeisterin

WC-Design und Funktion 
gut aufeinander abstimmen
(djd-k).  Wer ein neues bad 

plant oder sein WC moder-
nisieren möchte, wünscht 
sich heute eine elegante 
WC-Keramik ohne spülrand. 
Deren Vorteile liegen auf der 
Hand: es gibt deutlich weniger 
schwer zugängliche bereiche, 
in denen sich schmutz und Kei-
me anlagern können, zugleich 
sind die Keramiken schlanker 
und ästhetisch ansprechender. 
bei spülrandlosen toiletten 
besonders wichtig ist ein 
optimales Zusammenspiel 

der spültechnik hinter der 
Wand mit der Innenform des 
WCs davor. bei WC-systemen 
etwa von geberit sind alle 
Komponenten perfekt auf-
einander abgestimmt, unter 
www.geberit.de/wc-system 
gibt es dazu weitere Infos. sie 
liefern eine überdurchschnitt-
lich hohe spülperformance, 
sparen Wasser und ersparen 
unnötige reinigungsarbeiten. 
Zudem wird das WC beson-
ders leise ausgespült.

 (Anzeige)

info@golas-service.de
Inh. Pawel Golecki info@golas-service.de

Gemeindehaushalt 2024 –
Das Erzhäuser Millionenloch

Erzhausen (ks). Die ge-
meinde erzhausen steht vor 
einer schwierigen Zeit, denn 
Kürzungen und sparmaßnah-
men oder steuererhöhungen 
werden die nächsten Jahre 
prägen. Dabei wurde erst vor 
zwei Jahren die grundsteuer 
b um erhebliche 40% erhöht. 
Das sollte der gemeindever-
waltung die solide finanzielle 
basis geben, um einen aus-
geglichenen Haushalt, eine 
„schwarze null“, zu erreichen. 
Dieses Ziel wurde nicht nur 
verfehlt, sondern ganz im 
gegenteil stellt der Plan nun 
ein Minus von fast 1.300.000€
allein für das Jahr 2024 fest. 
und für die folgenden Jahre 
sieht die Prognose kaum bes-
ser aus. 

Die laufenden einnahmen 
der gemeinde (aus steu-
ern, gebühren etc.) werden 
für das Jahr 2024 ungefähr 
gleich bleiben, die ausgaben 
(gehälter, abgaben an den 
Kreis, laufende Kosten) jedoch 
werden steigen. Das kann auf 
Dauer nicht funktionieren. al-
lerdings hätte man diese Lage 
bereits früher erkennen und 
gegenmaßnahmen ergreifen 
können. Denn die Haushalts-
pläne der letzten Jahre waren 
allesamt im Defizit, wenn 
auch nicht so deutlich wie 
dieses Mal. Das oben erwähn-
te Ziel, eine „schwarze null“ 
zu erreichen, wurde aus dem 
auge verloren. 

Für das Jahr 2024 kann das 
Defizit noch aus zurückge-
legten geldern ausgeglichen 
werden. bildlich gesprochen: 
Das sparschwein wird geplün-
dert, um über dieses Jahr zu 
kommen. Das verschafft uns 
eine kurze atempause. ab 
2025 wird das jedoch nicht 
mehr möglich sein, d.h. bis 
dahin müssen wir festlegen, 
wie wir geld in der gemein-
deverwaltung einsparen oder 
aber höhere einnahmen er-
zielen können. Klar ist damit, 
dass die gemeindevertretung, 
der gemeindevorstand samt 
bürgermeisterin, die gemein-
deverwaltung, wir alle jetzt 
reagieren müssen.

Der erste Vorschlag kam vom 
gemeindevorstand, von der 
bürgermeisterin: Die gemein-
de erhöht ab 2025 erneut die 
grundsteuer b und zwar um 
sage und schreibe 50%. Ähn-
lich die CDu-Fraktion, die eine 
steuererhöhung schon für 
2024 vorschlägt. Diesen Weg 
wollen die erzhäuser grÜnen 
nicht mitgehen. Die erzhäuse-
rinnen und erzhäuser dürfen 
erwarten, dass wir ernsthaft 
andere, nachhaltige Maßnah-
men zur Verbesserung der 
Finanzen erwägen.

einsparvorschläge gab es 
durch die anderen Fraktionen 
in den Haushaltsberatungen 
reichlich: stellenstreichungen, 
schließung von Kita-gruppen, 

ausgründung des bürger-
hauses, Überprüfung der 
Vereinsförderung, erhebung 
von Parkgebühren und vieles 
mehr. Was all diesen Vorschlä-
gen und Ideen zur Haushalts-
verbesserung gemeinsam ist: 
sie sind komplex, allesamt 
nicht vollständig durchdacht 
und exakte finanzielle Vortei-
le, wenn überhaupt vorhan-
den, lassen sich erst durch 
eine genaue betrachtung 
benennen. Darüber hinaus 
besteht die gefahr, erhebli-
chen schaden anzurichten: 
Wer z.b. eine stelle streicht, 
sollte vorher genau wissen, 
welche nachteile dadurch in 
Kauf genommen werden. Im 
schlechtesten Fall steht die 
gemeinde nach solch einer 
Maßnahme schlechter da als 
vorher, auch finanziell.

In dieser situation haben 
die erzhäuser grÜnen einen 
fraktionsübergreifenden ar-
beitskreis vorgeschlagen, der 
eine komplette Überprüfung 
des dem Haushaltsplan zu-
grundeliegenden Leistungska-
talogs der gemeinde vorsieht. 
auf diese Weise soll ermittelt 
werden, welche Leistungsteile 
verzichtbar sind, für welche 
Leistungen wir Fördergelder 
von Land und bund erhalten 
können (zum beispiel durch 
die gründung eines Fami-
lienzentrums) und welche 
Leistungen besser und kos-
tengünstiger gemeinsam mit 

anderen Kommunen erbracht 
werden können. Die oben ge-
nannten Vorschläge aus den 
Fraktionen sollen in diese 
Überprüfung mit einfließen.

Wir freuen uns, dass alle 
anderen Fraktionen und auch 
die bürgermeisterin diesen 
grÜnen Vorschlag zur Haus-
haltskonsolidierung unter-
stützen und der arbeitskreis 
schon in den nächsten tagen 
starten wird. Dennoch ist klar: 
Dies ist ein dickes brett, denn 
arbeitskreise können schei-
tern oder schlicht einschlafen. 
Das beschriebene Verfahren 
muss erfolgreich sein, um eine 
drastische steuererhöhung zu 
verhindern. 

Dazu braucht es: eine 
gemeindeverwaltung, die 
mitzieht und offen für Verän-
derungen ist. Politischen Mut 
und entschlossenheit auch zu 
unpopulären entscheidung-
en, denn daran mangelt es in 
erzhausen. es geht um sehr 
vieles. es geht darum, ob 
erzhausen seinen Weg selbst 
definiert oder ob andere das 
tun. es geht letztlich darum, 
dass – auf längere sicht – erz-
hausen eine eigenständige, 
lebensfähige und lebenswerte 
Kommune bleibt. Packen wir 
es an! 

Klaus Süllow für Bündnis 90/
DIE GRÜNEN Erzhausen

www.gruene-erzhausen.de

GUT ZU WISSEN
OSTERFERIEN-ANGEBOTE AUF DEM HESSENWALD-HOF
Der Hessenwald-Hof (Reitschule) bietet verschiedene Angebote für Kinder 
in den Osterferien an.

Anmeldeformulare sowie weitere Infos erhalten Sie unter:
www.hessenwaldhof.de

MIETE DEINEN EIGENEN GEMÜSEGARTEN
Eigenes Gemüse anbauen. Neue Sorten entdecken. Landwirtschaft erleben.

Infos und Reservierungen unter: www.spargel-merlau.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Sing & pray in Erzhausen
Erzhausen (sts). am ersten 

Freitag im März laden wir 
herzlich ein zum ökumeni-
schen gebet! gemeinsam 
wollen wir gott mit Liedern 
und Worten unsere anbe-
tung, unseren Dank und un-
sere bitten bringen. Wir beten 
für persönliche anliegen, für 
erzhausen und immer wieder 
auch für Menschen und regi-
onen, die von Krieg und terror 
betroffen sind, wie im nahen 

osten und in der ukraine. Im 
Wissen, dass beten nicht alles 
ist, glauben wir aber auch, 
dass gott unsere gebete hört, 
sie nicht vergeblich sind, son-
dern ein beitrag, dass etwas 
in bewegung gerät. Wir, d.h. 
Christen aus den verschiede-
nen gemeinden in und um 
erzhausen, treffen uns am 1. 
März um 18 uhr in der ev. Kir-
che. und wir freuen uns über 
jeden, der dazu kommt!
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Krimi- Spieleabend im JuZe Erzhausen 

4 . Fall 

Begib Dich mit Deinen Freunden auf einen spannenden Spieleabend und 
erlebe eineerlebe eine abenteuerlustige Kriminalgeschichte.  

Findet gemeinsam heraus, wer der Verbrecher ist.  

Wann? Samstag, 16.03.2024 um 17:00 Uhr  
Wo? im JuZe: Hauptstr. 12 Erzhausen 
Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren 
Wir bitten um Anmeldung unter: kijufoe@erzhausen.de 
 

Im Sinne des Spiels ist die Teilnehmerzahl begrenzt. 

Meisterbetrieb
Riedl & Neff

● Reparaturen ● Aufarbeiten
● Neubeziehen von alt über 

modern bis Design
● Sonnenschutz ● Teppichböden

Langener Str. 6 
64390 Erzhausen
0 61 50 / 98 02 49
Polsterei-LeCanape@t-online.de

www.polsterei-lecanape.de

Kostenvoranschläge
unverbindlich und kostenfrei

Abbruch- und Erdarbeiten
Pancrazio Infantino

 
◆  Abbruch  ◆  Erdaushub  ◆  Kanalbau  ◆  Zisternenbau  ◆  Pflasterarbeiten

◆  Entkernungen  ◆  Entrümpelungen  ◆  Containerdienst

64291 Darmstadt  ◆  Telefon 0 61 51 - 37 43 08
Mobil 0171 - 214 71 61  ◆  E-Mail infantino@t-online.de

Empfehlungen vom 29.02.–06.03.2024

Metzgerei + Partyservice
Robert Jung – Wixhausen

Trinkbornstraße 11  •  Tel. 06150 / 73 24
Verdistraße 27  •  Tel. 06150 / 84 483

Mobil: 0177-8513166
www.metzgereijung-darmstadt.de

Schnitzel
(aus der Oberschale) 100 g 1,29 €
Wixhäuser 
Rostbratwürstchen
(5er Pack)

100 g 1,69 €

Leberwurst (geräuchert) 100 g 1,79 €
Fleischkäse 100 g 1,49 €
Rinderpfeffersalami 100 g 3,49 €

Offener Brief an die Mitglieder des
Gemeindevorstands und der Gemeindevertretung
ein Hinweis von richard Da-

vid Precht in einem Podcast 
gibt mir Veranlassung zu fol-
genden anmerkungen.

Precht hebt hervor, dass  ent-
scheidungsträger „sich nicht 
nur eine Meinung zu bilden, 
sondern sich auch eine Mei-
nung darüber zu bilden ha-
ben, wie man seine Meinung 
gebildet hat“.

Die gemeindevertretung hat 
inzwischen den vom gemein-
devorstand vorgelegten Haus-
haltsentwurf mit wenigen 
unmaßgeblichen Änderungen 
mehrheitlich beschlossen. 
unter anderem ist in diesem 
Haushalt  für die ausführung 
der ausgleichsfläche  im bPlan  
Leimenäckern/bensensee nun-
mehr  eine ausgabe von bis zu 
170.000,00 € geplant. Dieser 
entscheidung der Mehrheit 
in der gemeindevertretung 
vorausgegangen war u.a.:
- ein beschluss der gemein-
devertretung vom 22.05.2017 
(!), mit dem der gemeinde-
vorstand u.a. beauftragt 
wurde die Folgekosten eines 
Verkaufs von einzelflächen  an 
die anwohner zu ermitteln, 
die Kosten festzustellen, die 
entstehen würden, wenn die 
gemeinde  die ausgleichsflä-
chen selbst pflegen würde  
und die bodenrichtwerte zu 
erfragen;
- ein beschluss der gemeinde-
vertretung vom 29.06.2020, 
mit dem der gemeindevor-

stand beauftragt wurde fest-
zulegen, welcher Kaufpreis 
bei Verkauf  von teilgrundstü-
cken  angesetzt werden kann 
und zu prüfen ob, wo und 
mit welchem Kostenaufwand  
anderen orts ausgleichsfläche  
ausgewiesen werden kann;
- ein beschluss der gemeinde-
vertretung vom 02.11.2020, 
mit dem der gemeindevor-
stand  beauftragt wurde 
einen Verkaufspreis zu ermit-
teln, an welcher stelle eine 
alternative ausgleichsfläche  
entstehen könnte und welche 
Folgekosten bei Änderung des 
bPlanes und der errichtung 
einer neuen ausgleichsfläche 
entstehen;
- Die entscheidung der 
gemeindevertretung vom  
17.12.2020, dass  der gemein-
devorstand  von den Fragen 
im beschluss vom 02.11.2020 
„nur einen Punkt aussage-
kräftig beantwortet“ hat;
- Der beschluss der gemein-
devertretung vom 17.02.2022, 
mit dem der gemeindevor-
stand u.a. beauftragt wurde 
„auf grundlage der empfeh-
lungen der unb ein Konzept 
zur umsetzung/anlage der 
ausgleichsfläche vorzulegen“.

Der gemeindevorstand 
hat keinen der gefassten 
beschlüsse umgesetzt, die 
gemeindevertretung hat  zu 
keinem Zeitpunkt gegenüber 
dem gemeindevorstand da-

rauf bestanden, dass das, was 
beschlossen wurde auch um-
gesetzt wird. stattdessen hat 
sich die gemeindevertretung 
mehrheitlich dazu entschlos-
sen, eine ausgabe von bis zu 
170.000,00 €  zu billigen, ohne 
Kenntnis vom schreiben der 
unb vom 17.01.2022, in dem   
empfohlen wird – ich zitiere: 
„bevorzugt zu bepflanzen  
sind die standorte auf denen 
sich momentan keine bäume/
sträucher befinden“.

Was hat der gemeinde-
vorstand stattdessen getan: 
auftrag an den Landschafts-
planer, der im ersten Hono-
rarangebot vom 13.07.2022 
ausführt, ich zitiere wört-
lich: „Die nettobausumme  
bzw. anrechenbaren Kosten 
schätzen wir auf 25.000,00 € 
netto inkl. einer fünfjährigen 
entwicklungspflege,  Wässern 
und erziehungsschnitt“. Dies 
war offenbar dem gemein-
devorstand zu wenig, bat er 
doch den Landschaftsplaner 
um  die Überarbeitung seines 
Honorarangebots. Das folgte 
dann auch am 08.03.2023 
mit der erklärung, ich zitie-
re erneut wörtlich: „gerne 
kommen wir Ihrer aufforde-
rung nach, das angebot vom 
13.07.2022 zu aktualisieren 
und die anrechenbaren Kos-
ten anzupassen. Die netto-
bausumme bzw. anrechen-
baren Kosten schätzen wir 
nunmehr auf 80.000,00 € inkl. 

Fertigstellungspflege“. Kein 
gemeindevertreter hat bei 
der Haushaltsberatung nach-
gefragt, wie es zu der wun-
dersamen Vermehrung der 
Kosten für die ausgleichsflä-
che von zunächst  25.000,00 €
netto auf dann 80.000,00 € 
netto und nun schließlich im 
Haushalt 2024 auf 170.000,00 €
kam.

Wenn es dabei bleiben sollte, 
liegt der Verdacht nahe, dass 
die Mehrheit der gemeinde-
vertretung entweder unter-
lagen nicht gelesen, geprüft 
und nachgefragt hat oder sich 
von persönlichen Motiven bei 
der entscheidung  leiten lässt. 
In beiden Fällen allerdings 
wird keiner der entschei-
dungsträger dem ihm vom 
Wähler erteilten Mandat ge-
recht. grob fahrlässig handelt 
ein gemeindevertreter dann,  
wenn er etwa ganz nahelie-
gende Überlegungen nicht 
anstellt oder sich gegebenen 
erkenntnissen (hier schreiben 
der unb  vom 17.01.2022) 
verschließt. ein bloßes „Hab 
ich nicht gewusst, ich bin 
doch nur ehrenamtlicher ge-
meindevertreter“  reicht nicht 
aus, um den Vorwurf grober 
Fahrlässigkeit im umgang mit 
steuergeld zu verneinen.

Axel H. Mönch
In den Leimenäckern 24

64390 Erzhausen

Markt der schönen Dinge
Frühlingsedition

Arheilgen (ap). es ist wieder 
soweit! am samstag, den
9. März, von 11–18 uhr präsen-
tieren über 40 verschiedene 
aussteller und kleine Labels  
ihre handgefertigten Pro-
dukte auf dem Darmstädter 
Markt der schönen Dinge im 
goldnen Löwen!

Zu entdecken gibt es 
schmuck, Wohnaccessoires, 
Kleidung, Keramik, osterde-
koration, Frühlingsblumen 
und vieles mehr! 

auch kulinarisch wird so eini-

ges geboten! Fräulein Zucker-
topf sorgt für beste Leckerei-
en, es gibt einen Waffelstand 
und die Darmstädter ginnybar 
sorgt für leckere Drinks!  und 
auch vor dem goldnen Löwen 
wird es bunt!  ostereiersuche, 
ostereierlauf und der auftritt 
einer Clownin bieten ein schö-
nes rahmenprogramm für die 
gesamte Familie!

ein bunter Pre-ostermarkt in 
der wunderschönen Jugend-
stil-Halle zum goldnen Löwen 
in Darmstadt-arheilgen!

(Foto: Linda Engel)

Das Basarteam Erzhausen organisiert wieder den vorsortierten

Frühjahrsbasar 2024
Erzhausen (em). einer der 

schönsten und größten vor-
sortierten baby- und Kinder-
basare in südhessen.

Hier finden sie alles rund 
um‘s Kind: baby- und Kin-
derkleidung (gr. 44–186), 
Zubehör (Kinderwagen, Lauf-
räder, Fahrräder, einrichtung, 
Kindersitze, reisebettchen, 
Laufställe, Hochstühle, Wi-
ckeltaschen, schlafsäcke, etc.), 
umstandskleidung, Kostüme, 
spiele, Puzzle, Lego, Play-
mobil, bücher, CD‘s, DVD‘s, 

barbies, Puppen, Kleinkinder-
spielzeug, etc.

nähere Infos entnehmen sie 
unserer Homepage: https://
www.basarteam-erzhausen.
de

unsere Kuchentheke bietet 
wieder eine reichhaltige aus-
wahl an selbstgebackenen 
Kuchen, kühlen oder warmen 
getränken und Würstchen.  
Der erlös kommt, wie immer, 
den erzhäuser Kindertages-

stätten und -gärten, dem 
grundschulnest sowie dem 
Förderverein der grundschu-
le (somit der Lessingschule) 
zugute. Wir freuen uns auf 
Ihren besuch!

Wann: samstag, 16.03.2024
von 13.00 bis 15.30 uhr 
(einlass sichtbar schwange-
re 12.30 uhr)

Wo: bürgerhaus erzhausen 
rodenseestr. 3
64390 erzhausen

Ev. Kirchengemeinde

Männerabend
Erzhausen (jh). In der Fach-

welt, in den Medien, in 
gesprächen – überall wird 
von Künstlicher Intelligenz 
gesprochen, von ihren Vor-
teilen, ihren gefahren und 
ihren nachteilen. Wir wollen 
uns darüber informieren und 
laden zum nächsten Männe-
rabend ein. Das thema ist: 
„Künstliche Intelligenz – segen 
und/oder Fluch“. Wir treffen 
uns dazu am Donnerstag, 
07.03., um 19.30 uhr im Kirch-
saal an der ev. Kirche und freu-
en uns auf rege beteiligung, in-
teressante gespräche und gute 
ergebnisse für alle teilnehmer.

In erzhausen ist die Welt 
noch in ordnung – trotz aller 
Horrormeldungen und Krisen 
auf dem erdball. Denn wieder 
ist ein Leserbrief von Herrn 
Kessler im erzhäuser anzeiger 
erschienen. Wie beruhigend! 
bei allem Fortschritt der 
Menschheit ist es verwun-
derlich, dass noch immer kein 
lautloses baufahrzeug für 
ihn entwickelt wurde, das 
ihn in ruhe lässt. Das war al-
lerdings auch schon der Fall, 
als wir vor Jahrzehnten am 
damaligen ende der Lange-
ner straße wohnten, direkt 
am Feldrand. Heute beginnt 
dort das neubaugebiet „Im 
Weidenbusch 2“, in dem Herr 
Kessler wohnt. Wie unklug 
von uns, dass wir damals nicht 
gegen die bebauung protes-
tiert haben. Vielleicht wäre 
der acker, auf dem heute sein 
Haus steht, acker geblieben. 
Vielleicht hätten wir die freie 
aussicht auf die Heegbachaue 
behalten. Vielleicht wären wir 
von bau- und Verkehrslärm 
verschont worden. Das sind 
Dinge, die er ständig für sich 
verlangt, weil in seiner um-

gebung auch andere Leute 
den traum vom eigenheim 
verwirklichen möchten.

Leute, kommt und beweint 
mit uns sein schweres schick-
sal, das ihm droht. Vielleicht 
überlebt er es. Wir haben es 
wenigstens. auch wenn da-
mals nachts um drei oder um 
vier uhr öfters ein schweres 
Fahrzeug beladen mit einem 
Fertighaus über den absatz 
straße/Feldweg donnerte, 
dass bei uns die gläser im 
schrank klirrten und die 
Fensterscheiben wackelten. 
oder wenn unsere Kinder 
deswegen unausgeschlafen 
zur schule mussten.

aber eines tröstet uns: Herr 
Kessler hat vor Jahren eine 
Freie Wählergemeinschaft 
gegründet und wurde als ihr 
spitzenkandidat in die ge-
meindevertretung gewählt. 
er hat das Mandat seinerzeit 
nicht angenommen. stellen 
sie sich vor, ein Mann mit sei-
ner selbstlosigkeit hätte im 
Parlament das sagen!

Helga und Jürgen Heitmann
Elbestr. 53, 64390 Erzhausen

LESERBRIEFE

sehr geehrte Damen und 
Herren, ich möchte Ihnen mal 
meine Meinung zu den aussa-
gen von Frau Lange bzw. auch 
Frau oliveira mitteilen. so soll 
es also, wie es aussieht, 2025 
schon wieder eine grundsteu-
ererhöhung geben.

Irgendwann ist die grenze 
aber auch mal erreicht. Man 
hat die grundsteuer schon 
unter Herrn seibold drastisch 
erhöht, was auch nur vorü-
bergehend sein sollte, und 
danach gnadenlos weiterge-
macht. und nicht nur bei uns, 
diesen schritt sind auch viele 
städte und gemeinden in der 
umgebung gegangen. 

stellt sich natürlich die Fra-
ge, wie man sich in Zukunft 
noch das Wohnen leisten 
kann, wenn man nicht zu den 
besserverdienenden gehört. 
auch Vermieter werden die 
Kosten natürlich weiterge-
ben. Ich vermisse jedenfalls 

den Willen von der gemeinde, 
dem Landkreis und dem staat 
im allgemeinen, mal bei sich 
selbst zu sparen und nicht 
nur stattdessen die armut zu 
befördern, indem man die be-
lastungen immer weiter nach 
oben schraubt, egal, ob man 
noch weitere stemmen kann 
oder nicht. nicht umsonst ist 
auch im bundeshaushalt der 
sozialetat der Höchste – nicht, 
weil die Leute in saus und 
braus leben, da die sätze viel 
zu hoch sind, wie ja die bild 
seit Monaten jammert, son-
dern weil es so viele betroffe-
ne gibt, und es werden immer 
mehr. Dann braucht man sich 
auch über extreme strömun-
gen in der gesellschaft nicht 
zu wundern, wenn man gegen 
die bürger handelt.

Matthias Adamczyk
Friedrich-Ebert-Str. 68

64390 Erzhausen

WIR-in-Erzhausen 

Stärken stärken
Erzhausen (we). seit 2018 

wird in unseren Kinderta-
gesstätten im rahmen des 
Vorschulprogramms das ge-
waltpräventionsprogramm 
„stärken stärken“ für schul-
pflichtige Kinder umgesetzt. 
Die Kinder werden in kleinen 
gruppen ab april von einem 
speziell dafür ausgebilde-
ten trainer an zwei bis drei 
Vormittagen für gefährliche 
situationen sensibilisiert und 
geschult, um sich in solchen 
situationen wehren und be-
haupten zu können. sie lernen 
deutlich „nein!“ zu sagen, 
grenzen anderer zu akzep-
tieren und eigene grenzen 
selbstbewusst zu zeigen. 

Dieses intensive und sehr 
praktische training ist ein 
wichtiger baustein im letz-
ten Kindergartenjahr um 
allumfassend auf den beginn 
der schulzeit und damit auf 
einen weiteren schritt in die 
selbstständigkeit vorbereitet 
zu sein. Das training erfolgt 
über trainer des Instituts für 
gewaltprävention, selbstbe-
hauptung und Konflikttrai-
ning und wird ca. 3.100 € kos-
ten. um allen schulpflichtigen 
Kindern in erzhausen dieses 
training anbieten zu können, 
wenden wir uns an euch. 

bitte liebe erzhäuser und 
erzhäuserinnen, unterstützt 
unsere Kinder und dieses 

wichtige Projekt auch dieses 
Jahr wieder mit einer spende 
auf das Konto: 

selbstverständlich erhaltet 
ihr eine spendenbescheini-
gung. bitte denkt dran, jede 
noch so kleine spende bringt 
uns einen schritt weiter! 
Herzlichen Dank im namen 
der Kids!

gemeinde erzhausen 
Verwendungszweck:
WIr-in-erzhausen/
spende stärken stärken 
Kassenzeichen: 410 110 443 
stadt- und Kreissparkasse Da 
swift Code HeLaDeF1Das 
IBAN: De86 5085 0150 0000 
5482 00
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Kann los gehen – 1. und 2. Mannschaft des
SV Erzhausen starten in die zweite Saisonhälfte
Erzhausen (dh). Mitte au-

gust, Donnerstag, 18:30 uhr, 
23 grad außentemperatur, 
trocken. Die Vorbereitung 
ist geschafft und die ersten 
beiden saisonspiele gewon-
nen und heute abend steht 
ein Kabinenfest an. so oder 
so ähnlich sieht die traum-
vorstellung eines Fußballers 
aus, wenn es um die nächste 
trainingseinheit geht.

Mitte Januar, Dienstag,
18:30 uhr, 2 grad außentem-
peratur, stürmisch, Dauerre-
gen und noch vier Wochen 
Vorbereitungszeit. so oder 
so ähnlich sieht die realität 
aus, wenn die Wintervor-
bereitung gerade gestartet 
ist. Das Positive, bei den 
anstehenden Laufeinheiten 
drohen keine kalten Füße. 
trotz dieser etwas anderen 
„trainingsvoraussetzungen“ 
in den Wintermonaten haben 
beide aktiven Mannschaften 
eine positive Vorbereitung 
hinter sich gebracht. sowohl 
Dragoslav brkovic und bün-
yamin bozkir bei der ersten 
Mannschaft, als auch Christian 
suchanek und Liyan shirojan 
bei der zweiten Mannschaft 

haben es geschafft, die Jungs 
ins training zu locken und die 
trainingsbeteiligung auf ein 
erfreulich hohes niveau zu 
heben. eine genauso positive, 
wie auch wichtige tatsache, 
denn beide Mannschaften 
haben große Ziele. Die erste 
möchte ein gewichtiges Wört-
chen um den aufstieg in die 
Kreisoberliga mitreden und 
nach Möglichkeit den Platz 
an der sonne, die tabellenfüh-
rung verteidigen. Die zweite 

Mannschaft kämpft um den 
Klassenerhalt und möchte 
auch nächstes Jahr wieder in 
der b-Klasse an den start ge-
hen. an der Motivation wird 
es nicht scheitern, die trai-
ningsbeteiligung ist wie schon 
erwähnt erfreulich hoch. ent-
scheidend ist auf dem Platz 
und wegweisend werden 
die ersten spiele sein. Inner-
halb der Fußballabteilung in 
den anderen Mannschaften 
herrscht positive euphorie 

in richtung der beiden akti-
ven Mannschaften und das 
geschehen wird gespannt 
verfolgt. am kommenden 
sonntag, den 3.3., starten bei-
de teams nun mit Heimspielen 
in die zweite saisonhälfte.  
Was gäbe es schöneres, als 
die beiden teams am ende 
der saison mit freudigen ge-
sichtern zu sehen. unterstützt 
die erzhäuser Jungs beim 
erreichen ihrer Ziele, kommt 
raus an den sportplatz. Für 
kulinarische Highlights wäh-
rend den spielen werden wie 
gehabt, diejenigen Vertreter 
der alten Herren sorgen, die 
es durch die gesichtskontrolle 
geschafft haben. also, ab an 
den sportplatz, spannende 
spiele sehen, den Mittagtisch 
in Form von bratwurst und 
getränk genießen und die 
Jungs bei Ihren Zielen unter-
stützen.

Hier die Termine:

sonntag, 3.3., um 13.00 uhr 
sVe II – sKg bickenbach II 

sonntag, 3.3., um 15.30 uhr
sVe I – sC Viktoria griesheim II

SV Erzhausen

Radsportabteilung
3. Platz bei der Hessenmeisterschaft U19 für Berlit/

Fromlet – keine Punkte für Oberliga Duo Leiser/Bartl
Erzhausen (fb). am 23.02. tra-

ten amelie berlit und Johann 
Fromlet von der sV erzhausen 
bei der u19 Hessenmeister-
schaft im radball an. Da das 
teilnehmerfeld krankheits-
bedingt nur aus drei teams 
bestand, war somit bereits 
klar, dass die beiden ein Platz 
auf dem treppchen sicher 
hatten. Die spiele gegen eber-
stadt 1 und ginsheim wurden 
verloren, konnten jedoch als 
gutes training und Vorberei-
tung auf das Viertelfinale zur 
Deutschen Meisterschaft am 
16.03.2024 gesehen werden. 

Weniger erfolgreich verlief 
hingegen das Wochenende 
für das oberliga Duo Domi-
nik Leiser/Florian bartl. nach 
erfolgreichen saisonauftakt 
vor 3 Wochen, wollten die 
beiden an gute Leistungen 
anknüpfen. Da beide sportler 
krankheitsbedingt ausfielen, 
war nicht mal ein start mit 
ersatzspieler möglich und 
alle 4 spiele wurden mit 
0:5 gewertet. somit fielen 
die beiden vom 3. auf den
9. Platz zurück. Weiter geht es 
am 09.03. mit dem nächsten 
spieltag.

SV Erzhausen Radball

Schulz / Klink werden hessischer Vizemeister

Erzhausen (hk). am letzten 
samstag wurde in Worfelden 
die Hessenmeisterschaft im 
radball der u17 ausgetragen. 
es waren 8 Mannschaften am 
start, die in 2 gruppen um den 
titel spielten. Die Farben der 
sV erzhausen vertraten dabei 
ansgar schulz und Jonas Klink. 
Die gruppenspiele waren für 
die Jungs der sVe keine größe-
re Herausforderung. Die spie-

le gegen Heddernheim (6:1) 
und Klein-gerau (5:1) wurden 
sicher gewonnen. Das letzte 
gruppenspiel gegen Krofdorf 
wurde mit 5:0 für erzhausen 
gewertet. Da Krofdorf we-
gen Krankheit eines spielers 
den spieltag abgebrochen 
hat. nun ging es für schulz 
/ Klink im Halbfinale gegen 
arheilgen. auch hier waren 
sie von beginn an die spielbe-

stimmende Mannschaft und 
konnten mit einem klaren 
5:0-sieg in das Finale einzie-
hen. Hier wartete dann der 
gastgeber und mehrmalige 
deutsche Meister Worfelden 
auf die beiden. Leider war 
auch Jonas Klink von einem 
Infekt geplagt und musste 
erschöpft, beim Halbzeitstand 
von 0:4, aufgeben. Die Partie 
wurde mit 5:0 für den alten 

und neuen Hessenmeister 
Worfelden gewertet.

Damit ging die hessische 
Vizemeisterschaft an ansgar 
schulz und Jonas Klink vom sV 
erzhausen. außerdem haben 
sie sich auch für den Hessen-
pokal und das Viertelfinale 
zur deutschen Meisterschaft 
qualifiziert. gespielt wird das 
Viertelfinale am 16.3. in nie-
dersachsen.

(Foto: Hubert Klink)

SVE Fußball
A-Jugend jetzt auf dem vierten Platz

Erzhausen (js). nach dem 
zum schluss doch deutlichen 
und verdienten 3:0-sieg am 
vergangenen Mittwoch ge-
gen Concordia gernsheim 
durch die tore von Conner b., 
Luis s. und benni b. musste 
die a-Jugend am samstag zu 
Hause gegen Fsg bensheim 
antreten.

Laut tabellenplatz von bens-
heim sollte dies eine lösbare 
aufgabe sein und dement-
sprechend stand es dann 
kurz nach spielbeginn auch 
1:0 durch ein sehenswertes 
Kopfballtor von ahmad L. und 
jeder ging davon aus, dass 
unsere Kicker einen ungefähr-
deten sieg einfahren würden. 
Doch nach weiteren guten 
Möglichkeiten auf erzhäuser 
seite kippte das spiel und die 
erzhäuser gaben das spiel im-
mer mehr aus der Hand. Kurz 
vor ende der ersten Halbzeit 
rettete dann der Pfosten die 
knappe Führung nach einem 
Foul-elfmeter.

nach der Halbzeitpause 
kamen die bensheimer dann 
konzentrierter aus der Kabi-
ne und machten weiter Druck 
richtung erzhäuser tor. In der 
51. Minute war es dann eine 
unachtsamkeit im abwehr-
verhalten, die zum gegentor 
und damit zum 1:1-ausgleich 
führte. bei den erzhäusern 
lief danach so gut wie nichts 
mehr zusammen und lediglich 
der eine oder andere Konter 
brachte etwas entlastung. In 
der 81. Minute erlöste dann 
Luca W. die Mannschaft, die 
trainer und die Zuschauer 
durch sein tor zum 2:1. Durch 
den sieg steht die Mannschaft 
jetzt auf einem durchaus re-
spektablen vierten tabellen-
platz in der Kreisliga.

Die kommenden spiele: 
samstag, 02.03., 16.00 uhr 
gegen ginsheim; samstag, 
09.03., 16.30 uhr gegen Mör-
felden (auswärts) und sonn-
tag, 17.03., 13.00 uhr gegen 
Walldorf (auswärts).

Tanzworkshops
Es sind noch Plätze frei
Erzhausen (sm). Die tanz-

abteilung des sportvereins 
erzhausen organisiert neue 
tanzworkshops mit unserem 
tanztrainer Mathias breidert.

Standard-Tänze für Einsteiger
04./11./18./25. März 2024 
19.30 bis 20.30 uhr

Latein-Tänze für Einsteiger
08./15./22./29. april 2024 
19.30 bis 20.30 uhr

Kosten pro Workshop:
54 € je Person
40 € für sVe-Mitglieder

Wo:
großer saal im sportheim, 
Heinrichstr. 40, erzhausen

Anmeldung:
ute Kröll, 01523-3583187

Souveräner Auswärtssieg des
SVE nach der Winterpause

Erzhausen (zy). Die D1-
Junioren des sV erzhausen 
setzen Ihre erfolgsstory auch 
bei tus griesheim fort.

am ende stand ein verdien-
ter 1:6-auswärtssieg auf dem 
roten aschenplatz zu buche.
Die seit sommer 2023 unge-
schlagenen erzhäuser Jungs 
reisten ersatzgeschwächt 
nach griesheim an.

nach anfänglicher unsicher-
heit in den eigenen reihen 
setzten die Jungs schnell ein 
Zeichen und führten 0:1 durch 
toni schäfer auf fremden 
Platz. Diszipliniert und cou-
ragiert erhöhten die Jungs 
schnell auf 0:2 durch Kuba 
Kucharczyk und dann auf 0:3 
erneut durch Kuba Kuchar-
czyk. Wie bei den Profis sollte 
nach einer 0:3-Führung das 
spiel entschieden sein, aber 
es kam anders.

als der anschlusstreffer der 
gastgeber zum 1:3 fiel und 
gleich im anschluss der gast-
geber aus griesheim einen 
Foulelfmeter zugesprochen 
bekam, drohte das spiel zu 
kippen. Dank des erzhäuser 
torhüters, Muhamet Pa-
kashtica, der souverän den 
elfmeter parierte und damit 
erzhausen im spiel hielt und 
dem schnellen zwischenzeit-
lichen 1:4 durch den Kapitän 
Devin Yilmaz war das spiel 
entschieden.

nun drängte erzhausen nicht 
nur zum sieg, nein auch für 
die tordifferenz wurde etwas 
getan. ein sehenswerter Weit-
schuss durch bruno scheibe 
markierte das zwischenzeit-
liche 1:5, ehe erneut Kuba 
den verdienten endstand 
zum 1:6 markierte. Der erste 
Hattrick von Kuba in seiner 

jungen Fußballer Karriere. 
ohne Verletzungen auf dem 
Hartplatz konnten die Jungs 
Ihren ersten auswärtssieg für 
2024 feiern und verdient die 
drei Punkte aus griesheim 
entführen.

es spielten: Muhamet Pa-
kashtica, amaniel Pawliski, 
Lukas Pulter, Julian Meyer, 
rozad ertas, arda gökceog-
lu, ben grigsby, Jakub (Kuba) 
Kucharczyk, Finn Müller, toni 
schäfer, bruno scheibe und 
Devin Yilmaz.

am kommenden sonntag 
(03.03.) kommt es zum Derby 
bei der punkt- und torgleichen 
Mannschaft sKg gräfenhau-
sen, anstoß ist um 10.45 uhr 
ehe es dann am 06.03.2024 
um 18.00 uhr in der Heegbach 
arena zum Viertelfinale im 
Kreispokal gegen den Kreis-
ligisten sKg bickenbach geht.

Die Fußballabteilung des SV Erzhausen informiert

Ergebnisse der
vergangenen Woche

Mittwoch, 21.02.2024

17.30 uhr, e-Junioren,
Kreisfreundschaftsspiele Fs
sVe – sKg gräfenhausen 8:1

19.30 uhr, a-Junioren,
Kreisliga a
sVe – sV Conc. gernsh. 3:0

Freitag, 23.02.2024

17 uhr C-Junioren, 
Kreisfreundschaftsspiele Fs
sVe – DJK-ssg Darmstadt II 3:4

10.30 uhr, C-Junioren,
Kreisfreundschaftsspiele Fs
sVe II – sg egelsbach II 4:4

12.45 uhr, e-Junioren, 
Kreisfreundschaftsspiele Fs
sVe II – sg arheilgen III 11:2

16 uhr, a-Junioren,
Kreisliga a, Me
sVe – Fsg bensheim 2:1

Sonntag, 25.02.2024

09.30 uhr, F-Junioren,
Kreisfreundschaftsspiele  Fs
sVe Fs – FC alsbach I-2 o.e.

10.30 uhr, e-Junioren,
Kreisfreundschaftsspiele, Fs
sVe – sg arheilgen 2:3

10.45 uhr, D-Junioren,
1.Kreisklasse/Kreisklasse
tus griesheim – sVe 1:6

15.30 uhr, Herren,
Kreisfreundschaftsspiele, Fs
sVe – tsV Dudenhofen 2:1

18 uhr, Herren, 
Kreisfreundschaftsspiele, Fs
sVe II – sg egelsbach II 0:3 

Ausblick auf die
kommende Woche 

Mittwoch, 28.02.2024

17.30 uhr, e-Junioren, Kreis-
freundschaftsspiele Fs
sVe – tsg Wixhausen 

Samstag, 02.03.2024

9 uhr, F-Junioren, Kreisturnier
DJK ssg Darmstadt –
Kinderfestival – sVe I-2

11.30 uhr, e-Junioren,
1.Kreisklasse/Kreisklasse
sVe II – sKg gräfenhausen III

11.30 uhr, e-Junioren,
1.Kreisklasse/Kreisklasse
sV Hahn – sVe

13.30 uhr, C-Junioren,
1.Kreisklasse/Kreisklasse 
sVe – tsg Wixhausen

14.30 uhr, C-Junioren,
1. Kreisklasse/Kreisklasse
Darmst. tsg 1846 II – sVe II

16 uhr, a-Junioren, Kreisliga a
sVe – Vfb ginsheim II

Sonntag, 03.03.2024 

10.45 uhr, D-Junioren,
1.Kreisklasse/Kreisklasse
sVe II – sKg roßdorf

10.45 uhr, D-Junioren,
1.Kreisklasse/Kreisklasse
sKg gräfenhausen – sVe

13 uhr, Herren, Kreisliga b
sVe II – sKg bickenbach II

15.30 uhr, Herren, Kreisliga a
sVe – sC Vikt. griesheim II

IMMER AKTUELL
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TSG Leichtathleten

Erfolgreicher Start in die Wettkampfsaison 2024
Wixhausen (ist). am samstag, 

und sonntag, den 17., und
18. Februar, nahmen 22 
Leichtathleten der tsg Wix-
hausen an den Kreis-Hallen-
einzelmeisterschaften in 
Darmstadt teil. Die war auch 
gleichzeitig der auftakt zur 
Wettkampfsaison 2024.

In den verschiedenen al-
tersklassen kämpften die 
Kinder und Jugendlichen 
gegen bis zu 30 athleten in 
den einzeldisziplinen sprint, 
Hürden-sprint, Hochsprung, 
Weitsprung und Kugelstoßen.

Folgende ergebnisse wurden 
erzielt:

Younes Bouji, M10
50m sprint Platz 11,
50m Hürdensprint Platz 6, 
Hochsprung Platz 5,
Weitsprung Platz 14

Michael Gross, M10
50m sprint Platz 13,
50m Hürdensprint Platz 13, 
Weitsprung Platz 10

Moritz Kammer, M10
50m sprint Platz 27,
Weitsprung Platz 23

Johanna Führer, W10
50m sprint Platz 20,
Weitsprung Platz 22

Laura Grill, W10
50m sprint Platz 12,
50m Hürdensprint Platz 4, 
Hochsprung Platz 4, 
Weitsprung Platz 17

Leona Stork, W10
50m sprint Platz 17,
50m Hürdensprint Platz 9, 
Weitsprung Platz 7

Julian Matthey, M11
50m sprint Platz 11,
50m Hürdensprint Platz 7, 
Hochsprung Platz 8,
Weitsprung Platz 11

Iman Bouji, W11
50m sprint Platz 6,
50m Hürdensprint Platz 4, 
Weitsprung Platz 6

Amelie David, W11
50m sprint Platz 9,
50m Hürdensprint Platz 9, 
Hochsprung Platz 8,
Weitsprung Platz 8

Emma Sakamoto, W11
50m Hürdensprint Platz 17, 
Hochsprung Platz 16

Tom Grill, M12
60m sprint Platz 7,
Hochsprung Platz 9,
Weitsprung Platz 8,
Kugelstoßen Platz 8

Emil Haettner Ollier, M12
Weitsprung Platz 14,
Kugelstoßen Platz 4

Benedikt Schwarz, M12
60m sprint Platz 5,
Hochsprung Platz 3,
Weitsprung Platz 6,
Kugelstoßen Platz 1

Kate Ghiglieri, W12
60m Hürdensprint Platz 5, 
Hochsprung Platz 2,
Weitsprung Platz 6,
Kugelstoßen Platz 2

Luisa Kreutzer, W12
60m sprint Platz 10,
60m Hürdensprint Platz 8, 
Weitsprung Platz 9,
Kugelstoßen Platz 5

Sophia Moser, W12
60m sprint Platz 9,
Hochsprung Platz 4,
Weitsprung Platz 4

Elin Preiss, W12
60m sprint Platz 8,
60m Hürdensprint Platz 4, 
Hochsprung Platz 5,
Weitsprung Platz 8,
Kugelstoßen Platz 4

David Kufleitner, M13
60m sprint Platz 9,
Weitsprung Platz 6

Paula Kraft, W13
60m sprint Platz 16,
60m Hürdensprint Platz 12

Anna Manet, W13
60m sprint Platz 13,
60m Hürdensprint Platz 7, 
Hochsprung Platz 4, 
Weitsprung Platz 7

Hanae Checkabab, W14
60m Hürdensprint Platz 12, 
Weitsprung Platz 18

Daniel Reininger, M15
Kugelstoßen Platz 5

Die trainer freuen sich be-
sonders über den Kreismeis-
tertitel von benedikt schwarz 
im Kugelstoßen der alters-
klasse M12 mit einer tollen 
Weite von 7,01m. ben sicher-
te sich außerdem mit 1,29m 
einen sehr guten 3. Platz im 
Hochsprung.

Den Vize-Kreismeistertitel 
errang Kate ghiglieri in der 
altersklasse W12 gleich 2-mal 
im Kugelstoßen mit 6,18m so-
wie im Hochsprung mit 1,15m.

ein großer Dank gilt Franzis-
ka Manet und olaf brunner. In 
ihrer Funktion als Kamprichter 
organisierten beide das Wett-
kampfhelferteam, dass dieses 
Mal durch stefan Kraft, emma 
Haettner und Jane Matthey 
gestellt wurde.

Vorne die Athleten v.l.: Benedikt Schwarz, Tom Grill, Anna Manet, Paula Kraft, Hanae Checka-
bab, Luisa Kreutzer, Sophia Moser, Kate Ghiglieri und Elin Preiss. Hinten die Trainer v.l.: Ingo 
Stork, Erik Stork, Markus Moser und Marco Ghiglieri.

Begeisterte Chorsänger/-innen gesucht
Sommerprojekt des Evangelischen Projektchors Wixhausen-Gräfenhausen

(wb). „Das Jahr steht auf der 
Höhe“ ist das Mottolied des 
diesjährigen sommerprojekts 
des evangelischen Projekt-
chors Wixhausen-gräfenhau-
sen. auch diesmal wird der 
Chor gottesdienste musika-
lisch mitgestalten. Die auftrit-
te sind am sonntag, den 7. Juli 
2024, im kürzlich renovierten 
bürgerhaus in schneppen-
hausen, wo regelmäßig alle 
zwei Monate gottesdienste 
im Wechsel mit der ev. Kirche 
in gräfenhausen stattfinden, 
und am 14. Juli 2024 in der ev. 
Kirche in Wixhausen.

schon im sommer 2023 hatte 
ein personell und stimmlich 
erfreulich sehr starker Projekt-
chor gottesdienste am 2. Juli 
in Wixhausen und am 16. Juli 
in gräfenhausen musikalisch 
begleitet. unser diesjähriges 
Mottolied „Das Jahr steht auf 
der Höhe“ ist im katholischen 
gesangbuch „gotteslob“ un-
ter der nummer 465 zu finden. 
Der text stammt aus der Feder 
von Detlev block, einem evan-
gelischen Pfarrer, geboren am 
15. Mai 1934 in Hannover und 
gestorben am 26. Januar 2022 
in bad Pyrmont, seiner letzten 
Wirkungsstätte. Über 200 sei-
ner geistlichen Liedtexte wur-
den vertont und etliche davon 
stehen in regionalteilen des 
evangelischen gesangbuches. 
Die beiden bekanntesten, das 
tauflied „gott, der du alles Le-
ben schufst“ (eg 211) und sei-
ne Übertragung des abend-
mahlslieds „Kommt mit gaben 
und Lobgesang“ (eg 229) aus 
dem englischen stehen auch 
im Hauptteil des evangeli-
schen gesangbuchs. Die sehr 
alte Melodie der sopran-
stimme aus dem Jahre 1575 
von Johann steurlein kennt 
man sehr gut von dem Früh-
lingslied „Wie lieblich ist der 
Maien“ (eg 501), und sie passt 
auch zu dem erntedanklied 

„Wir pflügen und wir streuen“ 
(eg 508). Der Chorsatz zu „Das 
Jahr steht auf der Höhe“ wur-
de von berthold Wurzel, dem 
organisten der katholischen 
Pfarrgemeinde Heilig geist in 
arheilgen und Leiter des dor-
tigen Kirchenchores „Inspirit“ 
komponiert. Zum repertoire 
dieses Chorprojekts wird 
auch das eingängige „Vater 
unser“ von Johann Christian 
Heinrich rinck gehören. Der 
Zeitgenosse von Mozart, beet-
hoven und schubert war 1805 
als stadtkirchen-organist 
und universitätsmusikdi-
rektor in gießen einem ruf 
nach Darmstadt gefolgt, wo 
er Kantor und organist der 
stadtkirche, später auch Hof-
organist und Kammermusiker 
von großherzog Ludwig I.
wurde. Zwischen rinck und 
der evangelischen Kirche in 
Wixhausen besteht zudem 
eine besondere historische 
Verbindung. als Hoforganist 
und orgelbauexperte war 
rinck auch zuständig für die 
Kirchenmusik beider Konfes-

sionen im großherzogtum. so 
beschaffte er für die Kirchen-
gemeinde in Wixhausen eine 
vorher kurz in einer Wiesba-
dener Kirche genutzte orgel, 
das Meisterstück des Mainzer 
orgelbaumeisters bernhard 
Dreymann aus dem Jahre 
1823. rinck spielte diese selbst 
ein und stellte sie 1827 in ei-
nem feierlichen gottesdienst 
der gemeinde vor. 

Für ein erfolgreiches Chor-
projekt sind engagierte säng-
erinnen und sänger vonnö-
ten, idealerweise bei einer 
ausgewogenen Verteilung 
der stimmlagen und mög-
lichst, aber nicht zwingend, 
mit Chorerfahrung. so suchen 
wir für unser sommerprojekt 
wieder interessierte sängerin-
nen und sänger, unabhängig 
von alter und Konfession. Die 
Leitung liegt auch diesmal 
wieder in den bewährten Hän-
den von Frau gerlinde Fricke, 
ehemals Kantorin des evange-
lischen Dekanats Darmstadt-
Land. Die Proben finden wie 
gewohnt im gemeindehaus 

der ev. Kirchengemeinde 
gräfenhausen, Darmstädter 
Landstraße 19, 64331 Weiter-
stadt statt und wurden wie 
folgt festgelegt: am samstag, 
1. Juni 2024, 14–17 uhr und an 
den Donnerstagen, 6. Juni,
13. Juni, 20. Juni, 27. Juni 
und 4. Juli 2024, jeweils ab
19:30 uhr. Mit ausnahme der 
längeren samstagsprobe pro-
ben wir maximal zwei stun-
den, unterbrochen von einer 
kleinen Pause. anmeldungen 
für das Projekt sind ab sofort 
möglich bei Frau gerlinde 
Fricke, entweder per e-Mail: 
gerlinde.Fricke@gmx.de oder 
telefonisch: 0170 8909362 und 
bei Frau barbara grolman per 
e-Mail: babbel@oweh.de

Die Chorleiterin und das or-
ganisationsteam würden sich 
sehr über zahlreiche anmel-
dungen für unser diesjähriges 
Chorprojekt unter dem Motto 
„Das Jahr steht auf der Höhe“ 
freuen.

Dr. Werner Becker
Organisationsteam

Projektchor

Projektchor am 2. Juli 2023 im Gottesdienst in Wixhausen.

Gute Zeiten für 
Ihre Immobilie.

Wir sind
weiterhin 
für Sie da!

Mustash sucht seine Menschen, die ihm die Zeit geben 
die er braucht. 

Egelsbach (ak). Mustash, die coole socke, hat seine Zeit 
gebraucht, bis er sich dem Menschen gegenüber geöff-
net hat. Mittlerweile geht er gut gassi und obwohl er ein 
ängstlicher Hund ist, meistert er die meisten situationen 
recht souverän.

bei Mustash sollte man aber immer noch damit rech-
nen, dass er sich erschreckt und deshalb schnell weg will. 
Da sollte man die Leine gut in der Hand halten und auch 
immer seine sinne beisammen haben. In der regel ist 
es aber bei Mustash so, dass er sich lieber hinlegt und 
wartet, bis die gefahr vorüber ist. Dies wird sich alles 
bessern, wenn er täglich spazieren geht und ein schönes 
Zuhause mit erfahrenen Hundemenschen hat.
Kennenlerntermine mit Mustash sollten so abgesprochen 
werden, dass beim ersten spaziergang noch jemand von 
der tierherberge dabei ist. Denn unser ruhiger und sehr 
schüchterner Mustash ist es noch nicht gewohnt, mit 
„fremden“ Menschen gassi zu gehen. Für Familien, die 
kleine Kinder haben, ist er nicht geeignet. Für die groß-
stadt auch nicht. Mit artgenossen ist er sehr verträglich.

Kontakt:
e-Mail: hunde@tierherberge-egelsbach.de

tel.: 06103 - 49336

www.tierherberge-egelsbach.de

Rasse: Terrier-Mix
Geburtsjahr: 04.2021
Farbe: beige

Geschlecht: männlich
Größe: mittelgroß
Kastriert: ja

Mustash: Unsere coole Socke…

MustashMustash
Hund des Monats März

Mit Schusswaffe gedroht und vor Polizei geflüchtet / 
Festnahme von drei Tatverdächtigen

Erzhausen/Mörfelden-Wall-
dorf (ots). nachdem sich am 
Donnerstagabend (22.2.) ein 
raub in erzhausen zugetra-
gen hat und im anschluss die 
tatverdächtigen vor der Poli-
zei geflüchtet sind, konnten 
diese schließlich in Mörfelden-
Walldorf gestoppt und festge-
nommen werden.

gegen 20.30 uhr sollen drei 
junge Männer auf einem 
supermarktparkplatz in der 
„südliche ringstraße“ in 
erzhausen eine Frau bedroht 
haben. unter Vorhalt einer 
schusswaffe sollen sie die He-
rausgabe ihres autoschlüssels 
gefordert haben. Im anschluss 
flüchtete das trio mit dem 
grauen Mazda der Frau, wo-
raufhin die Polizei alarmiert 
wurde.

Im rahmen sofort eingelei-

teter Fahndungsmaßnahmen 
konnte eine streife die Flüch-
tigen in der Dieselstraße in 
Mörfelden-Walldorf fest-
stellen, die nach aktuellen 
erkenntnissen nicht auf die 
anhaltesignale der Polizei 
reagiert haben.

Im anschluss soll der Fahrer 
des trios auf einen beamten 
zugefahren sein. Hierbei 
kam es zu einer polizeilichen 
schussabgabe auf den Wa-
gen, woraufhin die drei tat-
verdächtigen im alter von 16 
und 18 Jahren festgenommen 
werden konnten. Verletzt 
wurde niemand. Die staats-
anwaltschaft Darmstadt und 
die Kriminalpolizei haben die 
ermittlungen übernommen. 
Über eine richterliche Vorfüh-
rung wird im Laufe des tages 
entschieden.

POLIZEI
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Profitieren Sie von der persönlichen Betreuung, den Extras und vielen Inklusiv-Leistungen! 
Also, bei Aufbruchstimmung wählen Sie Tel. 06150/866 1450 oder verfassen eine Mail an  

querbeet.reisen@t-online.de. Weitere Infos findet man auf: www.querbeet-reisen.de

Es ist mal wieder an der Zeit  
für einen Mutausbruch.

QuerQuerBeetBeet Reisen Reisen  
Ellen Dehl-Ziorkewicz, 64390 Erzhausen, Hauptstr. 18 
12. 8. Nordschwarzwald – Freudenstadt  Berühmt ist Freudenstadt 
für den größten Marktplatz Deutschlands mit seinen Arkaden + den 
50 Wasserfontänen. Inkl. sackundiger Gästeführung im 1599 erbau-
ten Freudenstadt                                                                              € 48,50 
12.9. Romantisches Neckartal inkl. Schifffahrt auf dem gemütlich 
dahinfließenden Neckar von Heidelberg bis Neckarsteinach. Freizeit 
auch in Eberbach                                                                              € 49,50   
23.9. Schwarzwald mit Nudelmanufaktur Romantisches Teinach-Tal, 
Kloster Hirsau im Nagold-Tal und Einkehr zur Original Schwarzwälder 
Kirschtorte Inkl. Vorführung in der Nudelmanufaktur + 1x frisch ge-
kochtes Nudelgericht                                                                       € 49,50 

22.8. -24.8. Alpen - Füssen, die romantische Seele Bayerns. 2x ÜHP 
im 4*Hotel in Kempten mit Stadtführung + Käserei-Besuch mit Ver-
kostung. € 330,-EZ + € 40,- Zubuchbar: Musical Ludwig² in Füssen 
04.9.- 08.9. Dessau, das Wörlitzer Gartenreich + Wittenberg 
von ‚Mensch Martin‘ bis Bauhaus. Mit Merseburg + Gotha.                                      
                                                                        p.P. im DZ € 535,-/EZ + € 98,-
04.10.- 09.10. 6 Tage Ostsee hautnah! Wo die mächtige Han-
se florierte, erblühten einst die schönsten Städte des Ost-
seeraums. 4*Hotel in Rostock. Ausflüge: ‚Natur pur‘ in Fisch-
land-Zingst, Rügen, Erlebnis Bernstein oder Backsteingotik in 
Stralsund + Bad Doberan,         p. P. € 659,-/EZ: + € 199,- 

Nur wer sich auf den Weg macht,
wird neues Land entdecken!

07.3.: Pfalz-Mandelblüten-Tour inkl. Pfälzer 
Schlachtbüfett -Essen (Bratwurst, Saumagen, Le-
berknödel, Metzelsuppe, Sauerkraut)            € 64,-
03.4.: Fränkischer Odenwald – Spazierfahrt mit 
Einkehr zur Mitt agszeit (Selbstzahler). Nachmit-
tags Freizeit in Amorbach                                   € 52,-
23.6.: Staatstheater Wiesbaden ‚Otello‘ inkl. 
Opernkarte Kat. II € 82,- Rang oder Parkett 
02.7.: Wetzlar Open Air: ‚Peer Gynt‘             € 74,-  
18.7.: Wetzlar Open Air: ‚Jazz meets Classic‘ 
Frühbucher-Preis bis 10.4. (wie P. Gynt)        € 74,- 
05.7.: Point Alpha inkl. Eintritt  + Führung     € 69,-

24.5.–26.5.: Schwaben – Fränkische Alb Augs-
burg m. Führung Welterbe-Wasserwelt, Rothen-
burg, Schiff fahrt Brombachsee u. mehr, 2x ÜHP 
im 4*Hotel p.P. € 379,- / im EZ + € 62,-
07.6.–13.6.: 7 Tg. Gardasee, Halbpension, örtl. 
RL, u.a. Brescia, Iseo-See, Verona, Schiff fahrt, 
Weinprobe p.P. € 949,- / im EZ: + € 198,- 
Marillenfest, Wachau, (nur 1 DZ frei) p.P. € 595,-
18.7.–23.7.: Sommerfrische im Erzgebirge 6 Tg. 
inkl. Panorama-Hotel mit HP, Fichtelbergbahn, 
Gläserne Sti ckerei, Adlerfelsenbahn örtl. RL, An-
naberg u.m. p.P. 699,- / EZ + € 95,- 

Profi ti eren Sie von der persönlichen Betreuung, den Extras und vielen Inklusiv-Leistungen!
Also, bei Aufb ruchssti mmung wählen Sie Tel. 06150/866 1450 oder verfassen eine E-Mail an 

querbeet.reisen@t-online.de weitere Infos fi ndet man auf: www.querbeet-reisen.de

NIS Nachbarschafts- 
Informations-
System

Info-Service Merck (Bandansage):

  (06151) 19733
Bei weiteren Fragen:

 (06151) 727000
Sicherheitsinformation unter:
www.merck.de/darmstadt

Ihr Draht zu uns

SCHNÄPPCHENMARKT
ENTRÜMPLUNG
& ENTSORGUNG

Entrümpelungen
Gräver Darmstadt

ob garage, Keller, Wohnung, 
Haus – wir räumen für sie alles 
aus. Diskrete räumung von Messi 
Wohnungen. tapeten-, teppich-
bodenentfernung. ehrlich – sau-
ber – zuverlässig. Festpreisga-
rantie. alle gegenstände werden 
direkt verladen – kein ablagern 
an der straße, keine einsicht oder 
entnahme für dritte Personen. 
besichtigung und anfahrt kosten-
frei, auch nach Feierabend und an 
sonntagen. Fachgerechte entsor-
gung mit entsorgungsnachweis.

 ☎ 06151-9679373

ab sofort suchen wir eine/n

 Fachverkäufer/in 
(m/w/d)

in Vollzeit oder teilzeit, 
im Lebensmittelhandwerk, 

Fleischerei.

Metzgerei Jung
Wixhausen
 ☎ 06150-84483

A&G
Entrümpelungen

Wir entrümpeln ihr Haus, 
Wohnung, Keller, Dachbo-
den, scheune, Campingplatz, 
Messie-Wohnung, grund-
stück usw., grundreinigung 
und Winterdienst.

 ☎ 06151-9713128 
oder

 ☎ 0173-5434417
www.ag-entruempelungen.de
info@ag-entruempelungen.de

STELLENMARKT

Entrümpelungen 
Fa. G&G aus Darmstadt
schnell – sauber – faire Preise
Wir entrümpeln alles vom 
Keller bis zum Speicher 
besenrein. Fachgerechte Ent-
sorgung in den entsprechen-
den Stationen
Anfahrt, Besichtigung und 
Angebotserstellung kostenfrei 
Verwertbares (im Rahmen einer 
Entrümpelung) wird selbstver-
ständlich angerechnet.

 ☎ 06151-159 499 5

Suche Reinigungskraft: 
2 Std./Woche als Minijob 

(offiziell angemeldet)
in Kranichstein (Wohnung
65 m²), ab sofort. 15,-€/std. 
als Lohn. Flexible arbeitszeit 
möglich. referenzen/Zeugnis 
aus vorheriger arbeit erfor-
derlich.

 ☎ 0160-95915277

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!
Senioren-Residenz  
Wohnpark Kranichstein GmbH
Borsdorffstraße 40 · 64289 Darmstadt 
Telefon 06151 739-0
info@wohnpark-kranichstein.de
www.wohnpark-kranichstein.de

Wir bieten Ihnen:
• Einen anspruchsvollen, sicheren Arbeitsplatz mit   
 leistungsgerechter Vergütung und betrieblicher   
 Altersvorsorge. 
• Sichere, langfristige Perspektiven in einem  
 modernen Unternehmen. 
• Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten. 
• Die Mitgestaltung eines Teams, mit hoher Sozial- 
 kompetenz, in einem sehr guten Betriebsklima.

Kommen Sie  
in unser Team …

Wir
suchen ab 

sofort:

Gärtner
(m/w/d)

Fachkraft im  
Betreuungsdienst 

in Teilzeit

(m/w/d)  

Verkaufskräfte (m/w/d) gesucht

Frankfurter Landstr. 12
64291 DA-Arheilgen
Tel: 06151 372 894
info@volz-darmstadt.de

volz-darmstadt.de

MONTEURE
GESUCHT
Komm in unser Team!
Es erwartet Sie:
- Interessantes u. abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
- Umfassende Einarbeitung in allen Bereichen
- Eigenes Baustellenfahrzeug (Führerschein B/BE)
- Ganzjährige Beschäftigung
- Sehr gutes Betriebsklima
- Sehr gute Bezahlung

(m
/w

/d
)

VERSCHATTUNG
FENSTERBAU

SONNENSCHUTZ
UND MEHR...

Sortierter Kindersachen
Flohmarkt „Rund ums Kind“

Datum:
samstag, 16.3., von 13–16 uhr
schwangereneinlass: 12.30 uhr
Veranstaltungsort:
georg-august-Zinn schule 
bert-brecht-straße 2–4
64291 Darmstadt
Veranstalter:
Förderverein der georg-
august-Zinn schule und die 
elternschaft
Infos und Nummernvergabe:
gaz-flohmarkt@web.de

KAP Frühlingsflohmarkt

Datum:
samstag, 9.3., von 9–13 uhr
Veranstaltungsort:
untergasse 1
64291 Darmstadt-Wixhausen
anmeldungen werden noch 
entgegen genommen und es 
darf alles verkauft werden. 
neben den Verkaufsständen 
wird es auch ein Kinderange-
bot sowie Verpflegung geben.
Gerne melden unter:
kap-foerderverein@kirche-
wixhausen.de

Flohmarkt Arheilger Strolche

Veranstalter:
Kindergarten
arheilger strolche
Wann:
samstag, 2.3., 13.30–15.30 uhr
Wo:
Muckerhaus arheilgen

FLOHMÄRKTE

AWO Ortsverein lädt ein
Erzhausen (ir). Liebe erz-

häuser*innen, am Montag, 
den 4. März 2023, möchten 
wir sie schon ab 12.00 uhr 
in den kleinen saal des bür-
gerhauses zum ende des 
Karnevals einladen, diesmal 
wieder zu einem leckeren He-
ringsessen. Wir hoffen, dass 
sie sich wieder in geselliger 
runde wohlfühlen und einen 
schönen Mittag mit netten 
gesprächen verbringen. Wir 

freuen uns Ihnen auch an 
diesem tag den Fahrdienst 
der gemeinde erzhausen für 
unsere Veranstaltung anbie-
ten zu können. Wir bitten um 
rechtzeitige anmeldungen für 
die teilnahme und auch für 
den Fahrdienst bitte bei Frau 
bettina Dohn, tel.: (06150) 
81816 bis spätestens zum 
vorherigen Donnerstag. Wir 
freuen uns auf sie, Ihr aWo 
ortsverein erzhausen.

Schulanmeldung Lessingschule
Erzhausen (kzo). Die anmel-

dung der schulanfänger für 
das schuljahr 2025/2026 er-
folgt schon ab 11. März 2024 
um eventuelle sprachliche 
Defizite zu erkennen und För-
dermaßnahmen einzuleiten. 
Die eltern der schulpflichti-
gen Kinder wurden über tag 
und uhrzeit der anmeldung 
schriftlich informiert.

Die schulanmeldung findet 
im sekretariat der Lessing-
schule, Lessingstraße 1, 64390 
erzhausen, statt.

schulpflichtig werden alle 
Kinder, die bis zum 30. Juni 

2025 das 6. Lebensjahr voll-
enden, hierzu gehören auch 
diejenigen Kinder, die am
1. Juli 2019 geboren sind.

Die schulanmeldung der 
sogenannten Kannkinder/
antragskinder (geboren in 
der Zeit vom 02.07.2019 bis 
01.07.2020) findet ab Montag, 
18. März 2024, statt. Hierzu 
werden die eltern nicht per-
sönlich angeschrieben, die el-
tern werden gebeten, zwecks 
terminvereinbarung (uhrzeit) 
und Formularzusendung sich 
bitte mit dem sekretariat der 
Lessingschule in Verbindung 

zu setzen. eine geburtsurkun-
de des anzumeldenden Kindes 
ist vorzulegen.

eltern schulpflichtiger Kin-
der, die keine benachrichti-
gung erhalten haben (evtl. Zu-
zug nach erzhausen) möchten 
sich bitte mit dem sekretariat 
der Lessingschule (tel.: 06150-
7229, 9–12 uhr) in Verbindung 
setzen.

Die anzumeldenden Kinder 
müssen bei der anmeldung 
mit dabei sein, die geburts-
urkunde ist vorzulegen bzw. 
abzugeben.

AUFKLEBER
gibt es hier bei uns...
Kein Interesse an Werbung und
kostenlosen Zeitungen und trotzdem
Leser*in des Erzhäuser Anzeiger? 

Kein Problem – den passenden Aufkleber
für den Briefkasten gibt es – natürlich
kostenlos – bei uns!

printdesign24 GmbH
Röntgenstraße 15
64291 Darmstadt

+49.(0)6151. 78 66 888

BEIM
 N

EW
SLETTER AN

M
ELDEN

...und w
öchentlich die neueste Ausgabe des Erzhäuser Anzeiger per E-M

ail erhalten.

brot-fuer-die-welt.de

Selbsthilfe.Erste Hilfe.
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IBC GUSSHEIZKESSEL (GK) 
für Holz, Kohle und Pellets. 
robust & effizient. bis zu 
4.800 euro Förderung. 
www.ibc-heiztechnik.de

 ☎ 03632-667470

Alles rund um´s Haus
und Garten:

Fachbetrieb für:
... gartengestaltung- und Pla-
nung, Pflasterarbeiten, terras-
senarbeiten, natursteinarbei-
ten, baum- und Heckenschnitt, 
rollrasen, teichanlagen, erdar-
beiten und viel mehr...

Professionelle Beratung -
Sicher und kostenlos!
 ☎ 06150-8677462 oder

 ☎ 0173-3189501
Email: tunc-galabau@hotmail.de

BETREUUNG & PFLEGE

RUND UMS HAUS

SCHNÄPPCHENMARKT
IMMOBILIEN & GRUNDSTÜCKE

Wir verkaufen Ihre Immobilie
zum besten Preis.

Bitte rufen Sie uns an. 
IMMO-UMMINGER,

Telefon 06151-9510791

Immobilien & Hausverwaltung · 06150-865105
Wir suchen ständig Wohnungen und Häuser zum Kauf!

Büro: Groß-Gerauer Weg 57 • 64295 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 - 8 70 66 30 • Fax: 0 61 51 - 8 00 98 89

Liebevolle und fachgerechte Betreuung in Ihrer vertrauten Umgebung.

Unser Team bietet Ihnen:
• Grund- und Behandlungspfl ege
• Verhinderungspfl ege
• Beratungsbesuche
• Hauswirtscha� liche Versorgung
• Entlastungspfl ege für
 125,– Euro/monatlich

VERSCHIEDENES

GASTRONOMIE

Erzhausen, Friedrich-Ebert-Str. 34 
Tel. 0 61 50 / 71 04

jederzeit telefonisch erreichbar
www.zum-alten-euler.de

Gasthaus • Pension • 
Partyservice

Catering
Geöff net für Feierlichkeiten 

jeglicher Art, z.B. Hochzeiten, 
Empfänge, Geburtstage, 

Trauerkaff ee 
(ab 20 Personen)

Mo. bis So. buchbar

HairSalone da Tina Lazaro
Haarkunst in Perfektion
Frankf. Landstr. 155, DA-Arheilgen
Telefon 06151-2768435
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
      Sa.      8.00 - 13.00 Uhr
Mittwochs geschlossen!

FRISUR
& KOSMETIK

FAHRZEUGE
Wir kaufen 

Wohnmobile + Wohnwagen
 ☎ 03944-36160

www.wm-aw.de Fa.

Suche Motorsägen, 
alle Modelle

auch defekt. Husqvarna oder 
stihl, auch andere Marken, 
auch Heckenschneidgeräte. 
bitte alles anbieten, auch bau-
stellengeräte.

 ☎ 06158-6086988
 ☎ 0173-3087449

KFZ-ANKAUF
FAIRE PREISE

SOFORT BARGELD
PKWs · Busse
Geländewagen

Wohnmobile
Wohnwagen

Oldtimer · Motorräder An-
hänger · LKWs

alle Marken · alle Modelle
auch ohne TÜV mit Mängel
Unfallwagen · Baujahr km-

Stand · Zustand egal
Alles anbieten!

Telefon 06158-608 69 88 
oder 0173-308 74 49

Kaufe Wohnmobile, 
Wohnwagen 

und Nutzfahrzeuge
Zustand egal, auch mit 
Mängeln, Schäden und 

vielen Kilometern. 
Bitte alles anbieten, 

zahle bar.

 ☎ 06158-9418001
mobil 0174-5966206

PRO-NATUR GARTEN- UND 
LANDSCHAFTSBAU

...alles im grünen Bereich
spezialfällungen,entsorgung, 
Hecken- und gehölzschnitte, 
Zaun-, rasen- (rollrasen), 
und teichbau, naturstein-
arbeiten, erd-, Wege-, und 
Pflasterarbeiten, Winter- und 
Hausmeisterdienste

Anfahrt u. Beratung kostenlos
Inh. Murat Aksoy

0163-2855212 oder 
06150-83190

e-Mail info@pro-natur.net

Ich biete kleine
Reparaturen rund um Ihre 
Küche und Ihren Haushalt
erfahrener Handwerker in 
Kranichstein, mit schwer-
punkt auf Küchen und Wohn-
möbel bietet reparaturen 
zum fairen Preis (keine elek-
trogeräte). sprechen sie mich 
an. es lohnt sich!
Mit freundlichen grüßen,
Hartmut Fey

 ☎ 06151-9816203
www.dermoebelspezialist.de

Dachreparatur und
Spenglerarbeiten
Telefon 0163-314 5555

Yüngül Garten- und 
Landschaftsbau

Hausmeisterservice
gartengestaltung – rasen- 
und rollrasenanlagen – Pflan-
zungen und Pflege – Wege 
und terrassen – Mauern – 
treppen – Pflasterarbeiten – 
natursteinpflaster – Platten-
arbeiten – baumfällarbeiten 
– Hecke schneiden – teich- 
und bachanlage – Zaunbau.

 ☎ 06150-8650030
mobil 0177-5039679

info@yüngül-garten.de
www.yüngül-garten.de

In der Hahnhecke 9
64291 Darmstadt

STEUERN
& FINANZEN

Steuern?
Wir machen das.
Christina Bassenauer 

Steuerfachwirtin 
DIN77700-zertifizierte 

Beratungsstelle 
trinkbornstraße 21 

64291 Darmstadt-Wixhausen 
 ☎ 0 61 50 99 07 14

christina.bassenauer@vlh.de 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. 

www.vlh.de
Wir beraten Mitglieder im rahmen 

von § 4 nr. 11 stberg.

Lohn- und
Einkommensteuer

Hilfe-Ring Deutschland e.V.
(Steuerring)

Selcuk Yazici
Frankfurter Landstraße 95

64291 Darmstadt

 ☎ 06151-1362803
buero-arheilgen@steuerring.de

www.steuerring.de/
buero-arheilgen

steuerring: Wir erstellen Ihre
steuererklärung – für Mitglieder,

nur bei arbeitseinkommen,
renten und Pensionen.

FRAU DANIEL KAUFT
Pelze aller Art, Nähmaschinen, Schreibmaschinen, Figuren, 

Schallplatten, Eisenbahnen, Leder- und Krokotaschen,
Silberbesteck, Bleikristall, Zinn, Modeschmuck, Möbel,

Kleider, Alt- u. Bruchgold, Zahngold, Goldschmuck, Gardi-
nen, Uhren, Münzen, Bernstein, Perlen, Bilder, Gobelin, Mes-
sing, Teppiche, Orden, Fernglas, Puppen, Perücken, Krüge.

Komplette Nachlässe sowie Haushaltsaufl ösungen.
Kostenlose Besichtigung sowie Wertschätzung.

100 Prozent seriöse und diskrete Barabwicklung vor Ort.
Täglich Montag-Sonntag von 8-21 Uhr.

Telefon 06196 - 40 26 889

Cellino
~Ristorante Italiano~

(im EKZ Kranichstein)

Mirjam-Pressler-straße 2-8
tel.: 06151 9819707

Öffnungszeiten
Di. 18 bis 23 uhr

Mi.-So. 12 bis 15 uhr und
18 bis 23 uhr

Montag Ruhetag

bestell- und abholservice.

Jeden Mittwoch 2,-€ Rabatt 
auf Pizza, Pasta und Salate.

KAUFE
MOTORRÄDER

ALLE MARKEN
ALLE MODELLE

Quad, utV, Chopper, endu-
ro, beiwagen, e-roller oder 
e-bikes. auch mit Mängeln 
oder unfall. bitte alles an-
bieten, zahle bar.

Telefon 06158-608 69 91 
oder 0173-308 74 49

Malern  Verputzen  Fliesen 
Maler- und ausbesserungs-
arbeiten, Fliesen, kunstvolle 
Mosaikarbeiten, tapezieren, 
garten, durch tüchtigen, zu-
verlässigen Handwerker.

 ☎ 0157-70925591

Alles rund ums Haus
Maler-, Tapezier-, Fliesen-

und Renovierungsarbeiten
Telefon 0157-32503614

Gartengrundstück gesucht 
suche gartengrundstück zum 
Kauf in arheilgen bzw. um-
kreis. Jeglicher garten/größe/
Zustand ist von Interesse.

 ☎ 0177-8561248

Garten- & Landschaftsbau
„Roni“

Vertikutieren, Rasenmähen,
Rollrasen, Baumpflege, Baumfällung, 
Bepflanzungen, Hecken-, Obst- & 
Ziergehölzschnitt, Zäune, Stein-
arbeiten, Dachrinnenreinigung, 

Kehrarbeiten, Kleinere Reparaturen, 
Objektbetreuung &

sonstige Dienstleistungen.
Anfahrt und Beratung kostenlos.

Büro DA-Arheilgen.
 ☎ 0176-23855035

oder 06151-1547722
E-Mail: gala.roni44@gmail.com

KÖRPER & GEIST

Sie benötigen
Ergotherapie?

TATENKRAFT
ERGOTHERAPIE

Albrechtstraße 1
64291 DA-Arheilgen

06151-493 49 43
www.tatenkraft.de

Hausbesuche sind möglich!

Achtung Achtung sammler 
kauft Pelze nerze aller art silber 
uhren aller arten schallplatten 
nähmaschinen schreibmaschi-
nen bernstein Münzen Zinn blei-
kristall Ferngläser Perücken tep-
piche bilder Ölgemälde Möbel 
Porzellan Krokotaschen Krüge 
Modeschmuck gardinen Pup-
pen  orden Figuren komplette 
nachlässe auch wohnungsauf-
lösungen altgold bruchgold 
zahngold goldschmuck 100% 
seriös und diskret kostenlose 
Beratung und Anfahrt sowie 
kostenlose Wertschätzung 
zahle bar vor ort täglich von 
7:30-20:30 uhr gerne auch am 
Wochenende

 ☎ 069-67704886

Die alte Uhr Nachlassver-
waltung, ankauf aller anti-
quitäten, briefmarkennach-
lässe, Münzen, reparaturen.
Dieburger str. 32, Darmstadt, 
15-18 uhr (außer Mi.).

 ☎ 06151-782615

ANTIQUITÄTEN

ERZHAEUSER- 
ANZEIGER.DE 

Auflösung Rätsel

fachgerecht - pünktlich - sauber
Malerbetrieb
Untere Mühlstraße 35 
64291 DA- Arheilgen
   ✆ (06151) 396 58 30
Fax (06151) 396 58 31

Sie möchten Ihre 
Immobilie vermieten 

oder verkaufen?
Rufen Sie uns an!

Fachkompetenz und 
Erfahrung für Ihre Immobilie.

COMPUTER-SERVICE
Computer-spezialist mit

30 Jahren eDV-erfahrung –
bietet Hilfe bei

Computerproblemen, 
netzwerktechnik,

server u. telefon-anlagen.

Telefon: 06151-371995
Mobil: 0170-1603000

! Hey – Stop !
net glei fortschmeiße,

des kann mer bestimmt  
noch ma schweiße!

·  SCHWEIßEN
·  REPARIEREN
·  ÄNDERN
·  ANFERTIGEN

·  EDELSTAHL
·  STAHL
·  ZINKBLECH 

01577-2095964

KLEINMETALLARBEITEN
MARKUS FÄHNRICH

Siegmayer 
Mini Containerdienst 

Containerstellung in 2 cbm 
und 3 cbm grössen. (keine 
größere). geeignet für bau-
schutt, Holz, regips, grasab-
fälle. bei größeren Mengen 
kann speziell für baum- oder 
grasabfälle ein Lkw mit Kran 
abhilfe schaffen. Preis nach 
absprache.

 ☎ 0179-5979912

Gardinenideen Viktoria
Wir machen Ihr Zuhause mit 
den passenden gardinen
wohnlicher. Von den elegan-
ten Maßgardinen im Wohn-
zimmer bis zum extravaganten 
Vorhang im schlafzimmer: bei 
uns ist für jeden geschmack 
etwas dabei. 
Wir begleiten Sie von
- Fachl. beratung / Ideenfindung
- abmessungen bei Ihnen vor ort
bis zur Montage.

Tel./WhatsApp:
06103-5096864

Wir sind seit 10.2022 umgezogen:
August-Bebel-Straße 29

63225 Langen

gardinenideen-viktoria.de

Sie möchten schöne und 
gepflegte Füße haben? 

Dann steht Ihnen
Ihre mobile

Fachfußpflegepraxis
Simone Haese-Reitz
Jägertorstr. 10, 64291 Darm-

stadt gerne zur Verfügung.
gerne besucht sie

meine Kollegin
ewelina Christel zuhause!

Wir freuen uns auf Ihren anruf!
 ☎ 06151-8507778 oder

0160-8049925

NAGEL-
& FUSSPFLEGE

UNIFLOTT – TEXTILPFLEGE
Da-Kranichstein eKZ am see

 ☎ 06151-710404
Wäscherei + reinigung

Heißmangel
brautkleid + Hemdenservice

Änderungsschneiderei

TEXTILIEN

Suchen in Arheilgen eine 
4-Zimmer-Wohnung mit 

Balkon oder Terrasse
Wir, 1 rentner und 1 rentnerin 
mit einem Hund, suchen we-
gen einer eigenbedarfskün-
digung ab 6/2024 oder auch 
früher eine helle 4-Zi.-Whg.
(2 sZ, 1 gr. Wohnzimmer,
1 gäste/arbeitszimmer, 1 gr. 
Küche mit großen Fenstern) 
mit balkon oder terrasse mit 
blick ins grüne und ruhig gele-
gen. unsere Mietzahlung war 
schon immer gesichert.

 K 1337

Haushaltsauflösung
Samstag, 09.03.2024,

von 10–16 Uhr
Porzellan, elektrogeräte, 
Werkzeug, Krüge, Vasen, 
Deko, Lampen, Kleinmöbel 
und vieles mehr…

Messeler-Park-Straße 28
64291 Wixhausen

Freistehendes EFH in Wix-
hausen zu vermieten 120m² 
Wfl., Keller + 400m² garten + 
garage; anliegerstraße nähe 
s-bahnhof. Küche (unmöb-
liert), Wohn-esszimmer (30m²) 
mit Kaminofen, Duschbad, 
WC, sowie 4 weitere Zimmer 
verteilt auf 2 ebenen. große 
süd-West-terrasse und bal-
kon; 2 Kellerräume; großer 
Dachboden; gastherme; voll-
ständige Fassadendämmung. 
Kaltmiete 1.850€ + garage 
50€, zzgl. nK ca. 430€.

 ☎ 06152-956295 Handwerker bietet
Maler- und Verputzarbeiten 

und Fliesen legen
 ☎ 0176-30603526

Gartengrundstück 600m²
zu verpachten.

 ☎ 06151-371445

Garten (ortsrand) zu ver-
pachten.

 ☎ 0151-65186214

bestgen-design.de
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Kaspar
Bestattungen

Gräfenhäuser Str. 4a
64390 Erzhausen
T. 06150-5451166  

www.kaspar-bestattungen.de

Wir begleiten Sie von
der ersten Minute an.

HERAUSGEBER
 Verantwortlich für den Druck,
Verlag und Inhalt
Bernd Hassenzahl
printdesign24 GmbH
Röntgenstraße 15
64291 DA-Arheilgen

KONTAKT
Tel.  06151 78 66 888
Fax  06151 78 66 830
E-Mail  info@printdesign24.de
Web  www.printdesign24.de

COPYRIGHT & URHEBERRECHT
  Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit aus-
drücklicher Genehmigung des Verlags. Alle 
Urheberrechte vorbehalten. Nicht namentlich 
gekennzeichnete Artikel stehen nicht unter 
Verantwortung des Verlags. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung des Herausgebers wieder. Für 
unverlangt eingesendete Manuskripte und 
Bilder wird keine Haftung übernommen.

BEZUG
Kostenfrei in alle Haushalte
des Verteilungsgebietes

ERSCHEINUNG
Wöchentlich

AUFLAGE
   Arheilger Post 17.000
Erzhäuser Anzeiger 3.500

REDAKTIONS- UND ANZEIGENSCHLUSS
   Jeweils montags um 17.00 Uhr
(an Feiertagen ggf. abweichend)
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Aus unserem Leben bist du gegangen,
in unseren Herzen bleibst du.  
 

Nach einem erfüllten Leben entschlief mein Ehemann, Vater, 
Schwiegervater, unser Opa und Uropa

 

Albert Deußer
* 12. 06. 1937      † 22. 02. 2024

In sti ller Trauer
Anneliese
Stefan und Sylvia
Sabrina und René mit Maximilian
Stefanie und Christopher mit Leonie und Melina

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet im 
engsten Familienkreis statt .

Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer da war, ist nicht mehr da.
Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen, die niemand nehmen kann.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Erika Basel
geb. Gerber

* 26.02.1942 † 29.01.2024

In stiller Trauer
Thomas, Andrea und Frank
mit Familien

64390 Erzhausen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Mittwoch,
den 14. Februar 2024 um 14 Uhr auf dem Friedhof in Erzhausen statt.

Danke
sagen wir von Herzen allen Verwandten, 
Freunden, Nachbarn und Bekannten, die 
sich in Trauer mit uns verbunden fühlten, 
ihre Anteilnahme in vielfälti ger Weise 
zum Ausdruck brachten und gemeinsam 
mit uns Abschied nahmen.

Erika Basel
geb. Gerber

† 29. 01. 2024

Im Namen aller Angehörigen
Thomas, Andrea und Frank

Erzhausen, im Februar 2024

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die mit uns
Abschied nahmen, sich in 
der Trauer mit uns verbunden 
fühlten und ihre liebevolle 
Anteilnahme auf so vielfältige 
Weise zum Ausdruck brachten.

Im Namen von 
Sabine und Sepp
Stefan, Ute, Silas und Sina 

Rosa
Breidert

† 03. 02. 2024

Musical-Projekt „Die drei ???“
für Kinder und Jugendliche

Die Probenarbeit hat begonnen

Erzhausen (kt). Der erzhäuser 
Chor „blue Lights“ hat sich ein 
neues großprojekt für seine 
Kids und teens überlegt: Die 
umsetzung eines Musicals! 
Die Probenarbeit für das 
Detektiv-Musical, das im sep-

tember aufgeführt werden 
soll, hat bereits begonnen. 
Musikbegeisterte Kinder im 
alter von 6 bis 14 Jahren, die 
gerne singen und schauspie-
lern, können noch miteinstei-
gen.

am 6. März werden die rol-
len verteilt. es handelt sich bei 
dem Musical um die spannen-
de Detektiv-geschichte „Die 
drei ??? Kids: Musikdiebe“ von 
boris Pfeiffer (text) und Peter 
schindler (Musik). Darin wird 
einem bekannten superstar 
der neueste song gestohlen 
und im Internet verbreitet. 
Die drei ??? begeben sich auf 
die suche nach Hinweisen auf 
die Musikdiebe und erhalten 
dabei ungeahnte Hilfe…

Interessierte Kinder und Ju-
gendliche können gerne zum 
schnuppern an einer Chorpro-
be teilnehmen. Die Kinder im 
alter von 6 bis 10 Jahren pro-
ben mittwochs um 15.15 uhr, 
die Jugendlichen von 11 bis 14 
Jahren proben mittwochs ab 
18 uhr in der erzhäuser Musik-
schule. bei Interesse erreichen 
sie die blue Lights über ihre 
Website (www.gospelchor-
bluelights.de) oder direkt via 
e-Mail (teens@gospelchor-
bluelights.de).

Frühjahrskonzerte des Blasorchesters 
Egelsbach-Erzhausen

Egelsbach/Erzhausen (ba). 
Das blasorchester egelsbach-
erzhausen lädt Musikliebha-
ber und Kulturinteressierte 
herzlich zu einem besonderen 
musikalischen erlebnis ein. 
unter der Leitung seines Diri-
genten Markus Petri wird das 
blasorchester mit einer reiz-
vollen Mischung aus stücken 
von Johann strauß, Film- und 
Musicalmelodien, mitreißen-

den Märschen und weiteren 
klassischen und modernen 
Werken die Zuhörer in eine 
Welt voller klanglicher schön-
heit entführen.

Die Konzerte finden am 
samstag, den 9. März 2024, 
um 19.30 uhr in der evan-
gelischen Kirche in egels-
bach und am sonntag, den
10. März 2024, um 16.00 uhr 
im großen saal des sportheims 

erzhausen statt. Durch das 
Programm führen adelheid 
riedl und berthold arheilger. 
saalöffnung ist jeweils eine 
stunde vor Konzertbeginn. 
Die Veranstaltung findet 
bei freiem eintritt und freier 
Platzwahl statt. begrüßen 
wir gemeinsam den Frühling 
und lassen sie sich dieses 
musikalische Highlight nicht 
entgehen.

Trauer- und 
Familienanzeigen 

in Ihrem 
ERZHÄUSER 
ANZEIGER

Telefon 

DA - 78 66 888 Im Obstgarten ist zum Mo-
natsanfang ein günstiger 
Zeitpunkt für einen klassi-
schen Winterschnitt an allen 
obstbäumen. Durch den 
beginnenden saftanstieg 
können die bäume die schnitt-
wunden rasch verschließen 
und eindringende Krankheits-
erreger abwehren. Im Vorjahr 
von mehligen blattläusen 
befallenen apfel- und Pflau-
menbäume mit ölhaltigem 
austriebspritzmittel behan-
deln. bei Johannis-, stachel-, 
Himbeer- und brombeeren 
erzielen kalk- oder chloridrei-
che mineralische Dünger keine 
Wirkung. reifer grünkompost 
liefert dagegen alle benötig-
ten nährstoffe in idealer Zu-
sammensetzung. bei blaubee-
ren ab dem vierten standjahr 
die ältesten triebe direkt über 
dem boden entfernen.

Im Gemüsegarten Zwiebeln 
und schalotten die gesteckt 
statt gepflanzt sind haben 
vier Wochen erntevorsprung. 
Die Zwiebeln stecken, dass 
noch ein drittel aus der erde 
herausragen. Der reihenab-
stand soll 25–30 cm betragen 
bei einem Knollenabstand von 
5–10 cm.
Frühkartoffeln für die april-
Pflanzung in flachen Kisten 
vorkeimen. Knoblauchzehen 
ca. 3 cm tief in ein sonniges 

beet stecken. Mangold lässt 
sich ab Monatsende bis Juli 
direkt ins Freiland aussäen. 
Mehrjährige Kräuter wie 
Zitronen-Melisse, Liebstöckel, 
Minze oder estragon ver-
jüngen, dazu die Pflanzen ab 
Mitte des Monats teilen und 
verpflanzen. auf diese Weise 
lassen sie sich auch ganz ein-
fach vermehren.

Im Ziergarten Kübelpflanzen 
im Winterquartier wieder 
öfter gießen und bei bedarf 
umtopfen. oleander, olive 
und Fuchsie während mil-
der Wetterphasen über tag 
ins Freie räumen. Lavendel 
zurückschneiden, damit die 
neutriebe nicht verkahlen. 
sind ältere stauden blühfaul 
oder zu groß geworden, die-
se jetzt ausgraben und teilen. 
Das sind jetzt in erster Linie 
sommer- und spätblüher. bei 
Frühlingsstauden sollte man 
besser bis nach der blüte war-
ten. großblütige tulpen, nar-
zissen und Kaiserkronen mit 
einer Düngergabe versorgen 
um den austrieb zu unterstüt-
zen. Fichten auf befall mit der 
sitkafichtenlaus prüfen. Hier-
zu die untersten Äste über ein 
weißes Papierblatt abklopfen.
Bauernregel für März: Wenn 
im März die Kraniche ziehen, 
werden bald die bäume blü-
hen.

Informationen des obst- und gartenbauvereins erzhausen

OGV-Tipp für den gartenmonat März

OGV Erzhausen

Winterschnittkurs für
Obstbäume am 2. März

Erzhausen (aks). Der für 
letzten samstag geplante 
obstbaum-Winterschnittkurs 
musste wegen regen kurzfris-
tig ausfallen.

Der Vorstand des Vereins 
für obst-, Haus- und Klein-
gärten erzhausen e.V. hat 
als ersatztermin den kom-
menden samstag (02.03.) um

9.30 uhr festgelegt. gerhard 
obst und sein team erwar-
ten die Interessenten an der 
streuobstwiese „In den ar-
gonnen“. es werden Verjün-
gungs- und Pflegeschnitte an 
verschiedenen obstbäumen 
gezeigt. bei Interesse werden 
auch schnittmaßnahmen an 
sträuchern vorgestellt.

eingeladen sind alle erzhäu-
ser und Interessierte aus den 
nachbargemeinden. eine Mit-
gliedschaft im ogV ist nicht 
notwendig. In diesem Jahr ist 
wegen der straßen-bauarbei-
ten im neubaugebiet „Vier 
Morgen“ die streuobstwiese 
am besten per Fuß oder mit 
dem Fahrrad zu erreichen. Die 
streuobstwiese befindet sich 
westlich der bahnstrecke und 
zwischen Heegbach und dem 
neubaugebiet „Vier Morgen“. 
Der Vorstand des ogV freut 
sich über eine rege beteili-
gung.


